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15. 10. 1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Pensionsversicherting der in der 
Land- und Forstwirtschaft selbständig Er­
werbstätigen (Bauern-Pensionsversicherungs-

gesetz - B-PVG.) 

Der Nationalr~t hat beschlossen: 

ERSTER TEIL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT I 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Pensions­
versicherung der im Inland in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätigen Per­
SOnen und ihrer mittätigen Angehörigen. 

(2) Die Pensionsversicherung umfaßt die Ver­
sicherung für die Versicherungsfälle des Alters, 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit und des 
Todes. 

ABSCHNITT 11 

Umfang der Versicherung 

Pflichtversicherung 

§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, 
soweit es sich um natürliche Personen handelt 
und nicht eine Ausnahme nach § 3 gegeben ist, 
pflichtversichert: 

1. Personen, die auf ihre Rechnung und Gefahr 
emen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb im 
Sinne der Bestimmungen des Landarbeits­
gesetzes vom 2. Juni 1948, BGBL Nr. 140, führen 
oder auf deren Rechnung und Gefahr ein solcher 
Betrieb geführtwird; 

2. die Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder 
sowie die Schwiegerkinder einer in Z. 1, genannten 
Person, alle diese, wenn sie hauptberuflich in 
diesem Betrieb beschäftigt sind und ihren Lebens­
unterhalt überwiegend aus dem Ertrag dieses 
Betriebes bestreiten. ' 

(2) Die Pflichtversicher~ng besteht für die im 
Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Personen nur, wenn 
der nach dem Bewertungsgesetz 1955, BGBL 
Ni-. 148, in der jeweils geltenden Fassung, fest­
gestellte Einheitswert des land(forst)wirtschaft-

lichen Betriebes den Betrag von 12.000 S über­
steigt. Handelt es sich jedoch um einen land­
(forst)wirtschaftlichen Betrieb, dessen Einheits­
wert den Betrag von 12.000 S nicht übersteigt 
oder für den von den Finanzbehörden ein Ein­
heitswert des land- und forstwirtschaftlichen Ver­
mögens gemäß §§ 29 bis 50 des Bewertungs­
gesetzes nicht festgestellt wird, so besteht die 
Pflichtveisicherung für die betreffenden Personen, 
vorausgesetzt, daß sie aus dem Ertrag des Be­
triebes überwiegend ihren Lebensunterhalt be­
streiten. § 12 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Pflichtversicherung besteht für die im 
Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Personen nur, wenn 
sie das 15. Lebensjahr, für die im Abs. 1 Z. 2 
bezeichneten Personen nur, wenn sie das 
18. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Im Falle des Todes einer nach Abs. 1 Z; 1 
pflichtversicherten Person gelten die im Zeit-­
punkt des Todes vorhandenen Pflichtversicherten 
gemäß Abs. 1 Z. 2 fUr die Dauer des Ver­
lassenschaftsverfahrens weiter als nach dieser Be­
stimmung pflichtversichert. Als gemäß Abs. 1 
Z. 2 für die weitere Dauer des Verlassenschafts­
verfahrens pflichtversichert gelten auch Personen, 
bei denen die Voraussetzungen für die Pflichtver­
sicherung erst während des Verlassenschaftsver­
fahrens eintreten, und zwar ab Erfüllung der 
Voraussetzungen hiefür. -

Aus nah m e n v on der P fl ich t V e r-­
sicherung 

§ 3. (1) Von der Pflichtversicherung nach § 2 
sind ausgenommen: 

1. Personen, die auf Grund anderer bundes­
gesetzlicher Vorschriften in einer Pensionsver­
sicherung pflichtversichert sind; 

2. Personen, die auf Grund einer Beschäftigung 
in einem öffentlich-rechtlichen oder unkündbaren 
privatrechtlichen Dienstverhältnis zu einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder zu von 
solchen Körperschaften verwalteten Betrieben,., 
Anstalten, Stiftungen oder Fonds stehen, wenn 
ihnen aus ihrem Dienstverhältnis die Anwart­
schaft auf Ruhe- und Versorgungsgeriuß zusteht, 
oder die auf Grund eines solchen Dienstverhält­
nisses einen Ruhegenuß beziehen, soweit dieser 
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2 1411 der Beilagen 

für sich allein oder in Verbindung mit einer 
der in Z. 3 angeführten Leistungen bei unver­
heirateten Personen 550 S, bei verheirateten Per­
sonen 750 S monatlich überschreitet; 

3. Personen, die aus einer gesetzlichen Pensions­
(Renten)versicherung eine Leistung aus dem Ver­
sicherungsfall des Alters oder der geminderten 
Arbeitsfähigkeit bzw. der Erwerbsunfähigkeit be­
ziehen, sofern die Leistung (Grundbetrag und 
Steigerungsbeträge ) für sich allein oder in Ver­
bindung mit einem in Z. 2 angeführten Ruhe­
genuß bei unverheirateten Personen 550 S, bei 
verheirateten Personen 750 S monatlich über­
schreitet, für die Dauer des Bezuges solcher 
Leistungen; 

4. selbständig Erwerbstätige, die nicht der 
Pflichtversicherung nach dem Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz unterliegen 
und deren Einkünfte aus selbständiger Arbeit im 
Sinne des Einkommensteuergesetzes nach dem 
letzten ihnen zugestellten rechtskräftigen Ein­
kommensteuerbescheid 24.000 S jährlich über­
steigen; 

5. Personen, deren land(forst)wirtschaftliche 
Tätigkeit lediglich in der Ausübung der sich aus 
einer J agd- oder Fischereipachtung ergebenden 
Berechtigung besteht; 

6. Angehörige der Orden und Kongregationen 
der katholischen Kirche sowie Angehörige der 
Diakonissenanstalten der evangelischen Kirche 
A. B. und H. B.; 

7. die Ehegattin einer als Sohn oder Schwieger­
sohn gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 pflichtversicherten 
Person. -

(2) Führen Ehegatten ein und denselben Be­
trieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr, so 
ist die Ehegattin von der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz ausgenommen, sofern 
nicht der Ehegatte von der Pflichtversicherung 
nach Abs. 1 ausgenommen oder gemäß § 141 
befreit ist. 

Beg i n nun dEn d e d er P f1 ich t V e r­
sicherung 

§ 4. Die Pflichtversicherung beginnt und endet 
mit dem Ersten eines Kalendermonates, wenn 
die Voraussetzungen für die Pflichtversicherung 
bis einschließlich zum 15. dieses Monates ein­
treten bzw. wegfallen, sonst mit dem folgenden 
Monatsersten. Das gleiche gilt entsprechend für 
den Eintritt und Wegfall eines Ausnahmegrundes 
gemäß § 3. 

Weiterversicherung 

§ 5. (1) Personen, die 

b) in den letzten zwölf Monaten vor dem 
Ausscheiden mindestens sechs oder in den 
letzten 36 Monaten vor dem Ausscheiden 
mindestens zwölf oder in den letzten fünf 
Jahren vor dem Ausscheiden jährlich min­
destens drei Versicherungsmonate in einer 
oder mehreren gesetzlichen Pensionsver­
sicherungen erworben haben, 

sowie Personen, die aus der Versicherung nach 
lit. a einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine laufende Leistung, ausgenommen auf 
eine Hinterbliebenenpension, hatten, können sich 
weiterversichern, solange sie nicht in einer gesetz­
lichen Pensionsversicherung pflichtversichert sind 
oder einen bescheidmäßig zuerkannten Ansprudl 
auf eine laufende Leistung aus einer eigenen 
gesetzlichen Pensionsversicherung haben. Bei Per­
sonen, für die wegen Ausscheidens aus einer ver­
sicherungsfreien Beschäftigung nach den Vor­
schriften des Allgemeinen Soizalversicherungs­
gesetzes ein Uberweisungsbetrag geleistet oder 
die Nachversicherung durchgeführt wird, sind bei 
Prüfung der Voraussetzungen nach lit. bauch 
die der Feststellung des Uberweisungsbetragcs 
zugrunde gelegten Zeiten und die Zeiten der 
Nachversicherung zu berücksichtigen. 

(2) Die Weiterversicherung nach diesem Bun­
desgesetz ist riur für Personen zulässig, die zuletzt 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundes· 
gesetz versichert waren. _ 

(3) Das Recht auf Weiterversicherung ist bis 
zum Ende des sechsten auf das Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung bzw. auf das Ende des 
Anspruches auf die laufende Leistung folgenden 
Monates geltend zu machen. In den Fällen, in 
denen. gemäß § 11 0 ein Bescheid zu erlassen ist, 
beginnt diese Frist mit dem rechtskräftigen Ab­
schluß des Verfahrens. 

(4) Die im Abs. 1 genannten Zeiträume, in 
denen mindestens sechs bzw. zwölf Ver­
sicherungsmonate erworben sein müssen und die 
im Abs. 3 genannte Frist von sechs Monaten ver­
längern sich um Zeiten eines Pensionsbezuges 
wegen Erwerbsunfähigkeit oder geminderter 
Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen Pensions­
versicherung, um die Dauer eines Pensionsfest­
stellungsverfahrens bis zur Zustellung des Fest­
stellungsbescheides bzw. bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung im Leistungsstreitverfahren sowie 
um Zeiten des. ordentlichen oder außerordent­
lichen Präsenzdienstes auf, Grund der Bestim­
mungen des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955. 

(5) Personen, die in der Pensionsversicherung 
nach . diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
120 Beitragsmonate erworben haben, können das 
Recht auf Weiterversicherung jederzeit geltend 
machen oder eine beendete Weiterversicherung 

a) aus der Pflichtversicherung nach . diesem erneuern. 
Bundesgesetz ausgeschieden sind oder aus-(6) Die Weiterversicherung beginnt, unbe­
scheiden und die schadet der Bestimmungen des § 55 Abs. 1 Z .. 3 
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und 4 mit dem Monatsersten, den der Ver­
sicherte wählt, spätestens jedoch mit dem 
Monatsersten, der auf die Antragstellung folgt. 
Dem Versicherten steht es frei, in der Folge die 
Monate zu bestimmen, die er durch Beitrags­
entrichtung als Monate der Weiterversich-erung 
erwerben will. 

(7) Die Weiterversicherung endet außer mit 
dem Wegfall der Voraussetzungen 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn Beiträge für mehr als sechs aufein­
anderfolgende Monate nicht entrichtet sind, mit 
dem Ende des letzten durch Beitragsentrichtung 
erworbenen Versicherungsmonates. 

(8) Bei Witwen (Witwern), die den Betrieb 
des verstorbenen Ehegatten (der verstorbenen 
Ehegattin) mindestens drei Jahre fortgeführt 
haben, sind zur Erfüllung der Vorversicherungs­
zeit nach Abs. 5 die 'Pflicht versicherungs zeiten, 
die der verstorbene Ehegatte (die verstorbene 
Ehegattin) in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz während des Bestandes der 
Ehe erworben hat oder bei früherem Wirksam­
keitsbeginn dieses Bundesgesetzes erworben 
hätte,- den aus der eigenen Pensionsversicherung 
der Witwe (des Witwers) nach diesem Bundes­
gesetz erworbenen Versicherungszeiten hinzu zu­
rechnen. 

(9) Bei der Ermittlung der Versicherungs­
monate nach Abs. 1, 5 und 8 ist § 59 ent­
sprechend anzuwenden. Soweit dabei Versiche­
rungszeiten nach dem Allgemeinen Sozialver-· 
sicherungsgesetz zu berücksichtigen sind, gilt 
dessen § 231; soweit dabei Versicherungszeiten 
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz zu berücksichtigen sind, gilt 
dessen § 64. 

Höherversicherung 

§ 6. (1) Personen; die in der Pensionsversiche~ 
rung nach diesem Bundesgesetz pflicht- oder 
weiterversichert sind, können sich höherver­
sichern. Die erstmalige Aufnahme einer Höher,· 
versicherung nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres, bei Frauen des 55. Lebensjahres, ist nicht 
zulässig. 

(2) Die Höherversicherung wird durch die 
Zahlung des Beitrages für die Höherversicherung 
bewirkt. 

Formalversicherung 

§ 7. (1) Hat der Versicherungsträger bei einer 
nicht der Pflichtversicherung unterliegenden 
Person auf Grund der bei ihm vorbehaltlos 
erstatteten, nicht vorsätzlich unrichtigen Anmel­
dung den Bestand der Pflichtversicherung ais 
gegeben angesehen und für den vermeintlich 
Pflichtversicherten sechs Monate ununterbrochen 

die Beiträge unbeanstandet entgegengenommen, 
so besteht ab dem Kalendermonat, für den 
erstmals Beiträge entrichtet wurden, eine Formal­
versicherung. Die Geltung der Ausnahmegründe 
nach § 3 bleibt unberührt. 

(2) Die Formalversicherung endet mit dem 
Ende des Kalendermonates, in dem der Ver­
sicherungsträger den vermeintlich Pflichtver­
sicherten aus der Versicherung ausscheidet, 
spätestens jedoch mit dem Tag vor dem Stichtag. 

(3) Die Formalversicherung hat die gleichen 
Rechtswirkungen wie die Pflichtversicherung. 

(4) Abs. 1 gilt entsprechend für den Antrag 
eines vermeintlich Versicherungsberechtigten auf 
Weiterversicherung. 

(5) Die freiwillige Versicherung nach Abs. 4 
endet, wenn nicht ,eine frühere Beendigung 
gemäß § 5 Abs. 7 eintritt,' mit dem Ende des 
Kalendermonates, in dem der Versicherungsträger 
den vermeintlich Versicherungsberechtigten aus 
der Versicherung ausscheidet. 

(6) Die Formalversicherung nach Abs. 4 hat 
die gleichen Rechtswirkungen wie die ent­
sprechende freiwillige Versicherung. 

ABSCHNITT III 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Bauern 

§ 8. (1) Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz ist für das ganze Bundes­
gebiet die Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern mit dem Sitz in Wien. 

(2) Zur Erfüllung der dem Träger der Pen­
sionsversicherung obliegenden Aufgaben der Ge­
sundheitsfürsorge ist er nach Maßgabe der 
jeweils hiefür geltenden Vorschriften berechtigt, 
Heil- und Kuranstalten, Erholungs- und Gene­
sungsheime, Sonderstationen für berufliche 
Wiederherstellung und ähnliche Einrichtungen zu 
errichten, zu erwerben und zu betreiben oder sich 
an solchen Einrichtungen zu beteiligen. 

(3) Die Führung der Bürogeschäfte der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Bauern kann der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche­
rungsanstalt (§ 25 Abs. 1 Z. 1 lit. b des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes) übertragen 
werden; hiezu bedarf es übereinstimmender Be­
schlüsse der beiden Versicherungsträger. 

Zugehörigkeit zum Hauptverband 
der ö s t e r r e ich i s c h e n S 0 z i a I v e r­

sicherungsträger 

§ 9. Die Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern gehört dem Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger an. 
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4 1411 der Beilagen 

R e c h t 1 ich e S tell u n g des P e n s ion s­
versicherungsträgers 

§ 10. (1) Die Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes und hat Rechtspersönlichkeit. Sie ist 
berechtigt, das Wappen der Republik österreich 
in Siegeln, Drucksorten und Aufschriften zu 
führen. 

(2) Der ordentliche Gerichtsstand der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Bauern ist das sach­
lich zuständige Gericht ihres Sitzes. 

ABSCHNITT IV 

Meldungen und Auskunftspflicht 
§ 11. (1) Für die Meldungen und die Auskunfts­

pflicht gelten die Bestimmungen der §§ 10 bis 15 
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes. 

(2) In den Angelegenheiten, in denen die 
Osterreichische Bauernkrankenkasse an der Durch­
führung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken hat 
(§§ 12 bis 16 und 111), ist die Melde- und Aus­
kunftspflicht nach Abs. 1 gegenüber der Oster­
reichischen Bauernkrankenkasse, im übrigen ge­
genüber dem Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz zu erfüllen. 

ABSCHNITT V 
Aufbringung der Mittel 

Beiträge für die einzelnen 
Pflichtversicherten 

§ 12. (1) Die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflicht·· 
versicherten sind für Zwecke der Bemessung der 
Beiträge in Versicherungsklassen einzureihen. Sie 
haben den ihrer Versicherungsklasse entsprechen­
den Beitrag zu leisten. 

(2) Die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtver­
sicherten sind für Zwecke der Bemessung der 
Beiträge in die Versicherungsklasse desjenigen 
einzureihen, in dessen land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb sie beschäftigt sind. 

(3) Die Einreihung hat zu erfolgen 
a) bei einem Einheitswert des land(forst)wirt­

schaftlichen Betriebes 

bis 35.000 S in Versicherungsklasse I, 

von mehr als 35.000 S bis 40.000 S 
in Versicherungsklasse H, 

von mehr als 40.000 S bis 45.000 S 
in Versicherungs klasse III, 

von mehr als 45.000 S bis 50.000 S 
in Versicherungsklasse IV, 

von mehr als 50.000 S bis 55.000 S 
in Versicherungsklasse V, 

von mehr als 55.000 S bis 60.000 S 
in Versicherungsklasse VI, 

von mehr als 60.000 S bis 70.000 S 
in Versicherungsklasse VII, 

von mehr als 70.000 S bis 80.000 S 
in Versicherungsklasse VIII, 

von mehr als 80.000 S bis 90.000 S 
in Versicherungsklasse IX, 

von mehr als 90.000 S bis 100.000 S 
in Versicherungsklasse X, 

von mehr als 100.000 S bis 120.000 S 
in Versicherungsklasse XI, 

von mehr als 120.000 S bis 140.000 S 
in Versicherungs klasse XII, 

von mehr als 140.000 S bis 160.000 S 
in Versicherungsklasse XIII, 

von mehr als 160.000 S bis 180.000 S 
in Versicherungsklasse XIV, 

von mehr als 180.000 S bis 200.000 S 
in Versicherungsklasse XV, 

von mehr als 200.000 S bis 240.000 S 
in Versicherungsklasse XVI, 

von mehr als 240.000 S bis 280.000 S 
in Versicherungsklisse XVII, 

von mehr als 280.000 S bis 340.000 S 
in Versicherungsklasse XVIII, 

von mehr als 340.000 S bis 400.000 S 
in Versicherungsklasse XIX, 

von über 400.000 S in Versicherungsklasse XX. 

b) wenn von den Finanzbehörden für den 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ein Einheits­
wert des land- und forstwirtschaftlichen Ver­
mögens gemäß §§ 29 bis 50 des Bewertungs­
gesetzes nicht festgestellt wird, in die Versiche­
rungsklasse, in der ein Beitrag zu leisten ist, 
der dem fiktiven Beitrag (Abs. 6) am nächsten 
ist. Kann für den VersiCherten, weil keine Ein­
künfte vorliegen, ein fiktiver Beitrag nicht er­
mittelt werden, ist er in die Versicherungsklasse I 
einzureihen. 

(4) Der Bei trag beträgt monatlich in der 
Versicherungs­

klasse 

I 
II 
ur 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
. XVIII 
XIX 
XX 

für die gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 1 Pllichtversicherten 

87'60 S 
9575 S 

108'50 S 
121'25S 
134'- S 
14675 S 
166'- S 
191'50 S 
217'- S 
242'50 S 
281'- S 
332'- S 
383'-S 
434'-S 
485'- S 
535'- S 
580'- S 
620'-S 
655'-S 
669'40 S 

für die gemäß § 2 Ab,.! 
Z. 2 Pllichtver,ichenen 

87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
87'60 S 
9370S 

11070 S 
12770 S 
14470 S 
16170 S 
178"30 S 
193'30 S 
20670 S 
218'30 S 
223'10 S 
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An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 26 mit der jeweiligen Richtzahl (§ 24) verviel­
fachten Beträge. 

(5) Der Einreihung in die Versicherungs klassen 
nach Abs. 3 lit. a sind in den nachstehenden 
Fällen folgende Werte als Einheitswerte zugrunde 
zu legen: 

a) wenn der Pflichtversicherte mehrere land­
(forst)wirtschaftliche Betriebe führt, die 
Summe der Einheitswerte aller Betriebe; 

b) wenn der Pflichtversicherte Miteigentümer 
eines auf gemeinsame Rechnung und Gefahr 
geführten land(forst)wirtschaftlichen Be­
triebes ist, der im Verhältnis seines Eigen­
tumsanteiles geteilte Einheitswert; 

c) bei Verpachtung einer land(forst)wirtschaft­
lichen Fläche ein um den anteilsmäßigen 
Ertragswert der verpachteten Fläche ver­
minderter Einheitswert; 

d) bei Zupachtung einer land(forst)wirtschaft­
lichen Fläche ein um zwei Drittel des an­
teilsmäßigen Ertragswertes der gepachteten 
Fläche erhöhter Einheitswert; 

e) wenn der land(forst)wirtschaftliche Betrieb 
zur Gänze gepachtet ist, ein um ein Drittel 
verminderter Einheitswert. 

Eine Teilung des Einheitswertes nach lit. b findet 
jedoch nicht statt, wenn Ehegatten ein und den­
selben land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf ge­
meinsame Rechnung und Gefahr führen. 

(6) Der fiktive Beitrag nach Abs. 3 lit. bist 
mit dem für Pflichtversicherte nach § 18 des 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversiche­
rungsgesetzes jeweils geltenden Hundertsatz von 
der Beitragsgrundlage zu ermitteln. Als Beitrags­
grundlage gilt ein Zwölf tel der Einkünfte aus 
jeder die Pflichtversicherung nach diesem Bundes­
gesetz begründenden Erwerbstätigkeit in dem 
dem Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat fällt, 
drittvorangegangenen Kalenderjahr; hiebei sind 
die für die Bemessung der Einkommensteuer her­
angezogenen Einkünfte zugrunde zu legen. 

(7) Änderungen des Einheitswertes nach Abs. 5 
lit. c und d werden mit dem ersten Tag des 
Kalendervierteljahres wirksam, das der Ände­
rung folgt. Sonstige Änderungen des Einheits­
wertes werden mit dem ersten Tag des Kalender­
vierteljahres wirksam, das der Zustellung des 
Bescheides der Finanzbehörde erster Instanz folgt. 

(8) Für Personen, die gemäß § 2 Abs. 4 als 
Pflichtversicherte gelten, sind die Beiträge in 
jener Versicherungsklasse zu leisten, in der diese 
Personen vor dem Tod des nach § 2 Abs. 1 Z. 1 
Pflichtversicherten eingereiht waren oder einzu· 
reihen gewesen wären. 

Ein r e i h u n gin Ver sie her u n g s­
klassen in besonderen Fällen 

§ 13. (1) Vermindern sich die Einkünfte eines 
nach § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten infolge 
außerordentlicher Zufälle, wie Hochwasser, Erd­
rutsch, Lawinen, Sturmschäden, Dürre, Schäd­
lingskalamitäten, Viehseuchen u. dgI., so kann 
die österreichische Bauernkrankenkasse nach all­
gemeinen Richtlinien, die sie im Einvernehmen 
mit dem Träger der Pensionsversicherung zu 
beschließen hat und die der Genehmigung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen bedürfen, den betroffenen Pflichtver­
sicherten auf dessen Antrag längstens für die 
Dauer eines Jahres in eine Versicherungsklasse 
einreihen, die einem um höchstens 30 v. H. ver·­
minderten Einheitswert entspricht. 

(2) Bei Anwendung des Abs. 1 sind die 
Familien-, Einkommens- und Vermögensverhält­
nisse des Antragstellers, eine allfällige Wertfort­
schreibung (§ 21 Abs. 1 Z. 1 des Bewertungs­
gesetzes 1955, BGBI. Nr. 148) aus einem im 
Abs. 1 angeführten Grund sowie allfällige Zu­
wendungen nach dem Katastrophenfondsgesetz, 
BGBI. Nr. 207/1966, zu berücksichtigen. Die 
Einreihung in die niedrigere Versicherungsklasse 
wird mit dem Beginn des der AntragsteIlung 
folgenden Vorschreibezeitraumes wirksam. 

Fälligkeit und Einziehung der 
Beiträge 

§ 14, (1) Die Beiträge der gemäß § 2' Abs. 1 
Z. 1 Pflichtversicherten und die Beiträge für 
die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten 
sind von der österreichischen Bauernkranken­
kasse einzuziehen. Sie sind vierteljährlich im nach­
hinein vorzuschreiben (Vorschreibezeitraum) und 
mit dem Ablauf des Monates fällig,. das dem 
Ende des Vorschreibezeitraumes folgt. 

(2) Die Beiträge gemäß Abs. 1 schulden die 
Personen, die auf ihre Rechnung und Gefahr 
den land(forst)wirtschaftlichen Betrieb führen 
oder auf deren Rechnung und Gefahr der Betrieb 
geführt wird, in den Fällen des § 2 Abs. 4 die 
Verlassenschaft. 

(3) Im übrigen gelten für die Beiträge gemäß 
Abs. 1 die Bestimmungen des § 19 Abs. 1, 3 und 
4, des § 20 Abs. 4 und der §§ 21 bis 27 des 
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes entspre­
chend. 

(4) Die Beiträge gemäß Abs. '1 sind auf 
Gefahr und Kosten des Beitragsschuldners (der 
Beitragsschuldner) an die österreichische Bauern­
krankenkasse zu entrichten. Sie bilden mit den 
Beiträgen zur Bauernkrankenversicherung eine 
einheitliche Schuld. Teilzahlungen werden anteils­
mäßig und bei Beitragsrückständen auf den je­
weils ältesten Rückstand angerechnet. 
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(5) Die Österreichische Bauernkrankenkasse hat 
die in einem Kalendermonat eingezahlten Bei­
träge bis zum 15. des folgenden Monates an 
den Pensionsversicherungsträger nach diesem 
Bundesgesetz abzuführen. Auf die abzuführenden 
Beträge hat die Osterreichische Bauernkranken­
kasse bis zum 10., 20. und Letzten des jeweiligen 
Kalendermonates Anzahlungen in dem Ausmaß 
zu leisten, das dem Eingang an Beiträgen zur 
Pensionsversicherung annähernd entspricht. Zu 
nicht rechtzeitig abgeführten Beiträgen -und zu 
nicht rechtzeitig geleisteten Anzahlungen hat die 
Österreichische Bauernkrankenkasse von den 
Rückständen Verzugszinsen in der Höhe von 
2 v. H. über der jeweiligen Rate der Oester­
reichischen Nationalbank für den Wechsel­
eskompte an den Träger der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz zu entrichten. 

(6) Der Pensionsversicherungsträger nach 
diesem Bundesgesetz ist berechtigt, die Ein­
hebung, Verrechnung und Abfuhr der für ihn 
bestimmten Beiträge bei der Osterreichischen 
Bauernkrankenkasse zu überprüfen und bei 
dieser während der Geschäftsstunden in alle 
bezüglichen Bücher und sonstigen Aufzeichnungen 
durch Beauftragte Einsicht zu nehmen. 

Vorlagedes Einkommensteuer­
bescheides 

§ 15. Die Pflichtversicherten, deren Beiträge 
nach § 12 Abs. 3 lit. b zu bemessen sind, haben 
in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 
eines jeden Kalenderjahres der Österreichischen 
Bauernkrankenkasse den letzten ihnen zugestell­
ten rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid zur 
Einsicht vorzulegen. 

Nichterfüllung der Vorlage- oder 
Auskunftspflicht 

§ 16. (1) Kommt ein Pflichtversicherter seiner 
Verpflichtung zur Vorlage des Einkommensteuer­
bescheides nach § 15 oder einer Aufforderung zur 
Vorlage von sonstigen Bescheiden der Finanz­
behörden nicht rechtzeitig nach, so hat er, solange 
er dieser Pflicht nicht nachkommt, unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 2 einen nach der 
höchsten Versicherungsklasse bemessenen Beitrag 
zu leisten. Die Einreihung in die Versicherungs­
klassen nach § 12 Abs. 3 und 5 wird hiedurch 
nicht berührt. 

(2) Bei nachträglicher Erfüllung der Vorlage­
pflicht ermäßigt sich der Beitrag nach Abs. 1 auf 
jenen Betrag, der bei rechtzeitiger Erfüllung der 
Vorlagepflicht zu leisten gewesen wäre. 

Beiträge zur Weiterversicherung 

§ 17. (1) Der Weiterversicherte verbleibt in der 
Versicherungsklasse, in der er vor dem Aus­
scheiden aus der Pflichtversicherung zuletzt einge-­
reiht war. 

(2) Die Weiterversicherung ist auf 4-ntrag, 
soweit dies nach den wirtschaftlichen VerHältnis­
sen des Antragstellers gerechtfertigt ersche~nt, in 
einer niedrigeren als der na~ Abs. 1 in B~tracht 
kommenden Versicherungsklasse zuzulassen.i, 

(3) Wurde die Weiterversicherung in '
1 
einer 

niedrigeren als der nach Abs. 1 in Betracht 
kommenden Versicherungsklasse zugelasseh, so 
hat der Versicherungsträger bei einer Änd~rung 
in den wirtschaftlichen Verhältnissen deslVer­
sicherten auf dessen Antrag die Einreihudg in 
eine höhere Versicherungsklasse bis zu der :nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden VersicherJngs­
klasse vorzunehmen. Eine solche Erhöhung \: hat 
der Versicherungsträger auch von Amts wegen 
vorzunehmen, wenn ihm eine entsprech~pde 
Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Versicherten bekannt wird. Solche Festsetzj.m­
gen wirken in allen diesen Fällen nur für :die 
Zukunft. 

(4) Der Weiterversicherte hat als Beitrag das 
Doppelte des Betrages zu entrichten, der;in 
seiner Versicherungsklasse für ihn jeweils in B,e­
tracht kommt. 

(5) Auf die Beiträge zur Weiterversicheru~g 
sind die Bestimmungen des § 19 Abs. 2, des § 2,0 
Abs. 3 und des § 27 des Bauern-Krankenvers~­
cherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

, 
Bei t r ä g e zur H ö her ver s ich e run g'i 

§ 18. (1) Für die Höherversicherung sind Beii 
träge in einer vom Versicherten gewählten Höhe; 
monatlich aber mindestens 30 S zu entrichten;': 
der jährliche Beitrag darf 7200 S' nicht über-': 
steigen. Nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
bei Frauen des 55. Lebensjahres, ist eine Erhö­
hung der Beiträge über das Ausmaß des Durch­
schnittes der für die letzten drei vorangegangenen 
Jahre geleisteten Beiträge zur Höherversicherung 
nicht zulässig. 

(2) Die Beiträge zur Höherversicherung sind 
spätestens am 31. Dezember des Jahres einzu­
zahlen, für das sie gelten. 

Beitrag des Bundes 

§ 19. (1) Die Behörden der Finanzverwal­
tung, denen die Einhebung der Abgabe von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach 
dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 166/1960, in der 
jeweils geltenden Fassung, obliegt, haben das 
Aufkommen an Abgabe innerhalb eines Monats 
nach Einhebung der Pensionsversicherungsanstalt 
der Bauern zu überweisen. 

(2) Der Bund hat über das Aufkommen an 
Abgabe nach Abs. 1 hinaus einen Beitrag in der 
Höhe des Bettages zu leisten, um den 101·5 v. H. 
des für das einzelne Geschäftsjahr erwachsenden 
Aufwandes - ausgenommen die Aufwendungen 
für die Ausgleichszulagen - die Einnahmen des 
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Versicherungsträgers für das betreffende Ge­
schäftsjahr einschließlich der Einnahmen nach 
Abs. 1 - ausgenommen die Ersätze für die 
Ausgleichszulagen - übersteigen. 

(3) Der halbe Mehrertrag jedes Geschäftsjahres 
ist abgesondert vom übrigen Vermögen des Trä­
gers der Pensionsversicherung fruchtbringend 
entweder in mündelsicheren inländischen Wert­
papieren oder in gebundenen Einlagen bei Kredit­
unternehmen anzulegen, auf welche die Voraus­
setzungen des § 130 Abs. 1 Z. 4 zutreffen. über 
die so angelegten Mittel darf der Träger der 
Pensionsversicherung nur verfügen, um eine un­
günstige Kassenlage zu beheben, die dadurch ent­
standen ist, daß die Einnahmen oder der Pen­
sions(Renten)aufwand oder beide Größen von 
der Berechnung nach § 28 erheblich abweichen. 
Die Verfügung bedarf der Zustimmung des Bun­
desministeriums für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen. 

(4) Der Beitrag des Bundes nach Abs. 2 ist 
unter Berücksichtigung der überweisungen nach 
Abs. 1 in den Monaten April und September 
mit einem Betrag in der Höhe des voraussicht­
lichen Aufwandes der in den folgenden Monaten 
zur Auszahlung gelangenden Pensionssonderzah­
lung zu bevorschussen. Der restliche Beitrag des 
Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß, 
nach Tunlichkeit mit je einem Zwölf tel, zu bevor­
schussen. 

Verwendung der Mittel 
§ 20. Die Mittel der Versicherung dürfen nur 

für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässi­
gen Zwecke verwendet werden. 

Unterstützungsfonds 
§ 21. (1) Der Träger der Pensionsv!!rsicherung 

kann einen Unterstützungsfonds anlegen. 
(2) Dem Unterstützungsfonds kann 
a) bis zu 5 v. H. des im abgelaufenen 

Geschäftsjahr erzielten Gebarungsüber­
schusses oder 

b) bis 1 v. T. der Einnahmen 
rungsbeiträgen in diesem 
überwiesen werden. 

an Versiche­
Geschäftsjahr 

(3) überweisungen nach Abs. 2 lit. b dürfen 
nur so weit erfolgen, daß die Mittel des Unter­
stützungsfonds am Ende des abgelaufenen Ge­
schäftsjahres den Betrag von 2 v. T. der Beitrags­
einnahmen nicht übersteigen. 

(4) Die Mittel des Unterstützungsfonds können 
in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, 
insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des zu 
Unterstützenden für Unterstützungen nach Maß­
gabe der hiefür vom Vorstand im Einvernehmen 
mit dem überwachungsausschuß zu erlassenden 
Richtlinien verwendet werden. § 125 wird ent­
sprechend angewendet. 

/ 

ABSCHNITT VI 
Befreiung von Abgaben 

Persönliche Abgabenfreiheit 
§ 22. Der Träger der Pensionsversicherung nach 

diesem Bundesgesetz genießt die persönliche 
Gebührenfreiheit von den Stempel- und Rechts­
gebühren. Inwieweit dieser Versicherungsträger 
körperschaftssteuerpflichtig ist, wird durch das 
Körperschaftssteuergesetz bestimmt. 

Sachliche Abgabenfreiheit 

§ 23. (1) Von der Entrichtung der bundesrecht­
lich geregelten öffentlichen Abgaben, der Bundes­
verwaltungsabgaben sowie der Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren sind - unbeschadet 
des § 4 des Umsatzsteuergesetzes und der Bestim­
mungen des Abs. 2 - befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden und son­
stige Schriften sowie die im Verfahren vor den 
Gerichten und Verwaltungsbehörden durchge­
führten Amtshandlungen, wenn sie die über­
tragung von Liegenschaften, Räumen, Einrich­
tungsgegenständen und Ged tschaften betreffen, 
die zwischen dem Träger der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz und anderen Trä­
gern der Sozialversicherung vorgenommen wird, 
auch wenn diese Gegenstände nicht ganz oder 
überwiegend der Erfüllung der Aufgaben der 
Versicherungsträger dienen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den Gerich­
ten, Verwaltungsbehörden, Einigungskommissio­
nen, nach sozialversicherungsrechtlichen Vor­
schriften errichteten Kommissionen, Ausschüssen 
und Schiedsgerichten durchgeführten Amtshand­
lungen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die 
begründet oder abgewickelt werden 

a) in Durchführung der in diesem Bundes­
gesetz geregelten Pensionsversicherung 
zwischen dem Träger der Pensionsversiche­
rung einerseits und den Versicherten, den 
Anspruchswerbern und Anspruchsberechtig­
ten auf Leistungen der Versicherung, den 
Vertragspartnern des Versicherungsträgers 
sowie den Fürsorgeträgern anderseits, 

b) vom Versicherungsträger zur Beschaffung, 
Sicherung, Instandhaltung oder Erneuerung 
von Liegenschaften, Räumen, Einrichtungs­
gegenständen und Gerätschaften, die der 
Erfüllung der Aufgaben der Versicherung 
dienen, soweit sie nicht ausschließlich oder 
überwiegend für die Anlage von Vermö­
gensbeständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonsti­
gen Schriften, die zur Bildung der Verwaltungs­
körper des Versicherungsträgers notwendig sind. 

(2) In einem Exekutionsverfahren, das vom 
Versicherungsträger zur Eintreibung nicht recht­
zeitig entrichteter Beiträge eingeleitet wird, ist 
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der Verpflichtete von den Gerichts- und Justiz­
verwaltungsgebühren nicht befreit. 

(3) Die Befreiung nach Abs. 1 besteht für 
Rechtsurkunden und sonstige Schriften nur so 
lange, als diese zur Begründung und Abwicklung 
der dort bezeichneten Rechtsverhältnisse verwen­
det werden. Wird davon ein anderer Gebrauch 
gemacht, so sind die in Betracht kommenden 
Abgaben nachträglich zu entrichten. 

(4) Das Disziplinverfahren gegen Bedienstete 
des Trägers der Pensionsversicherung ist von den 
Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

ABSCHNITT VII 
Pensionsanpassung 

R ich t z a h I, A n pas s u n g s f akt 0 run d 
Aufwertungsfaktoren 

§ 24. Die nach den Vorschriften des Abschnit­
tes VI a des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes ermittelte und kundge­
machte Richtzahl gilt auch für die Pensions­
anpassung nach diesem Bundesgesetz; der Bundes­
minister für soziale Verwaltung hat den für den 
Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes durch Verordnung festgesetzten Anpas­
sungsfaktor und die Aufwertungsfaktoren auch 
für den Bereich des Bauern-Pensionsversiche­
rungsgesetzes als verbindlich zu erklären. 

Anpassung der Pensionen 
§ 25. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 

jeden Jahres sind die Pensionen, für die der 
Stichtag (§ 53 Abs. 2) vor dem 1. Jänner des 
vorangegangenen Jahres liegt, mit dem Anpas­
sungsfaktor zu vervielfachen. Außerdem sind 
auch alle Hinterbliebenenpensionen, deren Stich­
tag im vorangegangenen Jahr liegt, mit dem An­
passungsfaktor zu vervielfachen, wenn diese Pen­
sionen von der Pension bemessen wurden, auf 
die der Verstorbene am Todestag Anspruch hatte; 
dies gilt nicht, wenn der Stichtag für die Pen­
sion des Verstorbenen gleichfalls im vorangegan­
genen Jahr liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pen·· 
sion zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch 
bestand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzu­
schüsse, des Hilflosenzuschusses, der Ausgleichs­
zulage und des Zuschlages nach § 76 Abs. 5 und 
§ 81 Abs. 4 und vor Anwendung von Ruhens­
bestimmungen. Sie erfaßt im gleichen Ausmaß 
alle Pensionsbestandteile. , 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden 
Pension treten im Sinne des Abs. 1 und 2 ange­
paßte Kinderzuschüsse, der Hilflosenzuschuß, die 
Ausgleichszulage und die Zuschläge nach § 76 
Abs. 5 und § 81 Abs. 4 nach den hiefür geltenden 
Vorschriften. 

(4) Bei Anwendung des § 64 tritt an die Stelle 
der Bemessungsgrundlage aus dem früheren Ver-

sicherungsfall die Bemessungsgrundlage, die im 
Zeitpunkt des Anfalles der Leistung in der Ver­
sicherungsklasse festgesetzt ist, in die der Ver­
sicherte am Stichtag der weggefallenen Leistung 
eingereiht war. 

(5) Bei Anwendung des § 84 ist die Alters­
pension ab 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 

Anpassung fester Beträge 
§ 26. Sind nach diesen Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes feste Beträge mit der Richtzahl 
bzw. mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen, 
ist diese Vervielfachung mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise vor­
zunehmen, daß der Vervielfachung mit der Richt­
zahl bzw. mit dem Anpassungsfaktor der im 
vorangegangenen Jahr in Geltung gestandene 
Betrag zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten 
Beträge sind auf volle Schillinge zu runden. Die 
sich hienach ergebenden Beträge sind durch Ver­
ordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung festzustellen. 

Anpassung der Leistungen von 
Amts wegen 

§ 27~ Die Anpassung der Leistungen gemäß 
den Bestimmungen des § 25 ist von Amts wegen 
vorzunehmen. 
Vorausberechnung der Gebarung 
und S ich e run g der Mit tel der P e n-

sionsversicherung 
§ 28. (1) Das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung hat alljährlich mit der Berechnung 
nach § 108 e Abs. 12 des Al,lgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes dem Beirat für die Renten­
und Pensionsanpassung (§ 108 e des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) auch eine Berech­
nung der voraussichtlichen Gebarung der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Bauern für die fol­
genden fünf Jahre vorzulegen. 

(2) Reichen die Beiträge der Versicherten (§ 12) 
und der Beitrag des Bundes zur Bedeckung des 
Aufwandes der Pensionsversicherungsanstalt nicht 
aus, hat der Bundesminister für soziale Verwal­
tung der Bundesregierung rechtzeitig Maßnahmen 
zur Herstellung des finanziellen Gleichgewichtes 
vorzuschlagen, wobei auch auf die Bildung ent­
sprechender Vermögensreserven Bedacht zu 
nehmen ist. 

ZWEITER TEIL 
LEISTUNGEN 
ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen über Leistungs­
ansprüche aus der Pensionsversicherung 

E n t s t ehe n der Lei s tun g s­
ansprüche 

§ 29. Die Ansprüche auf die Leistungen aus 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz entstehen in dem Zeitpunkt, in dem die 
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im Abschnitt II des Zweiten Teiles dieses Bundes­
gesetzes hiefür vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllt werden. 

Anfall der Leistungen 

§ 30. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
fallen die sich aus den Leistungsansprüchen erge­
benden Leistungen mit dem Entstehen des An­
spruches (§ 29) an. 

(2) Mit dem der Erfüllung der Anspruchs­
voraussetzungen folgenden Monatsersten fallen 
an: 

a) die Pensionen aus eigener Pensionsversiche­
rung, wenn die Pension binnen zwei Mona­
ten nach Erfüllung der Voraussetzungen 
beantragt wird; 

b) die Hinterbliebenenpensionen, mit Aus­
nahme solcher nach einem Pensionsempfän­
ger, wenn die Hinterbliebenenpensionen 
binnen sechs Monaten nach Erfüllung der 
Voraussetzungen beantragt werden. 

Hinterbliebenenpensionen nach einem Pensions­
empfänger fallen, wenn der Antrag binnen sechs 
Monaten nach dem Tod gestellt wird, mit dem 
dem Tod folgenden Monatsersten an. 

(3) Wird der Antrag auf die Pension erst 
nach Ablauf der nach Abs. 2 in Betracht kom­
menden Frist gestellt, so fällt die Pension erst 
mit dem auf die Antragstellung folgenden 
Monatsersten an. 

Verschollenheit 

§ 31. (1) Die Verschollenheit ist bei der An­
wendung der Bestimmungen dieses Bundesgeset­
zes dem Tode gleichzuhalten. Als verschollen 
gilt hiebei, wessen Aufenthalt länger als ein 
Jahr unbekannt ist, ohne daß Nachrichten 
darüber vorliegen, ob er in dieser Zeit noch 
gelebt hat oder gestorben ist, sofern nach den 
Umständen hiedurch ernstliche Zweifel an seinem 
Fortleben begründet werden. Als verschollen gilt 
nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht 
zweifelhaft ist. 

(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen, den 
der Verschollene nach den Umständen wahr­
scheinlich nicht überlebt hat, spätestens der erste 
Tag nach Ablauf des Jahres, während dessen 
keine Nachrichten im Sinne des Abs. 1 mehr 
eingelangt sind. 

(3) Wurde in einem gerichtlichen Todeserklä­
rungsverfahren als Zeitpunkt des Todes ein frü­
herer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 anzuneh­
mende Zeitpunkt festgestellt, so gilt der im 
gerichtlichen Verfahren festgestellte Zeitpunkt als 
Todestag. 

Ver wir k u n g des Lei s tun g s­
anspruches 

§ 32. (1) Versicherten, die den Versicherungs­
fall durch Selbstbeschädigung vorsätzlich herbei-

geführt haben, ferner Personen, die den Versiche­
rungsfall durch die Verübung- eines Verbrechens 
veranlaßt haben, dessen sie mit rechtskräftigem 
Strafurteil schuldig erkannt worden sind, steht 
ein Anspruch auf Geldleistungen aus dem betref­
fenden Versicherungsfall nicht zu. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 gebühren den im 
Inlande wohnenden bedürftigen Angehörigen des 
Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels ander­
weitiger Versorgung vorwiegend von diesem 
bestritten wurde und nicht ihre Mitschuld oder 
Teilnahme an der vorsätzlichen Handlung oder 
dem Verbrechen - im Falle eines Verbrechens 
durch rechtskräftiges Strafurteil - festgestellt 
ist, bei Zutreffen der übrigen Voraussetzungen 
die Hinterbliebenenpensionen aus der Pensions­
versicherung. Den Leistungsansprüchen der Hin­
terbliebenen nach dem Ableben des Versicherten 
wird hiedurch nicht vorgegriffen. 

(3) Das Erfordernis eines rechtskräftigen Straf­
urteiles entfällt, wenn ein solches wegen des 
Todes, der Abwesenheit oder eines anderen in 
der betreffenden Person liegenden Grundes nicht 
gefällt werden kann. 

Ruhen der Leistungsansprüche 
bei Haft und Auslandsaufenthalt 

§ 33. (1) Die Leistungsansprüche ruhen, solang~ 
der Anspruchsberechtigte 

1. eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in einer 
Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige (§ 4 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961) oder m emem 
Arbeitshaus angehalten wird; 

2. sich im Ausland aufhält. 

(2) Das Ruhen von Pensionsansprüchen nach 
Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe 
oder Anhaltung nicht länger als einen Monat 
währt oder der Auslandsaufenthalt in einem 
Kalenderjahr nicht zwei Monate überschreitet. 

(3) Im Falle des Abs. 1 Z. 2 tritt ferner das 
Ruhen von Pensionsansprüchen nicht ein, 

1. wenn durch ein zwischenstaatliches überein­
kommen oder durch eine Verordnung, die der 
Zustimmung des Hauptausschusses des National­
rates bedarf, zur Wahrung der Gegenseitigkeit 
anderes bestimmt wird; 

2. wenn der Versicherungsträger dem 
Anspruchsberechtigten die Zustimmung zum 
Auslandsaufenthalt erteilt; 

3. wenn der Berechtigte in der Zeit vom 
4. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen der 
Abstammung ausgewandert ist. 

. (4) Hat ein Versicherter, dessen Anspruch nach 
Abs. 1 oder 2 ruht, im Inland einen Ehegatten 
oder Kinder im Sinne des § 66, so gebührt diesen 
im Inland sich aufhaltenden Angehörigen, die im 
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Falle des Todes des Versicherten Anspruch auf 
Hinterbliebenenpension hätten, eine Pension in 
der Höhe der halben ruhenden Pension mit 
Ausnahme allfälliger Kinderzuschüsse und des 
Hilflosenzuschusses. Zu dieser Pension gebühren 
allfällige Kinderzuschüsse in der Höhe, wie sie 
zu der ruhenden Pension gebühren. Der An­
spruch steht dem Ehegatten vor den Kindern zu. 

(5) Leistungen nach Abs. 4 gebühren Ange­
hörigen nicht, deren Mitschuld oder Teilnahme 
an der strafbaren Handlung, die die Freiheits­
strafe oder die Anhaltung (Abs. 1 Z. 1) ver­
ursacht hat, durch rechtskräftiges Erkenntnis des 
Strafgerichtes oder durch rechtskräftigen Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde festgestellt ist. § 32 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(6) Durch Verordnung kann bestimmt werden, 
daß der Aufenthalt in bestimmten Grenzorten 
der benachbarten Staaten dem Aufenthalt im 
Inland gleichzuhalten ist. Eine solche Verordnung 
bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates. 

Zusammentreffen eines Pensionf­
ans p r u c h.e s mit Er wer b sei n k 0 m­
rnen aus einer die Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz 
nicht begründenden Erwerbs-

tätigkeit 

§ 34. (1) Wird neben einem Pensionsanspruch 
aus der Pensionsversicherung nach diesem Bun­
desgesetz mit Ausnahme des Anspruches 
auf Waisenpension noch Erwerbseinkommen 
(Abs. 2 und 3) aus einer gleichzeitig ausgeübten 
Erwerbstätigkeit, die nicht die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründet, erzielt, so 
ruht der Grundbetrag mit dem Betrag, um den 
das im Monat gebührende Erwerbseinkommen 
2162 S übersteigt, höchstens jedoch mit dem 
Betrag, um den die Summe aus Pension u'nd 
Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von 
3844 S übersteigt. An die Stelle der Beträge von 
2162 Sund 3844 S treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 26 
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 24) vervielfach­
ten Beträge. 

(2) Als Erwerbseinkommen im Sinne des 
Abs. 1 gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus 
dieser Tätigkeit gebührende Entgelt; 

b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den 
Kalendermonat entfallende Teil der nach­
gewiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbs­
tätigkeit. 

(3) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf 
eine Beihilfe nach den besonderen Vorschriften 
über den Familienlastenausgleich, sind vom 
Erwerbseinkommen für jedes Kind, für das An-

spruch auf eine Beihilfe besteht, 601 S im voraus 
abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht­
nahme auf § 26 mit der jeweiligen Richtzahl 
(§ 24) vervielfachte Betrag. 

(4) Tritt an die Stelle des Entgeltes aus der 
unselbständigen Erwerbstätigkeit Krankengeld 
aus der Krankenversicherung nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz oder wird aus 
dieser Versicherung Anstaltspflege gewährt, so 
ruht für die Dauer des Bezuges des Kranken­
geldes oder der Gewährung von Anstaltspflege 
der Pensionsanspruch in der bisherigen Höhe 
weiter; der Gewährung von Anstaltspflege ist 
die Unterbringung des Versicherten in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder einer 
Sonderheilanstalt und der Ersatz der Verpflegs­
kosten gemäß §§ 131 oder 150 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gleichgestellt. 

(5) Waren die Voraussetzungen für die An­
wendung des Abs. 1 nicht während eines ganzen 
Kalenderjahres gegeben, weil der Pensionsberech­
tigte nicht während des ganzen Jahres Anspruch 
auf Pension hatte oder nicht ständig beschäftigt 
war, oder hat der Pensionsberechtigte während 
der Zeit, in der er Anspruch auf Pension hatte, 
ein Entgelt bezogen, das in den einzelnen Kalen­
dermonaten nicht gleich hoch war, kann er beim 
Versicherungsträger bis 31. März des folgenden 
Kalenderjahres beantragen, daß die Bestimmun­
gen des Abs. 1 für das vorangegangene Kalender­
jahr oder den Teil desselben, für den ein Pen­
sionsanspruch bestand, neuerlich angewendet 
werden, wobei als monatlich gebührendes Entgelt 
das im Durchschnitt auf die Monate, in denen 
ein Pensionsanspruch bestand, entfallende Ent­
gelt anz~nehmen ist; Eine solche neuerliche Fest­
stellung 'kann jederzeit auch von Amts wegen 
erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag 
gegenüber dem zur Auszahlung gelangten monat­
lichen Pensionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem 
Pensionsberechtigten zu erstatten. 

(6) Bei Anwendung des Abs. 1 sind die Pen­
sionen mit dem Hilflosenzuschuß und den Zu­
schlägen, jedoch ohne die besonderen Steigerungs­
beträge für Höherversicherung (§ 77) und die 
Kinderzuschüsse heranzuziehen. Mehrere Pen­
sionsansprüche sind zu einer Einheit zusammen­
zufassen. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere 
beteiligte Pensionsansprüche nach der Höhe der 
Grundbeträge aufzuteilen. 

Zusammentreffen eines Pensions­
ans p r u c h e s mit ein erd i e P f I ich t­
ver s ich e run g n ach die sem B und e s­
g e set z beg r ü n den den E r wer b s-

tätigkeit 
§ 35. übt der Pensionsberechtigte eine die 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründende Erwerbs­
tätigkeit aus, so ruht der Pensionsanspruch mit 

1411 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 67

www.parlament.gv.at



1411 der Beilagen 11 

Ausnahme des Anspruches auf Waisenpension für 
die Dauer dieser Erwerbstätigkeit. Das Ruhen 
erfaßt auch die Zuschüsse und Zuschläge, jedoch 
nicht die besonderen Steigerungsbeträge für 
Höherversicherung (§ 77). 

Gemeinsame Bestimmungen für 
die An wen dun g der §§ 34 und 35 

§ 36. Auf Höherversicherungspensionen nach 
§ 77 Abs. 2 sind die Bestimmungen der §§ 34-
und 35 nicht anzuwenden. 

Beginn und Ende des Ruhens von 
Pensionsansprüchen 

§ 37. Das Ruhen von Pensionsansprüchen wird 
mit dem Beginn des Kalendermonates wirksam, 
der auf den Eintritt des Ruhensgrundes folgt. 
Besteht der Ruhensgrund bereits im Zeitpunkt 
des Anfalles der Leistung (§ 30), wird das Ruhen 
ab diesem Zeitpunkt wirksam. Die Pensionen 
sind von dem Tag an wieder zu gewähren, mit 
dem der Ruhensgrund weggefallen ist 

Wirksamkeitsbeginn von Ände­
run gen i n den P e n s ion s­

ansprüchen 

§ 38. (1) Die Erhöhung von Pensionen gebührt 
nur für die Zeit ab Anmeldung des Anspruches. 
Die Waisenpensionen und Kinderzuschüsse wer­
den über das 18. Lebensjahr hinaus jedoch auch 
für die Zeit der Erfüllung der Voraussetzungen 
für diese Leistungen vor der Anmeldung des 
Anspruches weitergewährt, längstens jedoch bis 
zu drei Monaten vor der Anmeldung; das gleiche 
gilt für die Erhöhung von Waisenpensionen sowie 
für die Erhöhung von Pensionen infolge Zuer­
kennung von Kinderzuschüssen oder eines Hilf.· 
losenzuschusses. 

(2) Die Herabsetzung einer Pension wird mit 
dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, der 
auf die Zustellung des Bescheides folgt. 

übertragung und Verpfändung 
von Leistungsansprüchen 

§ 39. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen 
nach diesem Bundesgesetz, mit Ausnahme des 
Hilflosenzuschusses, können rechtswirksam nur 
in folgenden Fällen übertragen oder verpfändet 
werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem 
Anspruchsberechtigten von Sozialversicherungs­
trägern oder von einem Träger der öffentlichen 
Fürsorge auf Rechnung der Versicherungsleistung 
nach deren Anfall, jedoch vor deren Flüssig­
machung gewährt wurden, 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhalts­
ansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten mit 
der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungsgesetzes, 
BGBL Nr. 51/1955, sinngemäß Anwendung zu 
finden hat. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zu­
stimmung des Versicherungsträgers seine An­
sprüche auf Geldleistungen auch in anderen als 
den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder 
teilweise rechtswirksam übertragen;. der Versiche­
rungsträger darf die Zustimmung nur erteilen, 
wenn die übertragung im Interesse des An­
spruchsberechtigten oder seiner nahen Angehö­
rigen gelegen ist. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die nicht auf Geld­
leistungen gerichteten Ansprüche sowie die 
Anwartschaften nach diesem Bundesgesetz können 
weder übertragen noch verpfändet werden. 

P f ä n dun g von Lei s tun g san s p r ü­
ehen 

§ 40. (1) Von den dem Anspruchsberechtigten 
zustehenden Geldleistungen können, unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs. 2 bis 4, nur die 
Pensionen einschließlich der Ausgleichszulagen mit 
der Maßgabe gepfändet werden, daß die Bestim­
mungen der §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungsgeset­
zes, BGBL Nr. 51/1955, entsprechend anzuwen­
den sind. 

(2) Die Pensionen (Abs. 1) mit Ausnahme der 
Pensionen (Höherversicherungspensionen) aus 
dem Versicherungsfall des Alters können nur 
dann gepfändet werden, wenn die Exekution in 
das sonstige bewegliche Vermögen des Anspruchs­
berechtigten zu einer vollständigen Befriedigung 
des betreibenden Gläubigers nicht geführt hat 
oder voraussichtlich nicht führen wird und wenn 
nach den Umständen des Falles, insbesondere nach 
der Art der vollstreckbaren Forderung und der 
Höhe der zu pfändenden Geldleistung, die pfän·· 
dung der Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des 
Lohnpfändungsgesetzes, BGBL Nr. 51/1955, gilt 
en tsprechend. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die Zuschläge nach 
den §§ 76 Abs. 5 und 81 Abs. 4, die nicht auf 
Geldleistungen gerichteten Ansprüche sowie die 
Anwartschaften nach diesem Bundesgesetz können 
nicht gepfändet werden. Kinderzuschüsse sind nur 
zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprü­
chen der Kinder pfändbar, für die der Kinder­
zuschuß gebührt. 

(4) Die Pensionssonderzahlung, die zu 1m 
Monat Mai bezogenen Pensionen gebührt, ist 
unpfändbar. Die Pensionssonderzahlung, die zu 
im Monat Oktober bezogenen Pensionen gebührt, 
ist bis zu ihrem halben Ausmaß, höchstens aber 
bis zum Betrag von 900 S unpfändbar. 

Entziehung von Leistungs­
ansprüchen 

§ 41. (1) Sind die Voraussetzungen des Anspru­
ches auf eine laufende Leistung nicht mehr vor­
handen, so ist die Leistung zu entziehen, sofern 
nicht der Anspruch gemäß § 42 ohne weiteres 
Verfahren erlischt. 

3 
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(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz 
oder teilweise entzogen werden, wenn sich der 
Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf diese 
Folge einer Nachuntersuchung oder Beobachtung 
entzieht. 

(3) Die Entziehung einer Leistung wird, wenn 
der Entziehungsgrund in der Wiederherstellung 
oder Besserung des körperlichen oder geistigen 
Zustandes des Anspruchsberechtigten gelegen ist, 
mit dem Ablauf des Kalendermonates wirksam, 
der auf die Zustellung des Bescheides folgt, in 
allen anderen Fällen mit dem Ende des Kalender­
monates, in dem der Entziehungsgrund einge­
treten -ist. 

E r lös c h e n von Lei s tun g s­
ansprüchen 

§ 42. Der Anspruch auf eine laufende Leistung 
nach diesem Bundesgesetz erlischt ohne weiteres 
Verfahren mit dem Tod des Anspruchsberech­
tigten, mit der Verheiratung der pensionsberech­
tigten Witwe (des pensionsberechtigten Witwers), 
mit dem Wegfall der Voraussetzungen für die 
Annahme der Verschollenheit, mit der Vollen­
dung des 18. Lebensjahres bei Waisenpensionen 
und Kinderzuschüssen. Die Pension und der Kin­
derzuschuß gebühren noch für den Kalender­
monat, in dem der Grund des Wegfalles einge­
treten ist. 

Rückwirkende Herstellung des 
g e set z I ich e n Zu s t an des bei Gel d­

leistungen 

§ 43. Ergibt sich nachträglich, daß eine Geld-
- leistung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen 

Irrtums über den Sachverhalt oder eines offen­
kundigen Versehens zu Unrecht abgelehnt, ent­
zogen, eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum 
Ruhen, gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom 
Tage der Auswirkung des Irrtums oder Ver­
sehens der gesetzlich.e Zustand herzustellen. 

Verfall von Leistungsansprüchen 
infolge Zeitablaufes 

§ 44. Der Anspruch auf bereits fällig gewor­
dene Raten zuerkannter Pensionen verfällt nach 
Ablauf eines Jahres seit der Fälligkeit. 

Aufrechnung 

§ 45. (1) Der Versicherungsträger darf auf die 
von ihm' zu erbringenden Geldleistungen auf­
rechnen: 

1. vom Anspruchsberechtigten dem Versiche­
rungsträger geschuldete fällige Beiträge, soweit 
das Recht auf Einforderung nicht verjährt ist; 

2. von Versicherungsträgern zu Unrecht 
erbrachte, vom Anspruchsberechtigten rückzuer­
stattende Leistungen, soweit das Recht auf Rück­
forderung nicht verjährt ist; 

3. von Versicherungsträgern gewährte Vor­
schüsse. 

(2) Die Aufrechnung nach Abs. 1 Z. 1 und 2 
ist nur bis zur Hälfte der zu erbringenden Geld­
leistungen zulässig. 

Auszahlung der Leistungen 
§ 46. (1) Die Pensionen sind monatlich im 

vorhinein auszuzahlen. Der Versicherungsträger 
kann die Auszahlung auf einen anderen Tag als 
den Monatsersten verlegen. 

(2) Einmalige Geldleistungen sind binnen zwei 
Wochen nach der Feststellung der Anspruchs­
berechtigung auszuzahlen. 

(3) Alle Zahlungen können auf zehn Groschen 
in der Weise gerundet werden, daß Beträge unter 
fünf Groschen unberücksichtigt bleiben und 
solche von fünf oder mehr Groschen als zehn 
Groschen gerechnet werden. 

(4) Auf Verlangen des Versicherungsträgers 
haben die Anspruchsberechtigten Lebens- oder 
Witwenschaftsbestätigungen beizubringen_ So­
lange diese Bestätigungen nicht beigebracht sind, 
können Pensionen zurückgehalten werden_ 

(5) Die Pensionen sind in der Regel im Wege 
der Postsparkasse zu zahlen. Gebühren für die 
Zustellung von Pensionen sind vom Versiche-
rungsträger zu zahlen. ' 

Pensionssonderzahlungen 
§ 47. (1) Zu den in den Monaten Mai bzw. 

Oktober bezogenen Pensionen gebührt je eine 
Sonderzahlung. 

(2) Wird die Pension einer anderen Person 
oder Stelle als dem ehemals versicherten Berech­
tigten (den berechtigten Hinterbliebenen) auf 
Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, so 
werden die Sonderzahlungen nur geleistet, wenn 
sie dem Berechtigten ungeschmälert zukommen. 

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe 
der für den Monat Mai bzw_ Oktober ausgezahl­
ten Pension einschließlich der Zuschüsse und der 
Ausgleichszulage. 

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat Mai 
bzw. Oktober laufenden Pensionen in diesen 
Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der 
laufenden Pensionszahlung flüssigzumachen. 

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle 
der Ablehnung und auch dann nur auf Begehren 
des Pensionsberechtigte~ zu erteilen. 

Hilflosenzuschuß 

§ 48. (1) Beziehern einer Pension, die derart 
hilflos sind, daß sie ständig der Wartung und 
Hilfe bedürfen, gebührt zu der Pension ein Hilf-
10senzuschuß. Zu einer Waisenpension wird der 
Hilflosenzuschuß frühestens ab dem Zeitpunkt 
gewährt, in dem die Waise das 14. Lebensjahr 
vollendet hat. 
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(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt im halben 
Ausmaß der Pension, jedoch mindestens 606 S 
und höchstens 1212 S monatlich; an die Stelle 
dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 26 mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 24) vervielfachten 
Beträge. Bei der Bemessung des Hilflosenzuschus­
ses bleiben Kinderzuschüsse außer Betracht. 

(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechen anstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn der Träger der Pensionsver­
sicherung nach diesem Bundesgesetz oder die 
Österreichische Bauernkrankenkasse die Kosten 
der Pflege trägt. 

(4) Treffen mehrere Pensionsansprüche aus der 
Pensions versicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz oder trifft ein Pensions­
anspruch . aus der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz mit einem Rentenanspruch 
aus der Unfallversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz zusammen, wobei in 
beiden in Betracht kommenden Versicherungs­
zweigen die Voraussetzungen für den Hilflosen­
zuschuß erfüllt sein müssen, so ist der Hilflosen­
zuschuß von der Summe dieser Pensions(Renten)­
ansprüche unter Bedachtnahme auf die im Abs. 2 
genannten Mindest- und Höchstbeträge zu ermit­
teln. Ist aber die halbe Vollrente aus der Unfall­
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetz höher als der' im Abs. 2 genannte 
Höchstbetrag, gebührt der Hilflosenzuschuß m 
der Höhe der halbe~ Vollrente. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 erster Satz ist 
der Hilflosenzuschuß von dem Versicherungs­
träger festzustellen und flüssigzumachen, dem 
gegenüber der höhere oder höchste Pensions(Ren­
ten)anspruch besteht. In den Fällen des Abs. .f 
zweiter Satz ist der Hilflosenzuschuß vom Träger 
der Unfallversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz festzustellen und flüs­
sigzumachen. 

Zahlungs empfänger 
§ 49. (1) Die Leistungen werden an den 

Anspruchsberechtigten, wenn dieser aber 
geschäftsunfähig oder ein beschränkt geschäfts­
fähiger Unmündiger ist, an seinen gesetzlichen 
Vertreter ausgezahlt. Mündige Minderjährige und 
beschränkt Entmündigte sind nur für Leistungen, 
die ihnen auf Grund ihrer eigenen Versicherung 
zustehen, selbst empfangsberechtigt; für andere 
Leistungen sind bei solchen Personen deren 
gesetzliche Vertreter empfangsberechtigt. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenpensio­
nen oder Kinderzuschüsse vom Zahlungsempfän­
ger nicht zugunsten des Kindes verwendet 
werden, so kann der Versicherungsträger mit 
Zustimmung des Pflegschafts(Vormundschafts)­
gerichtes emen anderen Zahlungsempfänger 
bestellen. 

Rückforderung zu Unrecht 
erbrachter Leistungen 

§ 50. (1) Der Versicherungsträger hat zu Un­
recht erbrachte Geldleistungen zurückzufordern, 
wenn der Zahlungsempfänger ~§ 49) den Bezug 
durch bewußt unwahre Angaben, bewußte Ver­
schweigung maßgebender Tatsachen oder Ver­
letzung der Meldevorschriften (§ 11) herbeige­
führt hat, oder wenn der Zahlungsempfänger 
(§ 49) erkennen mußte, daß die Leistung nicht 
oder nicht in dieser Höhe gebührte. 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, 
in dem dem Versicherungsträger bekannt gewor­
den ist, daß die Leistung zu Unrecht erbracht 
worden ist. 

(3) Der Versicherungsträger kann bei Vorlie­
gen berücksichtigungswürdiger Umstände, insbe­
sondere in Berücksichtigung der Familien-, Ein .. 
kommens- und Vermögensverhältnisse des 
Empfängers, 

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 ver­
zichten; 

2. die Erstattung des zu Unrecht gezahlten 
Betrages in Teilbeträgen zulassen. 

(4) Zur Eintreibung der Forderungen des Ver­
sicherungsträgers auf Grund der Rückforderungs­
bescheide ist dem Versicherungsträger die 'Ein­
bringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 
Abs. 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1950). 

Bezugsberechtigung im Falle des 
Todes des Anspruchsberechtigten 

§ 51. Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchs­
berechtigten eine fällige Geldleistung noch nicht 
ausgezahlt, so sind nacheinander der Ehegatte, 
die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stief· 
kinder, die Schwiegerkinder, der Vater, die Mut­
ter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese , 
Personen jedoch nur, wenn sie mit dem An­
spruchsberechtigten zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspr~ch mehreren Kindern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt .. 

Lei s tun gen der P e n s ion s ver sie h e­
rung 

§ 52. (1) In der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz sind zu gewähren: 

1. aus dem Versicherungsfall des Alters die 
Alterspension (§ 68); 

2. aus dem Versicherungsfall der dauernden: 
Erwerbsunfähigkeit die Erwerbsunfähigkeitspen­
sion (§ 69); 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes die 
Hinterbliebenenpensionen (§ 72). 
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(2) Der Versicherungsträger kann überdies Lei­
stungen der Gesundheitsfürsorge (§§ 95, 97) und 
der Rehabilitation (§§ 95, 96) gewähren. 

Eintritt des Versicherungsfalles 
§ 53. (1) Der Versicherungsfall gilt als einge­

treten: 
1. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall 

des Alters mit der Erreichung des Anfallsalters; 
2. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall 

der dauernden Erwerbsunfähigkeit mit deren Ein­
tritt, wenn aber dieser Zeitpunkt nicht feststell­
bar ist, mit der Antragstellung; 

3. bei Leistungen aus dem Versicherungsfall 
des Todes mit dem Tod. 

(2) Stichtag für die Feststellung, üb und in 
welchem Ausmaß eine Leistung gebührt, ist der 
Eintritt des Versicherungsfalles, wenn er auf 
einen Monatsersten fällt, sonst der dem Eintritt 
des Versicherungsfalles folgende Monatserste. 
Wird jedoch der Antrag auf eine Leistung nach 
Abs. 1 Z. 1 oder 2 erst nach Eintritt des Ver­
sicherungsfalles gestellt, so ist Stichtag für diese 
Feststellung der Zeitpunkt der Antragstellung, 
wenn er auf einen Monatsersten fällt, sonst der 
dem Zeitpunkt der Antragstellung folgende 
Monatserste. 

Versicherungszeiten 
§ 54. Unter Versicherungszeiten sind die im 

§ 55 angeführten Beitragszeiten und die im § 56 
angeführten Ersatzzeiten zu verstehen. 

Beitragszeiten 
§ 55. (1) Als Beitragszeiten sind anzusehen: 
1. Zeiten einer die Pflichtversicherung nach 

diesem Bundesgesetz begründenden selbständigen 
Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung, wenn die 
Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf 
des Kalendermonates, für den sie gelten sollen, 
wirksam (§ 58) entrichtet worden.sind; 

2. Zeiten einer die Pflichtversicherung nach 
dem Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetz begründenden selbständigen Erwerbs­
tätigkeit oder Beschäftigung, wenn die Beiträge 
innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, für das sie gelten sollen, wirksam 
entrichtet worden sind; 

3. Zeiten einer Weiterversicherung gemäß § 5, 
wenn die Beiträge innerhalb von zwei Jahren 
nach Ablauf des Kalendermonates, für den sie 
gelten sollen, wirksam (§ 58) entrichtet worden 
sind; 

4. Zeiten einer Weiter- und Selbstversicherung 
nach dem Landwirtschaftlichen Zuschußrenten­
versicherungsgesetz, wenn die Beiträge innerhalb 
von zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
für das sie gelten sollen, wirksam entrichtet 
worden sind. 

(2) Die im Abs. 1 für die Entrichtung von 
Beiträgen gesetzten Fristen verlängern sich um 

die Zeit eines Verfahrens, das zur Entscheidung 
über die Versicherungspflicht oder über die Ver­
sicherungsberechtigung für den Zeitraum, für den 
die Beiträge entrichtet werden, eingeleitet worden 
ist. 

(3) In Fällen besonderer Härte kann das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung auch Bei­
träge als wirksam entrichtet anerkennen, die für 
Zeiten nach Abs. 1 Z. 1 oder 2 nach Ablauf 
des dort bezeichneten Zeitraumes entrichtet 
werden. Ein Fall besonderer Härte ist insbeson­
dere dann anzunehmen, wenn dem Versicherten 
ansonst ein Nachteil in seinen versicherungs recht­
lichen Verhältnissen erwächst, der unter Berück­
sichtigung seiner Familien- und Einkommensver­
hältnisse von wesentlicher Bedeutung ist und der 
Versicherte seine Anmeldung zur Versicherung 
nicht vorsätzlich unterlassen bzw. die Unterlas­
sung der Anmeldung zur Versicherung nicht 
vorsätzlich herbeigeführt hat. 

(4) Witwen (Witwer), die den Betrieb des ver­
sicherten Ehegatten (der versicherten Ehegattin) 
während der Dauer des Verlassenschaftsverfah­
rens fortführen, können für die Zeit dieser 
Fortführung wirks'am Beiträge zur Pflichtver­
sicherung entrichten, sofern nicht schon auf 
Grund dieser Fortführung Pflichtversicherung 
bestanden hat. Für die Bemessung dieser Bei­
träge, die innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Ende des Verlassenschaftsverfahrens einzuzahlen 
sind, ist § 12 entsprechend anzuwenden. 

Ersatzzeiten 
§ 56. (1) Als Ersatzzeiten gelten, soweit SIe 

nicht als Beitragszeiten anzusehen sind: 

1. nach Vollendung des 18. Lebensjahres im 
Gebiet der Republik Österreich zurückgelegte 
Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder 
Beschäftigung, die bei früherem Wirksamkeits­
beginn der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über die Versicherungspflicht die Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz begründet hätte, 
bei Pflichtversicherten nach § 2 Abs. 1 Z. 1 nur, 
wenn der Versicherte seinen Lebensunterhalt 
überwiegend aus dem Ertrag der die Pflichtver­
sicherung begründenden Erwerbstätigkeit bestrit­
ten hat; diese Zeiten zählen für die Erfüllung 
der Wartezeit - unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 3 - mit der vollen zurückgelegten 
Dauer; für die Bemessung der Leistungen gelten 
in jedem vollen Kalenderjahr der Ausübung einer 
derartigen Erwerbstätigkeit bzw. Beschäftigung 

bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 
bis 1905 ............ ;......... 8 Monate, 

bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 
1906 bis 1916 .................. 7 Monate, 

bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 
1917 und später ................ 6 Monate, 

an Ersatzzeit als erworben; 
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2. Zeiten, in denen em Versiche~ter, der am samkeitsbeginn begründet hätte, aufgenommen 
Stichtag (§ 53 Abs. 2) die österreichische Staats- und länger als ein J aht ununterbrochen ausgeübt 
bürgerschaft besitzt, hat. 

a) während des ersten oder zweit~n Welt­
krieges Kriegsdienst oder einen nach den 
jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften 
dem Kriegsdienst für die Berücksichtigung 
in der Rentenversicherung gleichgehaltenen 
Not- oder Luftschutzdienstgeleistet oder 
sich in Kriegsgefangenschaft befunden hat; 

b) auf Grund der Bestimmungen des Wehr­
gesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, ordentlichen 
oder außerordentlichen Präsenzdienst 
geleistet hat; 

c) sonst eine Wehr-. oder Arbeitsdienstpflicht 
nach den jeweils in Geltung gestandenen 
Vorschriften erfüllt hat. 

3. Zeiten, in denen der Versicherte aus politi­
schen oder religiösen Gründen oder aus Grün­
den' der Abstammung, auch wegen Auswande­
rung aus den angeführten Gründen, daran gehin­
dert war, seine selbständige Erwerbstätigkeit oder 
Beschäftigung im Sinne der Z. 1 fortzusetzen. 

(2) Zur Kriegsgefangenschaft im Sinne des 
Abs. 1 Z. 2 lit. a zählt auch die Heimkehr aus 
ihr, soweit die Zeit nicht überschritten ist, die 
der Einberufene bei Berücksichtigung aller Zwi­
schenfälle benötigte, um an seinen letzten Wohn­
ort vor der Einberufung zurückzukehren. Eine 
Zivilinternierung im Zusammenhang mit dem 
ersten oder zweiten Weltkrieg ist der Kriegs­
gefangenschaft gleichzuhalten. 

(3) Zeiten der im Abs. 1 bezeichneten Art 
gelten nur dann als Ersatzzeiten, wenn sie sich 
nicht schon im Bestand oder Ausmaß eines Lei­
stungsanspruches nach dem Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz oder dem Gewerblichen 
Selbständigen -Pensionsversicherungsgesetz ausge­
wirkt haben. 

(4) Die Zeiten nach Abs. 1 Z. 2 gelten als 
Ersatzzeiten, sofern die letzte vorangehende Bei-

. trags- oder Ersatzzeit im Sinne dieses Bundes­
gesetzes nicht mehr als drei Jahre zurückliegt 
oder die erste nachfolgende Beitrags- oder Ersatz­
zeit im Sinne dieses Bundesgesetzes innerhalb 
dreier Jahre nach dem Ende der in Abs. 1 Z. 2 
genannten Zeiten beginnt. Zeiten der im Abs. 1 
Z. 3 genannten Art gelten bis zum Wegfall der 
Behinderung, längstens bis 1. April 1959, als 
Ersatzzeiten; dies jedoch nur, wenn die tatsäch­
liche letzte Ausübung der Erwerbstätigkeit nach 
Abs. 1 Z. 1 dem Beginn der Behinderung nicht 
um mehr als drei Jahre vorangeht. Der Wegfall 
der Behinderung ist anzunehmen, wenn der Ver­
sicherte im Inland seinen Wohnsitz wieder 
begründet oder eine selbständige Erwerbstätig­
keit, die die Pflichtversicherung nach diesem Bun­
desgesetz begründet hat oder bei früherem Wirk-

(5) Ersatzzeiten nach Abs. 1 werden nur mit 
vollen Kalendermonaten gezählt. Ist die Voraus­
setzung für die Berücksichtigung einer Zeit als 
Ersatzzeit im Sinne des Abs. 1 in einem Kalender­
monat nicht während c\es vollen Monates gege­
ben, so wird dieser Kalendermonat nicht als 
Ersatzzeit gezählt. Fallen in ein Kalenderjahr 
neben Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 1 auch andere 
Ersatzzeiten nach Abs. 1, so sind diese für die 
Bemessung der Leistungen wie Ersatzzeiten nach 
Abs. 1 Z. 1 zu behandeln, wenn es für den 
Leistungswerber günstiger ist. 

(6) Den im Abs. 1 Z. 1 genannten Zeiten 
werden, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, unvorgreiflich künftiger zwi­
schenstaatlicher Regelung Zeiten einer selbstän­
digen Erwerbstätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 1 in einem am 16. Oktober 1918 zur öster­
reichisch-ungarischen Monarchie gehörigen, außer­
halb der Republik österreich gelegenen Gebiet 
gleichgestellt, wenn es sich um Personen handelt, 
die am Stichtag (§ 53 Abs. 2) im Gebiet der 
Republik österreich ihren Wohnsitz haben, unter 
der weiteren Voraussetzung, 

a) daß sie sich am 11. Juli 1953 im Gebiet der 
Republik österreich nicht. nur vorüber­
gehend aufgehalten haben und an diesem 
Tage entweder österreichische Staatsange­
hörige waren oder als Volksdeutsche (Per­
sonen deutscher Sprachzugehörigkeit, die 
staatenlos sind oder deren Staatsangehörig­
keit ungeklärt ist) anzusehen sind; 

I 

b) daß sie als Volksdeutsche im Sinne der 
lit. a anzusehen sind, ferner daß ihnen die 
Einreise nach österreich bis zum 11. Juli 
1953 bewilligt wurde und daß sie nachweis­
lich ohne ihr Verschulden nicht in das 
Gebiet der Republik österreich einreisen 
konnten; 

c) daß sie als österreichische Staatsangehörige 
bis zum 11. Juli 1953 nachweislich ohne 
ihr Verschulden ihren Wohnsitz nicht in 
das Gebiet der Republik österreich ver­
legen konnten; 

d) daß sie als österreichische Staatsangehörige 
oder als Volksdeutsche im Sinne der lit. a 
nach dem 11. Juli 1953 aus der Kriegs­
gefangenschaft oder Zivilinternierung in die 
Republik österreich entlassen wurden. 

Erwerbung von Versicherungs­
z e i t e n bei G e w ä h run g von s t r a f­

rechtlichen Entschädigungen 

§ 57. Zeiten einer Anhaltung, in Ansehung 
derer ein österreichisches Gericht rechtskräftig 
einen Entschädigungsanspruch für strafgericht-
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liche Anhaltung oder Verurteilung zuerkannt hat 
und die nicht schon auf Grund anderer Bestim­
mungen als Versicherungszeiten erworben wur­
den, gelten, sofern der Versicherte vor der An­
haltung Beitragszeiten oder' Ersatzzeiten in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
erworben hat, als Versicherungszeiten. Hiebei 
gelten die vor dem 1. Jänner 1957 gelegenen 
Anhaltungszeiten als Ersatzzeiten und die nach 
diesem Zeitpunkt gelegenen Anhaltungszeiten als 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung. Die auf 
diese Beitragszeiten entfallenden Beiträge hat der 
Bund an den Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz nach den jeweils in 
Geltung gestandenen Vorschriften nachzuentrich­
ten; hiebei ist der Einreihung in die Versiche­
rungsklasse der Einheitswert des land(forst)wirt­
schaftlichen Betriebes im Zeitpunkt des Beginnes 
der Anhaltungszeit zugrunde zu legen. Wird von 
den Finanzbehörden ein Einheitswert des land­
und forstwirtschaftlichen Vermögens gemäß §§ 29 
und 50 des Bewertungsgesetzes nicht festgestellt, 
ist die Einreihung in die Versicherungsklasse in 
entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 3 lit. b 
vorzunehmen. 

Unwirksame Beiträge 

§ 58. (1) Beiträge zur Pflichtversicherung, die 
nach dem Stichtag (§ 53 Abs. 2) für einen ande­
ren Vorschreibezeitraum als den letzten dem 
Stichtag unmittelbar vorangehenden und für den 
Vorschreibezeitraum, in den der Stichtag fällt, 
geleistet werden, sind für die Leistung aus dem 
eingetretenen Versicherungsfall unwirksam. Bei­
träge zur freiwilligen Versicherung, die nach dem 
Stichtag (§ 53 Abs. 2) für einen anderen Kalender­
monat als den letzten dem Stichtag unmittelbar 
vorangehenden Kalendermonat geleistet werden, 
sind für die Leistung aus dem eingetretenen Ver­
sicherungsfall unwirksam. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 

a) auf Beiträge für Zeiträume, für welche die 
Versicherungspflicht in der Pensionsver­
sicherung nach diesem Bundesgesetz oder 
die Berechtigung zur Weiterversicherung 
nach diesem Bundesgesetz erst nach dem 
Stichtag (§ 53 Abs. 2) in einem schon vorher 
eingeleiteten Verfahren festgestellt wurde; 

b) auf Beiträge, die nach der Vorschrift des 
§ 55 Abs. 3 als wirksam entrichtet aner­
kann t wurden; 

c) auf Beiträge, die nach der Vorschrift des 
§ 55 Abs. 4 entrichtet wurden. 

Versicherungsmonat 

§ 59. Versicherungsmonat ist jeder Kalender­
monat einer Beitrags- oder Ersatzzeit im Sinne 
der §§ 55 und 56. 

Wartezeit 
§ 60. (1) Der Anspruch auf jede der im § 52 

Abs. 1 angeführten Leistungen ist - abgesehen 
von den im Abschnitt II festgesetzten besonderen 
Voraussetzllngen - an die allgemeine Voraus­
setzung geknüpft, daß die Wartezeit durch Ver,· 
sicherungsmonate im Sinne des § 58 erfüllt ist. 

(2) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung 
aus dem Versicherungsfall der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit oder aus dem Versicherungs­
fall des Todes, 

a) wenn der Versicherungsfall die Folge eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
(§§ 175 und 176 bzw. 177 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) ist und der 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit bei 
einem in der Unfallversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. b des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes Versicherten eingetre­
ten ist, oder 

b) wenn der Stichtag (§ 53 Abs. 2) vor dem 
vollendeten 24. Lebensjahr des Versicher­
ten liegt und der Versicherte mindestens 
sechs Versicherungsmonate erworben hat, 
oder 

c) wenn der Versicherungsfall die Folge einer 
anerkannten Dienstbeschädigung im Sinne 
der für Wehrpflichtige geltenden versor­
gungsrechtlichen Vorschriften ist. 

(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag 
(§ 53 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne 
dieses Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl 
vorliegen: 

1. Für eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
der Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem Versiche­
rungsfall des Todes 60 Versicherungsmonate, bei 
Personen, die erstmalig nach dem vollendeten 
50. Lebensjahr und nach dem 31. Dezember 1957 
in der landwirtschaftlichen Zuschußrentenver­
sicherung oder in der Pensionsversicherung nadi. 
diesem Bundesgesetz versicherungspflichtig gewor­
den sind, 96 Versicherungsmonate; Beitrags­
monate der Weiterversicherung zählen auf diese 
Wartezeit nur zur Hälfte; 

2. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
des Alters 180 Versicherungsmonate. 

(4) Die nach Abs. 3 Z. 1 und 2 für die Erfül­
lung der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von 
Versicherungsmonaten muß, unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5, 

a) im Falle des Abs. 3 Z. 1 innerhalb der 
letzten 120 Kalendermonate, 

b) im Falle des Abs. 3 Z. 2 innerhalb der 
letzten 240 Kalendermonate 

vor dem Stichtag (§ 53 Abs. 2) liegen. 
(5) Fallen in den Zeitraum der letzten 120 

bzw. 240 Kalendermonate vor dem Stichtag Zei­
ten der nachstehend bezeichneten Art, so ver­
längert sich der Zeitraum um diese Zeiten: 
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1. Zeiten vor dem 1. Jänner 1950, in denen der 
Versicherte im Gebiete der Republik Dsterreich 
durch Ausplünderung, Ausbombung oder sonstige 
Kriegseinwirkung daran gehindert war, seine 
selbständige Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) im 
Sinne des § 56 Abs. 1 Z. 1 fortzusetzen; 

2. Zeiten vor dem 1. Jänner 1956, in denen der 
Versicherte im Gebiete der Republik Dsterreich 
durch Maßnahmen einer Besatzungsmacht daran 
gehindert war, seine selbständige Erwerbstätig­
keit (Beschäftigung) im Sinne des § 56 Abs. 1 Z. 1 
fortzusetzen. 

3. Zeiten nach der übergabe oder Aufgabe des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes zwischen der 
Vollendung des 55. und des 65. Lebensjahres, 
bei Frauen zwischen der Vollendung des 50. und 
des 60. Lebensjahres, in denen der Versicherte 

a) nicht nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz in einer Pensionsversicherung 
pflichtversichert ist und 

b) seinen Lebensunterhalt überwiegend aus 
den ihm auf Grund der übergabe des 
Betriebes zugekommenen oder zukommen­
den laufenden Leistungen bestreitet; 

4. Zeiten, während derer der Versicherte einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Leistung aus dem Versicherungsfall der dauern­
den Erwerbsunfähigkeit hatte; 

5. die Zeit, die zwischen der Erfüllung der 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Lei­
stung aus dem Versicherungsfall des Alters und 
der Antragstellung auf die Leistung liegt; 

6. Zeiten, während derer eine Ausnahme von 
der Pflichtversicherung gemäß § 3 Abs. 1 Z. 7 
oder Abs.2 bestand. 

Bemessungsgrundlage 

§ 61. (1) Bemessungsgrundlage ist jener Betrag, 
der sich aus der Teilung der Summe der Meß­
werte (§ 62) der die Bemessungszeit (Abs. 3) 
bildenden Versicherungsmonate durch die Zahl 
dieser Versicherungsmonate ergibt. Hiebei sind 
die Meßwerte heranzuziehen, die für das Kalen­
derjahr festgestellt sind, in dem der Stichtag 
liegt. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen die innerhalb der letzten zehn Kalen­
derjahre vor dem Stichtag gelegenen Versiche­
rungsmonate im Sinne des § 59 in Betracht. 
Fallen in diesen Zeitraum Zeiten nach § 60 Abs. 5, 
so verlängert er sich um diese Zeiten. 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs. 2 
in Betracht kommenden Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 1, wenn 
aber solche nicht oder wenn weniger als 72 sol­
cher Monate vorliegen, außerdem bis zu einer 
Bemessungszeit von 72 Monaten die letzten son-

stigen nach Abs. 4 III Betracht kommenden 
Versicherungsmonate III nachstehender Reihen­
folgte; 

a) Zeiten einer freiwilligen Versicherung im 
Anschluß an eine Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z. 1, 

b) Zeiten einer Pflichtversicherung nach § 2 
, Abs. 1 Z. 2, 
c) Zeiten einer freiwilligen Versicherung im 

Anschluß an eine Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z. 2, 

d) sonstige Versicherungszeiten. 

(4) Kommen bei der Anwendung des Abs. 3 
Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 2 in Betracht, 
so sind den Zeiten der Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z. 1 die Zeiten nach § 2 Abs. 1 Z. 1 
des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetzes und den Zeiten der Pflichtversiche­
rung nach § 2 Abs. 1 Z. 2 die Zeiten nach § 2 
Abs. 1 Z. 2 des Landwirtschaftlichen Zuschuß­
ren'tenversicherungsgesetzes gleichzustellen. Kom­
men bei der Anwendung des Abs. 3 Beitrags­
zeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 4 in Betracht. so 
sind den in Abs. 3 lit. a genannten Zeiten die 
Zeiten der freiwilligen Versicherung im Anschluß 
an eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 1 
des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetzes und den im Abs. 3 lit. cgenannten 
Zeiten die Zeiten der freiwilligen Versicherung 
im Anschluß an einePflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 des Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherungs gesetzes gleichzustellen: 

Meßwert 
§ 62. (1) Der Meßwert beträgt 
a) für jeden in der Pflichtversicherung nach 

§ 2 Abs. 1 Z. 1 oder in einer freiwilligen 
Versicherung im Anschluß an eine solche 
Pflichtversicherung erworbenen Versiche­
rungsmonat 

III der Versicherungs klasse I 
lllder Versicherungsklasse 11 
III der Versicherungsklasse 111 
III der Versicherungsklasse IV 
III der Versicherungsklasse V 
III der Versicherungs klasse VI 
in der Versicherungsklasse VII 
in der Versicherungsklasse VIII 
in der Versicherungsklasse IX 
in der Versicherungsklasse X 
in der Versicherungsklasse XI 
in der Versicherungsklasse XII 
in der Versicherungsklasse XIII 
in der Versicherungsklasse XIV 
in der Versicherungsklasse XV 
in der Versicherungs klasse XVI 
in der Versicherungsklasse XVII 
in der Versicherungsklasse XVIII 
in der Versicherungsklasse XIX 
in qer Versicherungsklasse XX 

763 S 
834 S 
945 S 

1055 S 
1166 S 
1277 S 
1445 S 
1667 S 
1889 S 
21115 
2446 S 
28905 
3334 S 
3778 S 
42225 
46575 
5049 S 
5397 S 
57025 
58275, 
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b) für jeden In der Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 oder in einer freiwilligen 
Versicherung im Anschluß an eine solche 
Pflichtversicherung erworbenen Versiche­
rungsmonat 
in der Versicherungsklasse I bis X 
In der Versicherungsklasse XI 
In der Versicherungsklasse XII 
m der Versicherungsklasse XIII 
m der Versicherungsklasse XIV 
In der Versicherungsklasse XV 
In der Versicherungsklasse XVI 
m der Versicherungsklasse XVII 
m der Versicherungsklasse XVIII 
In der Versicherungsklasse XIX 
In der Versicherungsklasse XX 

763 S 
815 S 
963 S 

1111 S 
1259 S 
1407 S 
1552 S 
1683 S 
1799 S 
1901 S 
1942 S. 

Hiebei gilt ein Versicherungsmonat in der Ver­
sicherungsklasse erworben, in die der Versicherte 
für Zwecke der Bemessung der Beiträge einge­
reiht war. 

(2) An die Stelle der im Abs. 1 lit. a und b 
genannten Beträge treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 26 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 24) 
vervielfachten Beträge. 

(3) Für Versicherungsmonate aus der Zeit vor 
dem 1. Oktober 1970 gilt als Meßwert 

a) für Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 2 
jener Meßwert, der sich bei früherem Wirk­
samkeitsbeginn der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes ergeben hätte; 

b) für Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 4 
und für Ersatzzeiten nach § 56 der in der 
Versicherungsklasse I jeweils festgesetzte 
Meßwert. 

B e me s s u n g s g ru n dIa g e für die 
erhöhte Alterspension 

§ 63. Hat der Versicherte einen Anspruch auf 
die erhöhte Alterspension gemäß § 78 erworben, 
so gebühren, wenn es für ihn günstiger ist, der 
Grundbetrag und die auf die Zeit bis zum Beginn 
des Pensionsaufschubes entfallenden Steigerungs­
beträge von der Bemessungsgrundlage, die sich 
bei Beginn des Pensionsaufschubes ergeben 
hätte. 

Bemessungsgrundlage aus einem 
früheren Versicherungsfall 

§ 64. Fällt eine Pension innerhalb fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundes­
gesetz festgestellten Pension an, so tritt, wenn 
es für den Leistungswerber . günstiger ist, an 
Stelle der sich nach § 61 ergebenden Bemessungs­
grundlage für die Bemessung des Grundbetrages 
und des bis zum Stichtag (§ 53 Abs. 2) der 
weggefallenen Leistung erworbenen Steigerungs­
betrages die Bemessungsgrundlage, von der diese 
Leistung bemessen war. 

B e m e s s u n g s g run dia g e bei Nie h t­
erfüllung der Wartezeit 

§ 65. Läßt sich in Fällen des § 60 Abs. 2 eine 
Bemessungsgrundlage nach den §§ 61 oder 64 
nicht ermitteln, so ist die Bemessungsgrundlage 
gleich einem Vierzehntel der Bemessungsgrund­
lage für die Leistungen der Unfallversicherung; 
Erhöhungen dieser Bemessungsgrundlage nach 
§ 180 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
sind hiebei zu berücksichtigen. 

Kinder 

§ 66. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr 

1. die ehelichen, die legitimierten Kinder und 
die Wahlkinder der Versicherten; 

2. die Stiefkinder, wenn sie vom Versicherten 
überwiegend erhalten werden und mit ihm 
ständig in Hausgemeinschaft leben oder sich 
nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger 
(beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig 
wegen Heilbehandlung außerhalb seiner 
Hausgemeinschaft aufhalten; 

3. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver­
sicherten; 

4. die unehelichen Kinder eines männlichen 
Versicherten, wenn seine Vaterschaft im Ver­
fahren außer Streitsachen oder in einem 
hi~für sonst gesetzlich vorgesehenen Verfah­
ren anerkannt oder im Prozeßwege gericht­
lich festgestellt worden ist. 

(2) Stiefkinder einer Per~on sind die .nicht von 
ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehe­
gatten, und zwar auch dann, wenn der andere 
leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die 
Stiefkindschaft besteht nach Auflösung oder 
Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe 
weiter. 

(3) Als Kind ist auch über die Vollendung des 
18. Lebensjahres hinaus anzusehen, wer 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­
mäßiger Schul- und Berufsausbildung sich 
noch nicht selbst erhalten kann, bis zur 
ordnungsgemäßen Beendigung der Ausbil­
dung, jedoch längstens bis zur Vollendung 
des 26_ Lebensjahres; wird während dieser 
Zeit der Präsenzdienst absolviert, bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres, oder 

2. wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen 
dauernd außerstande ist, sich selbst dea 
Unterhalt zu verschaffen, sofern das Gebre~ 
chen vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
oder während des in Z. 1 bezeichneten Zeit­
raumes eingetreten ist und solange dieser 
Zustand dauert. 
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Sonder regelung bei Vorliegen 
von Ver s ich e run g s z e i t e n i n m e h· 

reren Pensionsversicherungen 
(W a n der ver s ich e run g) 

§ 67. (1) Hat ein Versicherter sowohl Versiche­
rungszeiten in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz als auch in der nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversiche­
rungsgesetz geregelten Pensionsversicherung auf­
zuweisen, so gilt hinsichtlich' der Pensionsleistun­
gen mit Ausnahme' der Höherversicherungspen­
sionen die Sonderregelung des Abs. 3. 

(2) Ist in einer der in Betracht kommenden 
Versicherungen der Versicherungsfall, für den 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht 
vorgesehen, so sind die in dieser Versicherung 
zurückgelegten Versicherungszeiten . bei der An­
wendung der Sonderregelung des Abs. 3 nicht 
zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, wenn in 
einer der in Betracht kommenden Versicherungen 

a) die besonderen Voraussetzungen für den 
Leistungsanspruch nicht erfüllt sind, oder 

b) ein Pensionsanspruch aus dem gleichen 
Versicherungsfall bereits besteht. 

Der Versicherungsfall der dauernden Erwerbs­
unfähigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits­
fähigkeit in der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gleichzu­
setzen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 gilt - unbeschadet 
der Bestimmung des Abs. 4 - folgende Sonder­
regelung: 

1. In jeder der in Betracht kommenden Ver­
sicherungen hat der hiefür zuständige Versiche­
rungsträger zu ermitteln, ob und in welcher 
Höhe dem Versicherten eine Leistung nach den 
für die betreffende Versicherung geltenden Vor­
schriften unter Berücksichtigung der in allen in 
Betracht kommenden Versicherungen zurück­
gelegten Versicherungszeiten gebühren würde, 
wobei sich deckende Zeiten nur einfach zu zählen 
sind; der besondere Steigerungsbetrag für die 
Höherversicherung, der Kinderzuschuß, der Hilf-
10senzuschuß, die Zuschläge nach §§ 76 Abs. 5 und 
81 dieses Bundesgesetzes, nach § 264 a des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes und nach 
§§ 80 Abs. 5 und 85 a des Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes sowie die 
Ausgleichszulage haben außer Ansatz zu bleiben. 

2. Versicherungszeiten, die gemäß Z. 1 als sich 
deckende Zeiten nur einfach gezählt werden, 
sind nur einer der in Betracht kommenden Ver­
sicherungen zuzuordnen, und zwar in folgender 
Reihenfolge: Pensionsversicherung nach dem All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetz, Pensions ver­
sicherung nach dem Gewerblichen Selbständigen-

Pensionsversicherungsgesetz, Pensionsversiche­
rung nach dem Bauern-PensionsversicherungsC" 
gesetz. 

3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für die nach Z. 1 zu errechnende Leistung sind 
in jeder der in Betracht kommenden Versiche­
rungen die bei ihr zurückgelegten Versicherungs­
zeiten zu berücksichtigen, soweit sie nicht nach 
Z. 2 einer anderen Pensionsversicherung zuge­
ordnet sind. 

4. Jeder der in Betracht kommenden Ver-' 
sicherungsträger hat von der nach Z. 1 errech­
neten Leistung den Anteil festzustellen, der dem 
Verhältnis der Dauer der in der betreffenden 
Versicherung berücksichtigten Versicherungszei­
ten zur Summe der in allen in Betracht kommen­
den Versicherungen berücksichtigten Versiche­
rungszeiten entspricht; außerdem hat jeder Ver­
sicherungsträger die Steigerungsbeträge aus einer 
allfälligen Höherversicherung festzustellen, soweit 
Beiträge hiefür bei ihm eingezahlt worden sind. 

. 5. Die Summe der nach Z. 4 ermittelten 
Leistungsteile stellt die dem Versicherten gebüh-
rende Gesamtleistung dar. . 

6. Bescheid- und leistungs zuständig ist jener 
Träger der Versicherung, in der in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag ausschließlich, mehr 
oder die meisten Versicherungsmonate erworben 
wurden, die für die Bemessung der Leistung 
heranzuziehen sind oder bei Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen heranzuziehen wären. 
Liegen solche Versicherungsmonate im gleichen 
Ausmaß vor, so ist der letzte Versicherungsmonat 
entscheidend; das gleiche gilt, wenn in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungs­
monate vorliegen. Monate, während derer ein 
Leistungsanspruch aus einem Versicherungsfall 
des Alters oder aus einem Versicherungsfall der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit bzw. der gemin­
derten Arbeitsfähigkeit gegeben war und die 
nicht schon als Versicherungsmonate gelten, gelten 
als Versicherungs monate der Versicherung, in der 
der Anspruch auf die Leistung (Gesamtleistung) 
festgestellt worden war. Versicherungsmonate, 
die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag liegen, 
zählen nur zur Hälfte. Wurde überhaupt kein 
Versicherungsmonat erworben, hat jener Ver­
sicherungsträger zu entscheiden, bei dem der 
Antrag eingebracht wurde. 

7. Der gemäß Z. 6 zuständige Versicherungs­
trägerhat nach den für ihn geltenden Vor­
schriften über das Ruhen und das Versagen der I 

Leistung sowie über Ansprüche auf Kinderzu­
schuß, Hilflosenzuschuß und Ausgleichszulage, 
ebenso über die Zuschläge nach §§ 76 Abs, 5 und 
81 dieses Bundesgesetzes, nach .§ 264 a des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes und nach §§ 80 
Abs. 5 und 85 a des Gewerblichen Selbständigen­
Pensionsversicherungsgesetzes zu entscheiden, 
wobei jeweils von der Gesamtleistung auszugehen 
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ist; die besonderen Steigetungsbeträge für Höher­
versicherung werden vom Ruhen nicht erfaßt. 
40 v. H. der Gesamtleistung gelten als Grund­
betrag. Für die Ermittlung des Kinderzuschusses 
ist die höchste Bemessungsgrundlage aller Lei­
stungsteile heranzuziehen. 

8. Hat ein Versicherter in einer der in Betracht 
kommenden Versicherungen weniger als zwölf 
für die Bemessung der Leistung zu berücksich­
tigende Versicherungsmonate aufzuweisen, so sind 
diese Zeiten wohl für die Erfüllung der Warte­
zeit, die Anrechenbarkeit von Versicherungs­
monaten und die Dritteldeckung zu be,rücksich­
tigen, jedoch ist für die betreffenden Versiche­
rungen keine Teilleistung nach Z. 4 festzustellen. 
Derartige Versicherungsmonate sind von dem 
gemäß Z. 6 zuständigen Versicherungsträger bei 
der Feststellung des Ausmaßes des Steigerungs­
betrages seiner Leistung zu berücksichtigen. 

9. Die Zuständigkeit gemäß Z. 6 ist auch für 
die Krankenversicherung der Pensionisten bestim­
mend; das gleiche gilt bei Pensionisten, die nicht 
gleichzeitig Versicherte sind, für Leistungen der 
Gesundheitsfürsorge und Rehabilitation. 

(4) Ist die in Anwendung der Sonderregelung 
des Abs. 3 gebührende Gesamtleistung oder die 
allein gebührende T eilleistung geringer als die 
Leistung, welche unter Außerachtlassung der 
Sonderregelung nur aus einer der beteiligten Ver­
sicherungen gebühren würde, so ist zur Gesamt­
leistung ein Zuschlag in der Höhe des Unter­
schiedes der bei den Leistungen zu gewähren. Der 
Unterschiedszuschlag gilt als Bestandteil des Lei­
stungsteiles des gemäß Abs. 3 Z. 6 zuständigen 
Versicherungsträgers. 

ABSCHNITT II 

Bestimmungen, betreffend die einzelnen 
Leistungen 

Alterspension 

§ 68. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres, wenn die Wartezeit (§ 60) erfüllt ist und 
die für den Versicherten in Betracht kommende 
weitere Anspruchsvoraussetzung nach Abs. 2 zu­
trifft. 

(2) Weitere Voraussetzung für den Pensions­
anspruch ist, daß der ( die) Versicherte am Stich­
tag nicht nach diesem Bundesgesetz pflichtver­
sichert ist. 

(3) Die Wartezeit für den Anspruch auf Alters­
pension gilt jedenfalls als erfüllt, wenn bis zur 
Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres An­
spruch auf eine Erwerbsunfähigkeitspension 
besteht. Von diesem Zeitpunkt ab gebührt die 
Erwerbsunfähigkeitspension als Alterspension, 
und zwar mindestens in dem bis zu diesem Zeit­
punkt bestandenen Ausmaß. 

Erwerbsunfähigkeitspension 

§ 69. (1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits­
pension hat der Versicherte bei dauernder Er­
werbsunfähigkeit, wenn die Wartezeit (§ 60) 
erfüllt ist und die für den Versicherten in Be­
tracht kommende weitere Voraussetzung des § 68 
Abs. 2 zutrifft. 

(2) Nach Anfall einer Pension aus dem Ver­
sicherungsfall des Alters nach diesem Bundes­
gesetz kann ein Anspruch auf eine Erwerbs­
unfähigkeitspension nicht mehr entstehen. 

Beg riff der d aue r n den E r wer b s­
unfähigkeit 

§ 70. Als erwerbsunfähig gilt der Versicherte, 
der infolge von Krankheit oder anderen Gebre­
chen oder Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte dauernd außerstande ist, einem 
regelmäßigen Erwerb nachzugehen. Als erwerbs­
unfähig gilt ferner der (die) Versicherte, 

a) der (die) das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
und 

b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes not­
wendig war, 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körper­
lichen oder geistigen Kräfte dauernd außerstande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzu­
gehen, die eine ähnliche Ausbildung sowie gleich­
wertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die 
Erwerbstätigkeit erfordert, die der (die) Ver­
sicherte zuletzt durch mehr als 60 Kalender­
monate ausgeübt hat. 

Alt e r s (E r wer b s 1.1 n f ä h i g k ei t s)-
p e n s ion für W i t wen, die .d e n B e­
trieb des versicherten Ehegatten 
nach dessen Tod fortgeführt 

haben 

§ 71. Bei Witwen (Witwern), die den land­
(forst)wirtschaftlichen Betrieb des versicherten 
Ehegatten (der versicherten Ehegattin) fortge­
führt haben, sind für einen Anspruch auf Alters­
(Erwerbsunfähigkeits)pension die Versicherungs­
zeiten im Sinne des § 54, die von diesem (dieser) 
während des Bestandes der Ehe erworben worden 
sind, den aus der eigenen Pensionsversicherung 
der Witwe (des Witwers) erworbenen Versiche­
rungszeiten hinzuzurechnen, wenn die Witwe (der 
Witwer) den Betrieb mindestens drei Jahre fort­
geführt hat. Das Erfordernis der dreijährigen 
Fortführung entfällt, wenn die Witwe im Zeit­
punkt des Todes des Ehegatten gemäß § 3 Abs. 2 
von der Pflichtversicherung ausgenommen war. 
Wird die Witwen(Witwer)pension in Anspruch 
genommen, so ist eine Hinzurechnung der Ver­
sicherungszeiten des verstorbenen Ehegatten aus­
geschlossen. 
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Hinterbliebenenpension 

§ 72. Als Hinterbliebenenpensionen werden 
Witwenpensionen, Witwerpensionen und Waisen­
pensionen gewährt, wenn die Wartezeit (§ 60) 
und die besonderen Voraussetzungen nach den 
§§ 73 bis 75 erfüllt sind. Die Wartezeit gilt 
jedenfalls als erfüllt, wenn der (die) Versicherte 
bis zum Tod Anspruch auf. eine Pension aus der 
Pensions versicherung nach diesem Bundesgesetz 
hatte. 

Witwenpension 
§ 73. (1) Anspruch auf Witwenpension hat die 

Witwe nach dem Tode des versicherten Ehe­
gatten. Die Witwe eines nach § 2 Abs. 1 Z. 1 
Versicherten hat diesen Anspruch aber nur dann, 
wenn sie den land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
des Verstorbenen nicht fortführt. Anspruch 
auf Witwenpension hat auch die Witwe, die nach 
dem Tode des versicherten Ehegatten dessen 
Betrieh fortgeführt hat, wenn sie die Fortführung 
aufgegeben hat; hat sie den Betrieb mindestens 
drei Jahre fortgeführt, gebührt die Witwenpen­
sion nur, wenn im Zeitpunkt der Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit ein Anspruch auf Alterspension 
nicht besteht. War die Witwe im Zeitpunkt des 
Todes des Ehegatten gemäß § 3 Abs. 2 von der 
Pflichtversicherung ausgenommen und nimmt sie 
die Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension für Wit­
wen nach § 71 in Anspruch, so steht ihr auf 
Grund der gemäß § 71 hinzugerechneten Ver­
sicherungszeiten des verstorbenen Ehegatten em 
Anspruch auf Witwenpension nicht zu. 

(2) Die Witwenpension gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 

wurde, in dem der Ehegatte bereits Anspruch 
auf eine Pension aus dem Versicherungsfall des 
Alters oder der dauernden Erwerbsunfähigkeit 
nach diesem Bundesgesetz hatte, es wäre denn, 
daß die Ehe drei Jahre gedauert hat und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
15 Jahre, wenn aber der Gatte im Zeitpunkt der 
Eheschließung noch nicht das 65. Lebensjahr über­
schritten hatte, nicht mehr als 25 Jahre beträgt; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Le­
bensjahr überschritten und keinen Anspruch auf 
eine in Z. 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren wurde 

oder die Witwe sich im Zeitpunkt des Todes 
des Ehegatten, erwiesenermaßen im Zustand der 
Schwangerschaft befunden hatte oder durch die 
Ehe ein Kind legitimiert wurde; 

2. wenn die Ehe von Personen geschlossen 
wurde, die bereits früher miteinander verheira­
tet gewesen sind und bei Fortdauer der früheren 
Ehe der Witwenpensionsanspruch nicht ausge­
schlossen gewesen wäre. 

(4) Witwenpension gebührt, sofern nicht ein 
Ausschließungsgrund nach Abs. 2 im Zusammen­
halt mit Abs. 3 vorliegt, 'auch der Frau, deren 
Ehe mit dem Versicherten für nichtig erklärt, 
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn 
ihr der Versicherte zur Zeit seines Todes Unter­
halt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines 
gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Ver­
gleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklä­
rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Ver·· 
pflichtung zu leisten hatte, und zwar sofern und 
solange die Frau nicht eine neue Ehe geschlossen 
hat. 

Witwerpension 

§ 74. Witwerpension gebührt dem Ehegatten 
nach dem Tode seiner versicherten Ehegattin, 
wenn diese seinen Lebensunterhalt überwiegend 
bestritten hat und er im Zeitpunkt ihres Todes 
dauernd erwerbsunfähig (§ 70) und bedürftig ist, 
solange ,die beiden letzten Voraussetzungen 
zutreffen. 

Waisenpension 

§ 75. Anspruch auf Waisenpension haben nach 
dem Tode des (der) Versicherten die Kinder 
(§ 66). Ober das vollendete 18: Lebensjahr hinaus 
wird Waisenpension nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

Aus maß der Alt e r s ( E r wer b s u n f ä­
higkeits)pension 

§ 76. (1) Die Alters(Erwerbsunfähigkeits)pen­
sion besteht aus dem Grundbetrag und dem Stei­
gerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherver~ 
sicherung auch aus dem besonderen Steigerungs­
betrag nach § 77 Abs. 1. 

(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren 
30 v. H. der Bemessungsgrundlage. 

(3) Als monatlicher Steigerungsbetrag gebühren 
für je zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 120. Monat .............. 6 v. T., 
vom 121. Monat bis zum 240. Monat 9 v. T., 
vom 241. Monat bis zum 360. Monat 12 v. T., 
vom 361. Monat bis zum 540. Monat 15 v. T. 

der Bemessungsgrundlage; ab dem 541. Monat 
gebührt kein Steigerungsbetrag. Ein Rest von 
weniger als zwölf Versicherungsmonaten wird in 
der Weise berücksichtigt, daß für jeden restlichen 
Monat ein Zwölfte! des nach der zeitlichen Lage 
in Betracht kommenden Steigerungsbetrages 
gebührt. ~ 

(4) Zum Grundbetrag gebührt ein Zuschlag 
bis zu 10 v. H. der für den Grundbetrag maß­
gebenden Bemessungsgrundlage, soweit die Pen­
sion einschließlich des Zuschlages 50 v. H. dieser 
Bemessungsgrundlage nicht übersteigt. Dieser Zu­
schlag ist ein Bestandteil des Grundbetrages. 
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(5) Zu der nach Abs. 1 bis 4 bemessenen Pen­
sion ist an Pensionsberechtigte, denen der An­
spruch auf eine Ausgleichszulage gemäß § 85 
zusteht, ein Zuschlag in der Höhe von 30 S 
monatlich zu gewähren, sofern nicht die Woh­
nungsbeihilfe nach dem Bundesgesetz über Woh­
nungsbeihilfen, BGBL Nr. 229/1951, gebührt. 

Besonderer Steigerungsbetrag für 
Bei t r ä g e zur H ö her ver s ich e run g; 

,Höherversicherungspension 

§ 77. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung 
ist ein besonderer Steigerungsbetrag zur Alters­
(Erwerbsunfähigkeits)pension zu gewähren. Er 
beträgt monatlich 1 v. H. der Beiträg~ zur 
Höherversicherung. 

(2) Männliche Pflichtversicherte, die das 
65. Lebensjahr, und weibliche Pflichtversicherte, 
die das 60. Lebensjahr vollendet, die Wartezeit 
für die Alterspension erfüllt, jedoch aus dem 
Grund der Nichterfüllung der besonderen Vor­
aussetzungen des § 68 Abs. 2 keinen Anspruch 
auf Alterspension haben, erhalten für die zur 
Höherversicherung geleisteten Beiträge auf An­
trag eine Höherversicherungspension. Der 
Monatsbetrag der Höherversicherungspension 
wird in Hundertsätzen der zur Höherversiche­
rung geleisteten Beiträge, entsprechend dem Alter 
des Versicherten im Zeitpunkt der Beitragslei­
stung, wie folgt bemessen: 

. Hundertsatz 
für Beiträge zur Höherversicherung, geleistet 

im Alter des Versicherten . 

1" 1 0 .................... bis zu 40 Jahren, 

0'90 von über 40 bis zu 50 Jahren, 

075 ........ von ürber 50 bis zu 60 Jahren, 

0'65 ................. von über 60 Jahren. 

(3) Fällt während des Bezuges der Höherver-
sicherungspension die Alterspension nach § 68 an, 
so ist an Stelle der Höherversicherungspension 
der besondere Steigerungs betrag nach Abs. 1 im 
Ausmaß der bisherigen Höherversicherungspen­
sion zu gewähren. 

(4) Für die Bemessung des besonderen Steige­
rungsbetrages nach Abs. 1 und der Höherver­
sicherungspension nach Abs. 2 sind Beiträge zur 
Höherversicherung ihrer zeitlichen Lagerung ent­
sprechend mit den Aufwertungsfaktoren (§ 24) 
aufzuwerten. 

Erhöhung der Alterspension bei 
Aufschub der Geltendmachung 

des Anspruches 

§ 78. (1) Hat der Versicherte das Anfallsalter 
für die Alterspension erreicht und die Wartezeit 
für diese Pension erfüllt, nimmt er jedoch die 
Alterspension erst zu einem späteren Zeitpunkt 
in Anspruch, so wird ihm eine erhöhte Alters-

pension gewährt. Die Erhöhung beträgt für jedes 
weitere volle Versicherungsjahr des Pensions auf­
schubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr 

vom 66. bis zum 70. Lebensjahr 

vom :71. Lebensjahr an' ........... . 

2v.H., 

3v.H., 

5v.H. 

der Alterspension gemäß § 68, die mit Beginn 
des Pensions aufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der Alterspension 
gemäß § 76 sind auch die nach der Erreichung 
des Anfallsalters erworbenen Beitragszeiten 
heranzuziehen. 

Ki n der z u s c h ü s s e 

§ 79. (1) Zu der Alters(Erwerbsunfähigkeits)­
pension gebührt für jedes Kind (§ 66) ein Kinder­
zuschuß. über das vollendete 18. Lebensjahr wird 
der' Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß 
von 5 v. H. der Bemessungsgrundlage. Der Kin­
derzuschuß beträgt mindestens 80 S monatlich. 
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme 'auf 
§ 26 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 24) 
vervielfachte Betrag. 

Aus maß der W i t wen ( W i t wer )­
pension 

§ 80. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt 
50 v. H. der Alterspension, auf die der Ver­
sicherte bei seinem Ableben Anspruch gehabt hat 
oder bei Erfüllung der Voraussetzungen hiefür 
gehabt hätte. Der Zuschlag nach § 76 Abs. 5, 
ferner Kinderzuschüsse und ein Hilflosenzuschuß, 
bleiben hiebei außer Ansatz. Die Witwenpension 
beträgt aber, wenn die Witwe ein waisenpensions­
berechtigtes Kind hat oder wenn sie am Stichtag 
das 40. Lebensjahr vollendet hat, mindestens 
25 v. H. der Bemessungsgrundlage; 20 v. H. der 
Bemessungsgrundlage gelten hiebei als Grund­
betrag. 

(2) Die Witwenpension nach § 73 Abs. 4 darf 
den gegen den Versicherten zur Zeit seines Todes 
bestehenden und mit dem der zeitlichen Lage­
rung des Todestages entsprechenden Aufwer­
tungsfaktor aufgewerteten Anspruch auf Unter­
halt (Unterhaltsbeitrag) sowie die der hinter­
lassenen Witwe aus demselben Versicherungsfall 
gebührende Witwenpension nicht übersteigen. 
Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Ver­
gleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn 
seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleich) bis 
zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen 
ist. 
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Z u s chI a g zur W i t wen ( W i t wer )­
pension 

(2) Wird die neue Ehe durch Tod des Ehe­
gatten oder durch Scheidung oder Aufhebung 
aufgelöst oder für nichtig erklärt, so lebt der 

§ 81. (1) Zur Witwen(Witwer)pension gebührt Anspruch auf die Witwenpension aus der frühe­
ein Zuschlag in der Höhe von 10 v. H. der ren Ehe wieder auf, wenn 
Witwen(Witwer)pension nach § 80. Der Zus-chlag a) die Scheidung oder Aufhebung nicht aus 
gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, als Be- dem alleinigen oder überwiegenden Ver-
standteil der Pension. schulden der Ehegattin erfolgte oder 

(2) Der Zuschlag nach Abs. 1 vermindert sich b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehegattin 
um sonstige Einkünfte im Sinne des Abs. 3, -als schuldlos anzusehen ist 
soweit diese im Monat den Betrag übersteigen, und die Ehegattin aus der neuen Ehe keinen 
um den sich jeweils der Richtsatz nach § 85 Anspruch auf eine mit der Witwenpension aus 
Abs. 4 lit. a für die Ehegattin (den erwerbs- der früheren Ehe gleichwertige Versorgung hat 
unfähigen Ehegatten) erhöht. (Witwenpension aus einer gesetzlichen Versiche-

(3) Als sonstige Einkünfte gelten alle Bezüge rung, Versorgungsgenuß aus einem dienstrecht­
der (des) Pensionsberechtigten in Geld- oder lichen Verhältnis, Unterhalt seitens des Ehegatten 
Geldeswert, insbesondere derartige Bezüge aus oder dergleichen). Das Wiederaufleben des An­
einem gegenwärtigen oder früheren Dienstver- spruches tritt mit dem der Auflösung (Nichtiger-

klärung) der letzten Ehe folgenden Monatsersten, hältnis oder aus Unterhalts- oder Renten(pen~ 
sions)ansprüchen öffentlicher oder privater Art frühestens jedoch mit dem Monatsersten ein, der 
nach Abzug des zur Erzielung dieser Einkünfte dem Ablauf von fünf Jahren nach d~m seiner­
notwendigen Aufwancles und abzüglich der nach zeitigen Wegfall der Pension folgt. 
§ 87 Abs. 1 lit. b auf Grund von gesetzlichen 
Unterhaltsverpflichtungen zu berücksichtigenden 
Beträge. Bei der Feststellung der sonstigen Ein­
künfte bleiben außer Betracht: 

a) die Ausgleichszulagen nach § 89; 
b) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundes­

gesetz vom 21. September 1951, BGEL 
Nr.229; . 

c) die Beihilfen nach den besonderen Vor­
schriften über den Familienlastenausgleich; 

d) die Kinderzuschüsse, die Renten(Pensions)­
sonderzahlungen sowie einmalige Geldlei­
stungen aus der Sozialversicherung; 

e) Einkünfte, die wegen cles besonderen kör­
perlichen Zustandes der (des) Pensions­
berechtigten gewährt werden (Hilflosen­
zuschüsse, Blindenzulagen, und dergleichen); 

f) der Zuschlag nach Abs. 4 und nach § 76 
Abs.5; 

g) Hinterbliebenenleistungen, die auf Grund 
zwischenstaatlicher Verträge über Soziale 
Sicherheit gewährt werden. 

(4) Zur Witwen(Witwer)pension gebührt Pen­
sionsberechtigten, denen der Anspruch auf eine 
Ausgleichszulage gemäß § 85 zusteht, ein weiterer 
Zuschlag in der Höhe von 30 S monatlich, sofern 
nicht Wohnungsbeihilfe nach dem Bundesgesetz 
vom 21. September 1951, BGBL Nr. 229, 
gebührt. 

Abfertigung der Witwenpension 

§ 82. (1)Im Falle der Wiederverheiratung wird 
die Witwenpension mit dem fünffachen Jahres­
betrag der Pension, einschließlich eines im Zeit­
punkt ihres Erlöschens gebührenden Hilflosen­
zuschusses, abgefertigt. 

Ausmaß der Waisenpension 
§ 83. Die Waisenpension beträgt für jedes ein­

fach verwaiste Kind 40 v. H., für jedes doppelt 
verwaiste Kind 60 v. H. der Witwen(Witwer)-­
pension, auf die nach dem verstorbenen Eltern­
teil Anspruch besteht oder bestünde; die Zu­
schläge nach § 81 und ein zur Witwen(Witwer)­
pension gebührender Hilflosenzuschuß haben 
hiebei außer Ansatz zu bleiben. 

H ö c h s tau s maß der Hin t erb I i e­
benenpensionen 

§ 84. Alle Hinterbliebenenpensionen zusammen 
dürfen nicht höher sein als die Alterspension, 
auf die der Versicherte bei seinem Ableben An­
spruch gehabt hat oder bei Erfüllung der Vor­
aussetzungen hiefür gehabt hätte, samt den 
jeweils in Betracht kommenden Kinderzuschüs­
sen; allfällige Hilflosenzuschüsse und Zuschläge 
nach § 76 Abs. 5 und § 81 haben hiebei außer 
Ansatz zu bleiben. Innerhalb dieses Höchstatis­
maßes sind alle Pensionen verhältnismäßig zu 
kürzen. Hiebei ist eine Witwenpension nach § 73 
Abs. 4 nicht zu berücksichtigen. 

ABSCHNITT III 
Ausgleichszulage zu Pensionen 

Vor aus set z u n gen für den A n­
spruch auf Ausgleichszulage 

§ 85. (1) Erreicht das Gesamteinkommen 
(Abs. 2) eines nach diesem Bundesgesetz Pensions­
berechtigten nicht die Höhe des Richtsatzes 
(Abs. 4), so steht dem Pensionsberechtigten, 
solange er sich im Inland aufhält, nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Abschnittes· der An­
spruch auf eine Ausgleichszulage zur Pension zu. 
Zur Höherversicherungspension nach § 77 Abs. 2 
ist die Ausgleichszulage nicht zu gewähren. 
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(2) Gesamteinkommen im Sinne des Abs. 1 
ist die Summe aller Einkünfte eines Pensions­
berechtigten nach Abzug des zur Erzielung dieser 
Einkünfte notwendigen Aufwandes, zuzüglich der 
nach Abs. 3 und der auf Grund von gesetzlichen 
Unterhaltsverpflichtungen nach § 87 zu berück­
sichtigenden Beträge. Als Einkünfte gelten alle 
Bezüge des Pensionsberechtigten in Geld oder 
Geldeswert, insbesondere auch derartige Bezüge 
aus Unterhalts- oder Pensions ansprüchen öffent­
licher oder privater Art. Außer Betracht bleiben 
bei der Feststellung des Gesamteinkommens: 

a) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundes­
gesetz vom 21. September 1951, BGBl. 
Nr.229; 

b) Beihilfen nach den besonderen Vorschrif­
ten über den Familienlastenausgleich; 

c) die Kinderzuschüsse sowie die Pensions­
sonderzahlungen aus der Sozialversiche~ 
rung; 

d) Einkünfte, die wegen des besonderen kör­
perlichen Zustandes des Pensionsberechtig­
ten gewährt werden (Hilflosenzuschüsse, 
Blindenzulagen und dergleichen); 

e) Bezüge aus Unterhaltsa~sprüchen privater 
Art, die nach § 87 berücksichtigt werden; 

, f) Bezüge aus Leistungen der allgemeinen Für­
sorge und der freien Wohlfahrtspflege; 

g) einmallge Unterstützungen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts­
und Betriebsratsunterstützungen und Gna­
denpensionen privater Dienstgeber; 

h) die Zuschläge nach § 76 Abs. 5 und § 81 
Abs.4; 

i) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag 
von 416 S monatlich; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jah­
res der unter Bedachtnahme auf § 26 mit 
der jeweiligen Richtzahl (§ 24) vervielfachte 
Betrag; 

k) zwei prittel der nach dem Kriegsopferver­
sorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, und 
dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/ 
1947, gewährten Grund- und EIternrenten, 
zwei Neuntel der nach dem Heeresversor­
gungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, gewährten 
Beschädigten- und Witwenrenten sowie 
zwei Drittel der Elternrenten einschließ­
lich einer allfälligen Zusatzrente (§§ 23 
Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 und 45 
Heeresversorgungsgesetz) ; 

I) Leistungen auf Grund der Bestimmungen 
des Teiles I des österreichisch-deutschen 
Finanz- und Ausgleichsvertrages, BGBl. 
Nr.283/1962; 

m) . unbeschadet des Abs. 3 Leistungen auf 
Grund der übergabe oder Aufgabe emes 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes. 

Erfährt der Richtsatz für Pensions berechtigte aus 
eigener Pensionsversicherung nach Abs. 4 lit. a 
mit Rücksicht auf Angehörige eine Erhöhung, so 
erhöht sich das Gesamteinkommen im Sinne des 
Abs. 1 um die Einkünfte dieser im Richtsatz 
berücksichtigten Angehörigen, zuzüglich der nach 
§ 87 anzunehmenden Leistungen unterhaltspflich­
tiger Personen an die betreffenden Angehörigen, 
jedoch höchstens um den Betrag der Richtsatz·­
erhöhung. 

(3) Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens 
eines Pensionsberechtigten, der Eigentümer eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes war oder ist 
oder der einen solchen Betrieb vom Ehegatten 
oder von einer im § 2 Abs. 1 Z. 2 genannten 
Person gepachtet hatte, sind 25 v. H. des für 
den Pensionsberechtigten in Betracht kommen­
den Richtsatzes dem Einkommen hinzuzurech­
nen. Der nach den vorstehenden Bestimmungen. 
ermittelte Betrag ist, wenn der durchschnittliche 
Einheitswert (§ 86) den Betrag von 15.000 S 
übersteigt, für je weitere 1000 S des Einheits­
wertes um je 1 v. H., soweit der Einheitswert 
den Betrag von 35.000 S übersteigt, um je 
075 v. H. des in Betracht kommenden Richt­
satzes zu erhöhen. 

(4) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der Be­
stimmungen des Abs. 5 

a) für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung ............ 1333 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension ............ 1333 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Waisen­
penSIOn 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 499 S, 
falls beide Elternteile· verstor- . 
ben sind .................. 749 S, 

bb) nach Vollendung des 24. Le-
bensjahres ................. 885 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind .................. 1333 S. 

Der· Richtsatz nach lit. a erhöht sich für die 
Ehegattin (den erwerbsunfähigen Ehegatten) um 
518 S und für jedes Kind (§ 66) um 144 S, 
sofern diese Personen überwiegend vom Pensions­
berechtigten erhalten werden. 

(5) An die Stelle der Richtsätze und der Richt­
satz erhöhungen nach Abs. 4 treten. ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 26 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 24) 
vervielfachten Beträge. 

(6) Hat eine Person Anspruch auf mehrere 
Pensionen aus einer Pensionsversicherung, so ist 
der höchste der nach Abs. 4 in Betracht kom­
menden Richtsätze anzuwenden. In diesem Falle 
gebührt die Ausgleichszulage nur zur höchsten 
Pension. 
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(7) Pensionsberechtigte, die nach Abs. 4 lit. a 
im Richtsatz für einen anderen Pensionsberech­
tigten zu berücksichtigen sind, haben keinen An­
spruch auf Ausgleichszulage. 

(8) Sind nach einem Versicherten mehrere Pen­
sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpension vor­
handen, so darf die Summe der Richtsätze für 
diese Pensionsberechtigten nicht höher sein als 
der erhöhte Richtsatz, der für den Versicherten 
selbst, falls er leben würde, unter Berücksichti­
gung des jeweiligen Standes an Familienangehöri­
gen anzuwenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem 
fiktiven Richtsatz ist die Summe der Kinder­
zuschüsse zuzuschlagen, die dem Versicherten zu 
einer Leistung aus der Pensionsversicherung 
gebührt haben oder gebührt hätten. Innerhalb 
dieses Höchstausmaßes sind die Richtsätze nach 
Abs. 4 lit. bund c verhältnismäßig zu kürzen. 
Hiebei ist der Richtsatz für die Pensionsberech­
tigte auf eine Witwenpension gemäß § 73 Abs. 4 
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf 
jedoch den gekürzten Richtsatz für die hinter­
lassene Witwe nicht übersteigen. 

Durchschnittlicher Einheitswert 

§ 86. (1) Der durchschnittliche Einheitswert 
ist durch Teilung der Summe der Einheitswerte, 
die für den land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in 
den einzelnen, die Bemessungszeit (§ 61 Abs. 3) 
bildenden Versicherungsmonaten festgestellt 
waren, durch die Zahl der die Bemessungszeit 
bildenden Versicherungsmonate zu ermitteln. 

(2) Bei Anwendung des Abs. 1 ist auszugehen 
a) für Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 1 

von dem Einheitswert, der der Einreihung 
nach § 12 Abs. 3 lit. a zugrunde gelegt 

a) die Unterhaltsverpflichtung zwischen Ehe­
gatten, auch zwischen geschiedenen Ehe­
gatten; 

b) die Unterhaltsverpflichtung von Eltern 
gegenüber Kindern ersten Grades, voraus­
gesetzt, daß der Pensionsberechtigte mit 
den Unterhaltspflichtigen im gemeinsamen 
Haushalt lebt. 

(2) Als monatliche Unterhalts verpflichtung im 
Sinne des Abs. 1 gelten, gleichviel ob und in 
welcher Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich 
erbracht wird, 28 v. H. des um den Betrag des 
Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung (§ 85 Abs. 4 lit. a) vermin­
derten monatlichen Nettoeinkommens des Unter­
haltspflichtigen. 

(3) Sind beide Ehegatten aus der Pensions­
versicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz pensionsberechtigt und führen sie 
einen gemeinsamen Haushalt, so gebührt eine 
Ausgleichszulage nach Maßgabe dieser Vorschrif­
ten nur zu einer der beiden Pensionen, und zwar 
zu der Pension, die für sich allein den Anspruch 
auf die höhere Ausgleichszulage begründet. 

(4) Bei Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 2 sind im voraus vom Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen, wenn es sich ~m die Unter­
haltspflicht von Eltern einem minderjährigen 
Kind gegenüber handelt, 200 S, sonst 300 S abzu­
setzen. Sind beide einen gemeinsamen Haushalt 
führenden Elternteile gegenüber dem pensions­
berechtigten Kind unterhaltspflichtig, so ist der 
der Summe der Nettoeinkommen bei der Eltern­
teile entsprechende Betrag heranzuziehen. 

wurde; in den Fällen des § 13 von dem (5) Hat ein Unterhaltspflichtiger auch noch 
Einheitswert, der vor der Einreihung in für andere Angehörige als den Pensionsberech­
eine niedrigere Versicherungs klasse der Ein- tigten, für den eine Ausgleichszulage festgestellt 
reihung nach § 12 Abs. 3 lit. a zugrunde werden soll, überwiegend zu sorgen, so sind von 
gelegt wurde; seinem Nettoeinkommen im voraus für jeden 

b) für Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 2 solchen Angehörigen 200 S abzusetzen. 
von dem Einheitswert, der bei früherem 
Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen (6) Bei der Feststellung von Ausgleichszulagen 
dieses Bundesgesetzes der Einreihung nach zu Waisenpensionen für Waisen, die auch An­
§ 12 Abs. 3 lit. a zugrunde zu legen gewesen spruch auf eine Waisenrente nach dem Kriegs­
wäre; opferversorgungsgesetz haben, sind Unterhalts-

c) für Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z. 3 in I verpflichtungen zur Gänze außer acht zu lassen. 
den Versicherungsklassen 11 bis XIX jeweils 
vom mittleren Einheitswert, in der Ver­
sicherungsklasse I vom höchsten und in der 
Versicherungsklasse XX vom niedrigsten 
Einheitswert; 

d) für Beitragszeiten nach § 55 Abs. 1 Z.4 
und für Ersatzzeiten nach, § 56 vom höch­
sten Einheitswert der Versicherungsklasse I. 

§ 87. (1) Unterhaltsverpflichtungen gegenüber 
den Pensionsberechtigten sind nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 5 nur zu berücksichtigen, wenn es 
sich handelt um 

Anwendung der Bestimmungen 
über die Pensionen auf die Aus­

gleichszulage 

§ 88. Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind auf die Ausgleichs­
zulage, auf das bei der Feststellung der Aus­
gleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf 
das Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichs­
zulage die Bestimmungen über die Pensionen 
anzuwenden. 
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Höhe der Ausgleichszulage 

§ 89. Die Ausgleichszulage gebührt in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen dem Gesamt­
einkommen (§ 85 Abs. 2) und dem Richtsatz 
(§ 85 Abs. 4). 

Aus g 1 eie h s z u 1 a g e und Ruh e n s­
bestimmungen 

§ 90. Bei Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 33 Abs. 3 Z. 2 und 34 bis 37 ist die Aus­
gleichszulage außer Betracht zu lassen. 

Fes t s tell u n g der Aus g 1 eie h s­
zulage 

§ 91. (1) Die Ausgleichszulage ist erstmalig auf 
Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie 
gebührt ab dem Tag, an dem die Voraussetzungen 
für den Anspruch erfüllt sind. Wird die Aus­
gleichszulage erst nach dem Zeitpunkt der Erfül­
lung der Voraussetzungen beantragt, so gebührt 
sie frühestens ab dem Beginn des dritten vor 
dem Tage der Antragstellung liegenden vollen 
Kalendermonates. Der Anspruch auf Ausgleichs­
zulage endet mit dem Ende des Monates, in dem 
die Voraussetzungen für den Anspruch weg­
fallen. Das gleiche gilt für die Erhöhung bzw. 
die Herabsetzung der Ausgleichszulage. Ist die 
Herabsetzung der Ausgleichszulage in einer auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften erfolgten J\nde­
rung des Gesamteinkommens begründet, wird 
sie mit dem Ende des der Knderung voran­
gehenden Monates wirksam. Erhöhungen der 
Ausgleichszulage auf Grund der Bestimmungen 
des § 85 Abs. 5 sind von Amts wegen festzu-
stellen. . 

(2) Kndern sich die Verhältnisse, die für die 
Feststellung einer zuerkannten Ausgleichszulage 
maßgebend waren, hat der Träger der Pensions­
versicherung auf Antrag des Berechtigten oder 
von Amts wegen die Ausgleichszulage neu fest­
zustellen .. 

Verwaltungshilfe der Fürsorge­
verbände 

§ 92. Der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz kann, wenn nicht schon 
das ihm bekannte Gesamteinkommen den anzu­
wendenden Richtsatz übersteigt, zur Feststellung 
der Ausgleichszulage die Verwaltungshilfe des 
zuständigen Fürsorgeverbandes in Anspruch 
nehmen. Im Verfahren zur Feststellung der Aus­
gleichszulage kommt dem Fürsorgeverband Par­
teistellung zu. 

Ver p f Li c h tun g zur A n z ei g e von 
K n der u n gen des G e sam t ein k 0 m­
me n s und des in B e t r a c.h t k 0 m-

menden Richtsatzes 

§ 93. (1) Der Pensionsberechtigte, der eme 
Ausgleichszulage bezieht, ist verpflichtet, jede 

Knderung im Gesamteinkommen oder in den 
Umständen, die eine Knderung des Richtsatzes 
bedingen, dem Träger der Pensionsversicherung 
anzuzeIgen. 

(2) Die Fürsorgeverbände haben ihnen 
bekannt werdende Knderungen des Gesamtein­
kommens sowie ihnen bekannt werdende Um­
stände, die eine Knderung des Richtsatzes bedin­
gen, von sich in ihrem Bezirk gewöhnlich auf­
haltenden Pensionsberechtigten, die eine Aus­
gleichszulage beziehen, dem Träger der Pensions­
versicherung mitzuteilen. 

Tragung des Aufwandes für die 
Ausgleichszulage 

§ 94. Die Tragung des Aufwandes für die Aus­
gleichszulagen richtet sich nach den Bestimmun·· 
gen des § 299 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 

ABSCHNITT IV 

Gesundheitsfürsorge und Rehabilitation 

Allgemeine Maßnahmen 

§ 95. Der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz kann Mittel aufwenden, um 
durch allgemeine Maßnahmen oder Maßnahmen 
im Einzelfall den Eintritt der Erwerbsunfähigkeit 
der Versicherten zu verhüten. 

Rehabilitation 

§ 96. Der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz kann' Versicherten im Zu­
sammenhang mit einem Heilverfahren zum 
Zwecke der Erhaltung, Wiederherstellung oder 
Besserung ihrer Arbeitsfähigkeit Leistungen der 
beruflichen Ausbildung gewähren; diese Leistun­
gen können auch Personen gewährt werden, 
welche eine Pension aus dem Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit beziehen. Die 
Bestimmungen der §§ 199 bis 202 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes sind entspre­
chend anzuwenden. 

Heilverfahren 

§ 97. (1) Der Träger der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz kann Versicherten 
und Pensionisten Heilverfahren gewähren, wenn 
zu erwarten ist, daß eine drohende Erwerbs­
unfähigkeit oder Hilflosigkeit abgewendet oder 
eine schon bestehende behoben werden kann. 

(2) Ein Heilverfahren wegen Tuberkulose kann 
auch Angehörigen eines Versicherten und anderen 
dauernd in seinem Haushalt lebenden Personen 
gewährt werden, wenn zu erwarten ist, daß hie­
durch eine Gefährdung des Versicherten abge­
wendet oder vermindert wird. 

(3) Das Heilverfahren kann insbesondere durch 
Einweisung in eine Krankenanstalt, eine Sonder­
heilanstalt, ein Kurheim oder eine ähnliche Ein­
richtung gewährt werden. 
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(4) Grundsatzbestimmung. Gemäß Artikel 12 
Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 gilt als Grundsatz, daß 
der Träger der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz im Rahmen der im § 148 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes geregelten 
Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstal­
ten den Trägern der Krankenversicherung nadl 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gleich­
gestellt ist. 

(5) Der Anspruch auf Pension wird unbe­
schadet eines allfälligen Ruhens nach den §§ 34 
und 35 durch die Unterbringung des Erkrankten 
in einer der im Abs. 3 genannten Einrichtungen 
und durch Maßnahmen der Rehabilitation nicht 
berührt. 

übe r. t rag u n g des H eil v e rf a h ren s 
a n ein e n K r a n k e n ver s ich e run g s­

träger 

§ 98. Der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz kann die Durchführung des 
Heilverfahrens dem Träger der Krankenversiche­
rung übertragen, bei dem der Versicherte (Pen­
sionist) in der Krankenversicherung versichert ist. 
Der Träger der Pensionsversicherung bestimmt 
hiebei Art und Umfang des Heilverfahrens, das 
er für geboten hält. Er hat dem Träger der 
Krankenversicherung die tatsächlich ausgewiese­
nen Kosten eines solchen Heilverfahrens zu er­
setzen, soweit die Leistungen über das hinaus­
gehen, wozu der Träger der Krankenversicherung 
nach den Vorschriften über die Krankenversiche­
rung verpflichtet ist. 

Verweigerung des Heilverfahrens 
durch den Versicherten 

§ 99. (1) Entzieht sich ein Versicherter oder 
Pensionist ohne triftigen Grund dem vom Ver­
sicherungsträger eingeleiteten Heilverfahren 
(§ 97) und würde eine Erwerbsunfähigkeit oder 
Hilflosigkeit durch das Heilverfahren voraus­
sichtlich abgewendet oder behoben werden, so 
können die Pension und allfällige Zuschläge, Zu­
schüsse und Zulagen auf Zeit ganz oder teilweise 
versagt werden, wenn der Versicherte oder Pen­
sionist auf diese Folgen nachweislich hingewiesen 
worden ist. Das gleiche gilt, wenn ein Versicher­
ter oder Pensionist durch sein Verhalten den 
Zweck des Heilverfahrens gefährdet oder ver­
eitelt. 

(2) Für die Dauer der Versagung gebührt den 
im Inland sich aufhaltenden Angehörigen, die im 
Falle des Todes des Versicherten oder Pensioni­
sten Anspruch auf Hinterbliebenenpension 
hätten, eine Pension in der Höhe der Hälfte der 
versagten Pension bzw. des versagten Teiles der 
Pension mit Ausnahme . allfälliger Kinderzu­
schüsse, des Hilflosenzuschusses und der Aus­
gleichszulage. Zu dieser Pension gebühren all-

fällige Kinderzuschüsse in der Höhe der versagten 
Kinderzuschüsse bzw. des versagten Teiles dieser 
Zuschüsse. Der Anspruch steht in folgender Rei­
henfolge zu: Ehegatte, Kinder. Den Leistungs­
ansprüchen der Hinterbliebenen nach dem Ab­
leben des Versicherten (Pensionisten) wird hie­
durch nicht vorgegriffen. 

DRITTER TEIL 

BEZIEHUNGEN DER VERSICHERUNGS­
TRÄGER ZUEINANDER UND ZU DEN FÜR­
SORGETRÄGERN ; SCHADENERSATZ UND 

HAFTUNG; VERFAHREN 

ABSCHNITT I 

Beziehungen der Versicherungsträger zueinander 
und zu den Fürsorgeträg,ern 

E r s atz der K 0 S t end e s H eil v e r­
fahrens 

§ 100. Gewährt der Träger der Pensionsver­
sicherung nach diesem Bundesgesetz ein Heilver­
fahren, dessen Durchführung er nicht gemäß § 98 
einem Träger der Krankenversicherung übertfägt, 
so hat, sofern der Versicherte (Pensionist) in 
der Krankenversicherung versichert ist, der Trä­
ger der Krankenversicherung dem Träger der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten eines sol­
chen Heilverfahrens zu ersetzen, soweit die im 
Rahmen des Heilverfahrens gewährten Leistun­
gen nicht über das hinausgehen, wozu der Träger 
der Krankenversicherung nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung verpflichtet ist. 

Sonstige Ersatzansprüche der 
Ver s ich er u n g s t r ä ger u n t e r e i n­

an der 

§ 101. Ersatzansprüche des Trägers der Pen­
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz gegen 
andere Versicherungsträger und Ersatzansprüche 
der anderen Versicherungsträger gegen den Träger 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz sind,. soweit nichts anderes bestimmt ist, 
bei sonstigem Verlust des Anspruches binnen 
sechs Jahren von dem Tag an, an dem der 
Versicherungsträger die letzte Leistung erbracht 
hat, geltend zu machen. 

Verwaltungshilfe 

§ 102. (1) Der Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz ist verpflichtet, die 
anderen Versicherungsträger (Verbände) bei Er­
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; er hat 
insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck an 
ihn ergehen, im Rahmen seiner sachlichen und 
örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch 
unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle 
Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren 
Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. 

5 
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(2) Gewährt ein Träger der Unfallversicherung 
einem' Berechtigten, der eine Pension aus der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
bezieht, Rente oder Anstaltspflege aus der Unfall­
versicherung oder treten Änderungen hierin ein, 
so ist der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz unverzüglich zu benachrich­
tigen. 

Pflichten der Fürsorgeträger 

§ 103. Die gesetzlichen Pflichten der Träger 
der öffentlichen Fürsorge (Fürsorgeträger) zur 
Unterstützung Hilfsbedürftiger werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Ersatzanspruch des Fürsorge­
trägers 

§ 104. (1) Unterstützt ein Fürsorgeträger auf 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung einen 
Hilfsbedürftigen für eine Zeit, für die er einen 
Anspruch auf eine Versicherungsleistung nach 
diesem Bundesgesetz hat, so hat der Versiche­
rungsträger dem Fürsorgeträger die von diesem 
geleisteten Unterstützungen gemäß den Bestim­
mungen des § 105 zu ersetzen, jedoch bei Geld­
leistungen nur bis zur Höhe der Versicherungs­
leistung, auf die der Unterstützte während dieser 
Zeit Anspruch hat; für Sachleistungen sind dem 
Fürsorgeträger die erwachsenen Kosten soweit 
zu ersetzen, als dem Versicherungsträger selbst 
Kosten für derartige Sachleistungen erwachsen 
wären. Das gleiche gilt, wenn Angehörige des 
Ber,echtigten unterstützt werden, für solche An­
sprüche, die dem Berechtigten mit Rücksicht auf 
diese Angehörigen zustehen. 

(2) Der Ersatz nach Abs. 1 gebührt sowohl 
für Sachleistungen als auch für Geldleistungen, 
für letztere jedoch nur, wenn sie entweder wäh­
rend des Laufes des Verfahrens zur Feststellung 
der Versicherungsleistung oder bei nachgewiese­
ner nicht rechtzeitiger Auszahlung einer bereits 
.festgestellten Versicherungsleistung gewährt 
werden. 

(3) Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten 
eines Fürsorgeträgers in einem Alters(Siechen)­
heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer Heil­
und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke, 
einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen Ein­
richtung verpflegt, so geht für die Zeit dieser 
Anstaltspflege der Anspruch auf Pension (ein­
schließlich allfälliger Zulagen und Zuschläge) bis 
zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch 
bis zu 80 v. H., wenn der Pensionsberechtigte 
auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für 
den Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, 
bis zu 50 v. H. dieses Anspruches auf den Für­
sorgeträger über. Der vom Anspruchsübergang 
erfaßte Betrag vermindert sich für jeden weiteren 
unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 
10 v. H. dieses Anspruches. Wenn und soweit die 
Verpflegskosten durch den vom Anspruchsüber-

gang erfaßten Betrag noch nicht gedeckt sind, 
geht auch ein allfälliger Anspruch auf Hilflosen­
zuschuß höchstens bis zu 80 v. H. auf den Für­
sorgeträger über. Die dem Pensionsberechtigten 
für seine Angehörigen zu belassenden Beträge 
können vom Versimerungsträger unmittelbar an 
die Angehörigen ausgezahlt werden. 

E r s atz lei s tun gen aus der P e n-
sionsversicherung nach diesem 

Bundesgesetz 

§ 105. Aus den Pensionen der Pensionsversime­
rung nam diesem Bundesgesetz gebührt dem 
Fürsorgeträger Ersatz für jede Fürsorgeleistung 
im Sinne des § 104, für die nimt schon ein 
Ersatzansprum gegenüber einem Träger der 
Krankenversimerung oder der Unfallversime­
rung besteht. Andere Leistungen der Pensionsver­
sicherung nach diesem Bundesgesezt als die Pen­
sionen dürfen zur Befriedigung des Ersatzanspru­
ches nimt herangezogen werden. 

Abzug von den Gel'dleistungen 
aus der Pensionsversicherung 

nach diesem Bundesgesetz 

§ 106. Der Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz hat die Beträge, die 
er zur Befriedigung der Ersatzansprüche der Für­
sorgeträger (§§ 104 und 105) aufgewendet hat, 
von den Geldleistungen der Pensionsversimerung 
nach diesem Bundesgesetz abzuziehen, doch darf 
der Abzug bei wiederkehrenden Geldleistungen 
jeweils den halben Betrag der einzelnen fälligen 
Geldleistung nicht übersteigen. Für den Abzug 
bedarf es nimt der Zustimmung des Unter­
stützten. 

Frist für die Geltendmachung des 
Ersatzanspruches 

§ 107. (1) Der Ersatzanspruch des Fürsorge­
trägers für Sachleistungen ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht spätestens sechs Monate nach 
Ablauf de'r Fürsorgeleistung beim' Träger der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
geltend gemacht wird. 

(2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf 
Ersatz vom Fürsorgeträger nur erhoben werden, 
wenn 

1. die Fürsorgeleistung innerhalb von 14 Tagen 
nach der Zuerkennung, sofern jedoch der Für­
sorgeträger erst später vom Anspruch des Ver­
sicherten auf die Geldlei~tungen aus der Pensions­
versicherung nach diesem Bundesgesetz Kenntnis 
erhält, innerhalb von 14 Tagen nach diesem 
Zeitpunkt dem Versicherungsträger angezeigt 
wird und 

2, der Anspruch' auf Ersatz spätestens inner­
halb von zwei Monaten nach dem Tag geltend 
gemacht wird, an dem der Fürsorgeträger vom 
Anfall der Geldleistung aus der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz durch den Ver­
sicherungsträger benachrichtigt worden ist. 
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(3) Der Ersatzanspruch des Fürsorgeträgers für 
Geldleistungen ist für eine Zeit ausgeschlossen, 
für die eine Geldleistung aus der Pensionsver­
,sicherung nach diesem Bundesgesetz fällig gewor­
den ist, wenn der Fürsorgeträger nach einer 
gemäß Abs. 2 Z. 1 erstatteten Anzeige vom 
Anfall der Geldleistung aus der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz durch den Ver­
sicherungsträger benachrichtigt worden ist. 

ABSCHNITT II 

Schadenersatz und Haftung 

übe r g a n g von S c h ade n e r s atz a n­
s p r ü c h e n auf den T r ä ger der Pe n­
sionsversicherung nach diesem 

Bundesgesetz 
§ 108. (1) Können Personen, denen nach den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen 
zustehen, den Ersatz des Schadens, der ihnen 
durch den Versicherungsfall erwachsen ist, auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bean­
spruchen, geht der Anspruch auf den Träger 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gese~z insoweit über, als dieser Leistungen zu 
erbnngen hat. Ansprüche auf Schmerzengeld 
gehen auf den Versicherungsträger nicht über. 

(2) Der Versicherungsträger kann Ersatz­
beträge, die der Ersatzpflichtige dem Versicherten 
oder seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis des 
überganges des Anspruches gemäß Abs. 1 gelei­
stet hat, auf die nach diesem . Bundesgesetz zuste­
henden Leistungsansprüche ganz oder zum Teil 
anrechnen. Soweit hienach Ersatzbeträge ange­
rechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf 
den Versicherungsträger übergegangene Ersatz­
anspruch gegen den Ersatzpflichtigen. 

K 0 n kur ren z von E r s atz ans p r ü­
c h e n m ehr e r e r Ver s ich e r u p g s­

träger 
§ 109. Trifft ein Ersatzanspruch des Trägers 

der Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gese.tz mi~ Ersatzansprüchen anderer Träger der 
Sozlalverslcherung aus demselben Ereignis zusam­
men und übersteigen diese Ersatzansprüche 
zusa~men die aus einer bestehenden Haftpflicht­
ver51cherung zur Verfüg\lng stehende Versiche­
rungssumme, so sind sie aus dieser unbeschadet 
der weiteren Haftung des Ersatzpflichtigen im 
Verhältnis ihrer Ersatzforderungen zu befriedi­
gen. Ein gerichtlich festgestelfter Schmerzengeld­
ansp:uch geht hiebei den Ersatzansprüchen der 
Verslcherungsträger im Range vor. 

Verjährung der Ersatzansprüche 
§ 110. Für die Verjährung der Ersatzansprüche 

nach diesem Bundesgesetz gelten die Bestimmun­
gen des § 1489 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

ABSCHNITT III 

Verfahren 

§ 111. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes gelten die Bestim­
mungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß 

1. bei jedem Schiedsgericht eine eigene Abtei­
lung für die Angelegenheiten der Pensionsver­
sicherung der Bauern nach diesem Bundesgesetz 
zu bilden ist; . 

2. beide Beisitzer dem Kreis der Versicherten 
angehören; 

3. zur Vertretung vor den Schiedsgerichten 
außer Rechtsanwälten zuzulassen sind: 

a) handlungsfähige nahe Angehörige, und 
zwar Ehegatte sowie Eltern, Großeltern, 
Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und 
Geschwister der Partei oder ihres Ehe­
gatten; 

b) Funktionäre und Angestellte der gesetz­
lichen beruflichen Vertretung oder Berufs­
vereinigung, die nach ihrem Wirkungs­
bereich für die Partei in Betracht kommt 
oder im Falle des Aufenthaltes im Inland 
in Betracht käme; 

c) bei juristischen Personen auch ein Mitglied 
eines geschäftsführenden Organes oder ein 
eigener Angestellter; 

d) beim Versicherungsträger überdies ein Mit­
glied eines geschäftsführenden Organes 
oder ein :Angestellter eines anderen Sozial­
versicherungsträgers oder des Hauptverban­
des der österreichischen Sozialversicherungs­
träger; 

4. ein beim Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten noch nicht abgeschlossenes 
Verfahren zur Feststellung eines Leistungs­
anspruches nacheinander vom Ehegatten, den· 
leiblichen Kindern, den Wahlkindern, den 
Schwiegerkindern, dem Vater, der Mutter und 
den Geschwistern fortgesetzt werden kann, von 
allen diesen Personen jedoch nur, wenn sie mit 
dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes 
in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben; 

5. zur Behandlung der Verwaltungssachen, 
welche die Versicherungspflicht, den Beginn und 
das Ende der Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz und die Beiträge für Pfiichtver­
sicherte betreffen, die österreichische Bauern­
krankenkasse berufen ist. 

VIERTER TEIL 

AUFBAU DER VERWALTUNG 

ABSCHNITT I 

Verwaltungskörper 
Arten der Verwaltungskörper 

§ 112. (1) Die Verwaltungskörper der Ver­
sicherungsanstalt sind: 
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1. die Hauptversammlung; 
2. der Vorstand; 
3. der überwachungsausschuß; 
4. der Pensionsausschuß bzw., wenn nach Abs. 2 

mehrere Pensionsausschüsse errichtet werden, die 
Pensionsausschüsse. 

(2) Am Sitze der Versicherungsanstalt ist für 
das gesamte Gebiet der Republik Österreich ein 
Pensionsausschuß zu ~rrichten. Durch die Satzung 
kann bestimmt werden, daß nach Bedarf auch 
mehrere Pensionsausschüsse am Sitze der Anstalt 
für das Gesamtgebiet der Republik Österreich 
errichtet werden. 

Versicherungsvertreter 

§ 113. (1) Die Verwaltungskörper bestehen, 
soweit in diesem Bundesgesetz_nichts anderes vor­
gesehen ist, aus Vertretern der in der Pemions­
versicherung nach diesem Bundesgesetz Versicher­
ten. 

(2) VersiCherungsvertreter können nur öster­
reichische Staatsbürger sein, die nicht vom Wahl­
recht in die gesetzgebenden Organe ausgeschlos­
sen sind, am Tage der Berufung das 24. Lebens­
jahr vollendet und ihren Wohnort oder Betriebs­
sitz im Sprengel des Versicherungstdgers 
haben. Sie müssen entweder seit mindestens .>echs 
Monaten in österreich eine die Pflichtversiche­
rung in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz begründende selbständige Erwerbs­
tätigkeit oder Beschäftigung ausüben oder Vor­
standsmitglieder oder Bedienstete einer ge:5etz­
lichen beruflichen Vertretung oder einer Berufs­
vereinigung der nach diesem Bundesgesetz pfl:icht­
versicherten selbständig Erwerbstätigen sein. 

(3) Jeder Versicherungsvertreter muß, sofern es 
sich nicht um ein Vorstandsmitglied oder um 
einen Bediensteten einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung oder einer Berufsvereinigung der nach 
diesem Bundesgesetz pflichtversicherten selbstän­
dig Erwerbstätigen handelt, im Zeitpunkt seiner 
Entsendung dem Versicherungsträger als Pflicht­
versicherter oder als freiwillig Versicherter ange­
hören. 

(4) Kein Mitglied eines Verwaltungskörpers 
darf in diesem mehr als eine Stimme führen. 

(5) Die Mitglieder der Yerwaltungskörper ver­
sehen ihr Amt als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in 
Ausübung dieses Amtes begründet kein Dienst­
verhältnis zum Versicherungsträger. Den Mit­
gliedern der Verwaltungskörper können jedoch 
Entschädigungen gewährt werden, deren Höhe 
der Vorstand festzusetzen hat. Das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung hat hiefür nach 
Anhörung des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger Grundsätze auf­
zustellen und für verbindlich zu erklären, wobei 
für Reisekostenentschädigungen und Sitzungs-

gelder einheitliche Höchstsätze unter Berücksich­
tigung des örtlichen Wirkungsbereiches und der 
Zahl der Versicherten festzusetzen sind. . 

(6) Personen, über deren Vermögen der Kon­
kurs oder das Ausgleichsverfahren eröffnet ist, 
sind vom Amt eines Versicherungsvertreters aus­
zuschließen. 

(7) Bedienstete von Sozialversicherungsträgern 
und ihrer Verbände sowie Personen, die mit 
diesen Stellen in regelmäßigen geschäftliChen 
Beziehungen stehen, können nicht Versicherungs­
vertreter sein. 

Bestellung der Versicherungs­
vertreter 

§ 114. (1) Die Versicherungsvertreter sind von 
den sachlich zuständigen gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen der nach diesem Bundesgesetz in 
der Pensionsversicherung der Bauern Versicherten 
in die Verwaltungskörper zu entsenden. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung hat die auf die einzelnen entsendeberech­
tigten Stellen entfallende Zat-II von Versicherungs­
vertretern unter Bedachtnahme auf die Länder 
und auf die durchschnittliche Zahl der Versicher­
ten in den den einzelnen Stellen zugehörigen 
Versichertengruppen festzusetzen. Die Auf teilung 
gilt jeweils für die betreffende Amtsdauer. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung hat die in Betracht kommenden entsende­
berechtigten Stellen aufzufordern, die Vertreter 
innerhalb einer angemessenen Frist, die minde­
stens einen Monat zu betragen hat, zu entsenden. 
Werden die Vertreter innerhalb dieser Frist nicht 
entsendet, so hat sie das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung zu bestellen, ohne an einen 
Vorschlag gebunden zu sein. 

(4) Vor Auf teilung der Zahl der Versicherungs­
vertreter im Sinne des Abs. 2 ist den in Betracht 
kommenden entsendeberechtigten Stellen Gele­
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Für jedes Mitglied eines Verwaltungskör­
pers ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und auf 
dieselbe Art ein Stellvertreter zu bestellen. Dieser 
hat das Mitglied zu vertreten, wenn es zeitweilig 
an der Ausübung seiner Funktion verhindert ist. 
Für die Mitglieder des Pensionsausschusses (der 
Pensionsausschüsse) können nach Bedarf auch 
mehrere Stellvertreter bestellt werden. 

(6) Scheidet ein Mitglied oder ein .Stellver­
treter dauernd aus, so hat die Stelle, die den 
Ausgeschiedenen bestellt hat, für den Rest der 
Amtsdauer ein neu.es Mitglied (einen neuen Stell­
vertreter)" zu bestellen. 

Ablehnung des Amtes 

§ 115. Das Amt eines Versicherungsvertreters 
darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt 

1411 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)30 von 67

www.parlament.gv.at



1411 der Beilagen 31 

werden. Nach mindestens zweijähriger Amtsfüh­
rung kann eine Wiederbestellung für die nächste 
Amtsdauer abgelehnt' werden. 

Enthebung von Versicherungs­
vertretern 

§ 116. (1) Ein Versicherungsvertreter ist seines 
Amtes zu entheben: 

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine 
Bestellung ausschließen würden; 

2. wenn sich der Versicherungsvertreter seinen 
Pflichten entzieht; 

3. unbeschadet der Bestimmung des § 113 
Abs. 2 zweiter Satz, wenn ein Versicherungs­
vertreter seit mehr als drei Monaten aufgehört 
hat, der Gruppe der Versicherten anzugehören, 
für die er bestellt wurde; 

4. wenn ein wichtiger Grund zur Enthebung 
vorliegt und der Versicherungsvertreter seine 
Enthebung unter Berufung darauf beantragt. 
Vor der Enthebung des Versicherungsvertre­
ters gemäß Z. 4 ist die zur Entsendung berufene 
Stelle anzuhören. 

(2) Die Enthebung des Obmannes und des 
Vorsitzenden des überwachungs ausschusses sowie 
deren Stellvertreter steht dem Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde, 
die der sonstigen Mitglieder des überwachungs­
ausschusses dem Vorsitzenden dieses Ausschusses, 
die der sonstigen Versicherungsvertreter dem 
Obmann zu. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Verwal·· 
tung als Aufsichtsbehörde kann Versicherungs­
vertreter auf begründeten Antrag der zur Ent­
sendung berufenen Stelle ihres Amtes entheben. 

(4) Vor der Enthebung eines Versicherungs~ 
vertreters nach Abs. 1 Z. 1 bis 3, Abs. 2 und 3 
ist diesem Gelegenheit zur Kußerung zu geben 
und gleichzeitig die zur Entsendung berufene 
gesetzliche berufliche Vertretung zu verständigen. 
Dem vom Obmann oder vom Vorsitzenden des 
überwachungsausschusses Enthobenen steht das 
Recht der Beschwerde zu. Sie ist binnen zwei 
Wochen nach Zustellung des Beschlusses über die 
Enthebung beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung als Aufsichtsbehörde einzubringen. 
Dieses entscheidet endgültig. 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag einer 
zur Entsendung berufenen gesetzlichen beruf­
lichen Vertretung auf Enthebung der von dieser 
entsendeten Versicherungsvertreter zu entspre­
chen, wenn der Antrag aus dem Grunde der 
Neuwahl in die betreffende Interessenvertretung 
innerhalb von sechs Monaten nach der Neuwahl 
gestellt wird. In diesem Fall entfällt die Knhö­
rung der zu enthebenden Versicherungsvertreter. 

(6) Ist das Mitglied eines Verwaltungskörpers 
gleichzeitig auch Mitglied eines anderen Verwal-

I 
tungskörpers bei 'dem Pensionsversicherungs-
träger nach diesem Bundesgesetz (§ 119 Abs. 2), 
so erstreckt sich die Enthebung auch auf das Amt 
im anderen Verwaltungskörper. 

Haftung der Versicherungs­
vertreter 

§ 117. Die Mitglieder der Verwaltungskörper 
haften unbeschadet der Bestimmungen des Amts­
haftungsgesetzes für jeden Schaden der dem Ver­
sicherungsträger aus der Vernachlässigung ihrer 
Pflichten erwächst. Der Versicherungsträger kann 
auf Ansprüche aus der Haftung nur mit Geneh­
migung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung als Aufsichtsbehörde verzichten. Macht 
der Versicherlfngsträger trotz mangelnder Ge­
nehmigung die Haftung nicht geltend, so kann 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
als Aufsichtsbehörde die Haftung an Stelle und 
auf Kosten des Versicherungsträgers geltend 
machen. 

Amtsdauer 

§ 118. Die Amtsdauer der Verwaltungskörper 
währt jeweils fünf Jahre. Nach Ablauf der Amts­
dauer hat der alte Verwaltungskörper die 
Geschäfte so lange weiterzuführen, bis der neue 
Verwaltungskörper zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten 
Verwaltungskörper zählt auf die fünf jährige 
Amtsdauer des neuen Verwaltungskörpers. 

Zu sam m e n set z u n g der Ver w a 1-
tungskörper 

§ 119. (1) Die Zahl der Versicherungsvertreter 
beträgt 

1. in der Hauptversammlung ........... 60,' 
2. im Vorstand ....................... 12, 
3. im überwachungsausschuß ......•.... 6. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes und des 
überwachungsausschusses sowie die Versiche­
rungsvertreter im Pensionsausschuß (in den Pen­
sionsausschüssen) gehören gleichzeitig der Haupt­
versammlung ~n. Ihre Zahl ist auf die Zahl 
der Versicherungsvertreter in der Hauptver­
sammlung in der Gruppe anzurechnen, der sie 
im Vorstand bzw. im überwachungs ausschuß 
oder Pensionsausschuß angehören. 

(3) Der Pensionsausschuß (bei Errichtung meh­
rerer Pensionsausschüsse jeder Pensionsausschuß) 
besteht aus zwei Vertretern der Versicherten, die 
nicht dem Vorstand angehören dürfen, und 
einem vom Obmann bestimmten Bediensteten 
der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern bzw. 
im Falle der übertragung der Bürogeschäfte an 
die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialver­
sicherungsanstalt (§ 8 AQs. 3) einem vom Obmann 
dieser Anstalt im Einvernehmen mit dem 
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Obmann der ~ensionsversicherungsanstalt der 
Bauern bestimmten Bediensteten der Land- und 
Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstal t. 

Vor s i t z i n den Ver wal tun g s­
körpern 

§ 120. (1) Den Vorsitz im Vorstand hat der 
vom Vorstand auf dessen Amtsdauer gewählte 
Obmann zu führen. Der Obmann muß der 
Anstalt nicht als, Versicherter angehören. 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind zwei 
Stellvertreter zu wählen. Die Bestimmung des 
zweiten Satzes des Abs. 1 ist entsprechend anzu­
wenden. 

(3) Den Vorsitzenden des überwachungsaus­
schusses hat der Ausschuß aus seiner Mitte- zu 
wählen. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter des 
V orsitzenden zu wählen. 

(4) Den Vorsitz im Pensionsausschuß hat 
abwechselnd einer der beiden Vertreter der Ver­
sicherten zu führen. 

A n gelob u n g der Ver s ich e r ti n g s­
vertreter 

§ 121. (1) Der Obmann und seine Stellvertreter 
sind vom Bundesministerium für soziale Verwal­
tung bei Antritt ihres Amtes in Eid und Pflicht 
zu nehmen. Das gleiche gilt für den Vorsitzenden 
des überwachungsausschusses sowie für seinen 
Stellvertreter. 

(2) Die übrigen Versicherungsvertreter hat der 
Obmann bzw. der vorläufige Verwalter beim 
Antritt ihres Amtes auf Gehorsam gegen die 
Gesetze der Republik österreich, Amtsverschwie­
genheit sowie gewissenhafte und unparteiische 
Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

ABSCHNITT II 

Aufgaben der Verwaltungskörper 

Aufgaben der Hauptversammlung 

§ 122. (1) Die Hauptversammlung hat jährlich 
mindestens einmal zusammenzutreten. Sie ist 
vom Vorstand einzuberufen. Ihr ist jedenfalls 
vorbehalten: 

1. die Beschlußfassung über den Jahresvor­
anschlag (Haushaltsplan); 

2. die Beschlußfassung über den aus dem Rech­
nungsabschluß und den statistischen Nachwei­
sungen bestehenden Jahresbericht des Vorstandes 
und über die Entlastung des Vorstandes; 

3. die Beschlußfassung über allfällige Zuwei­
sungen an den Unterstützungsfonds; 

. 4. die Beschlußfassung über die Satzung und 
deren Knderungj 

5. die Entscheidung über die Verfolgung von 
Ansprüchen, die dem Versicherungsträger gegen 

Mitglieder der Verwaltungskörper aus deren 
Amtsführung erwachsen, und die Bestellung der 
zur Verfolgung dieser Ansprüche Beauftragten. 

(2) über die im Abs. 1 Z. 2 und 4 genannten 
Gegenstände kann nur mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gültig 
Beschluß gefaßt werden. Das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde kann 
eine vorläufige Verfügung treffen, wenn inner­
halb einer von ihr festgesetzten Frist ein gültiger 
Beschluß der Hauptversammlung über die Sat­
zung und deren Knderung nicht zustande kommt. 
Die vorläufige Verfügung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung als Aufsichts­
behörde tritt außer Kraft, sobald ein gesetz­
mäßiger gültiger Beschluß der Hauptversamm­
lung über die Satzung bzw. deren Knderung 
gefaßt und dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung als Aufsichtsbehörde zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Bei Ablehnung der Ent­
lastung hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung als Aufsichtsbehörde zu entscheiden. 

Aufgaben des Vorstandes und 
seiner Ausschüsse 

§ 123. (1) Dem Vorstand obliegt die Ge­
schäftsführung, soweit diese nicht durch Gesetz 
oder Satzung anderen Verwaltungskörpern oder 
Einrichtungen zugewiesen ist. Er kann unbescha­
det seiner eigenen Verantwortlichkeit und der 
Bestimmung des Abs. 2 einzelne seiner Obliegen­
heiten engeren Ausschüssen oder dem Obmann 
(Obmannstellvertreter), ebenso die Besorgung 
bestimmter laufender Angelegenheiten dem Büro 
des Versicherungsträgers übertragen. 

(2) Der Vorstand hat den Versicherungsträger 
im Rahmen seiner Geschäftsführungsbefugnisse 
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten; 
insoweit hat er die Stellung eines gesetzlichen 
Vertreters. 

(3) Die Satzung hat zu bestimmen, inwieweit 
die Vorsitzenden und andere Mitglieder der 
geschäftsführenden Verwaltungskörper den Ver­
sicherungsträger vertreten können. 

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis 
genügt eine Bescheinigung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung als Aufsichts­
behörde. 

Auf gab end e s übe r w ach u n g s­
ausschusses 

§ 124. (1) Der überwachungsausschuß ist beru­
fen, die gesamte Gebarung des Versicherungs­
trägers ständig zu überwachen, zu diesem ZweCk 
insbesondere die Buch- und Kassenführung und 
den Rechnungsabschluß zu überprüfen, über seine 
Wahrnehmungen Bericht zu erstatten und die 
entsprechenden Anträge zu stellen. 
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(2) Der Vorstand und der leitende Angestellte" 1. bei der dauernden Veranlagung von Ver­
des Versicherungsträgers sind verpflichtet, dem mögensbeständen, insbesondere bei der Erwer­
Überwachungsausschuß alle Aufklärungen zu bung, Belastung oder Veräußerung von Liegen­
geben und alle Belege und Behelfe vorzulegen, schaften; 
die er zur Ausübung seiner Tätigkeit benötigt. 2. bei der Errichtung von Gebäuden, die 
Dem Überwachungs ausschuß ist vor der Beschluß- Zwecken der Verwaltung oder des Heilverfahrens 
fassung über den Jahresvoranschlag Gelegenheit dienen sollen, sowie bei der Schaffung von der­
zur Stellungnahme zu geben. artigen Zwecken dienenden Einrichtungen in 

(3) Der überwachungsausschuß ist berechtigt, eigenen oder fremden Gebäuden. Das gleiche gilt 
an den Sitzungen des Vorstandes durch drei Ver- auch für die Erweiterung von Gebäuden oder 
treter mit beratender Stimme teilzunehmen. Er Einrichtungen, soweit es sich nicht nur um die 
ist deshalb von jeder Vorstandssitzung ebenso Erhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten oder 
in Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder des um die Erneuerung "des Inventars handelt; 
Vorstandes; in gleicher Weise ist er auch mit 3. bei der Bestellung, Kündigung und Entlas­
den den Vorstandsmitgliedern etwa zur Verfü- sung des leitenden Angestellten und des leitenden 
gung gestellten Behelfen (Tagesordnung, Aus- Arztes sowie deren ständigen Stellvertreter; 
weisen, Berichten und anderen Behelfen) zu 4. bei der Regelung der dienst-; besoldungs­
beteilen. Das gleiche Recht steht dem Vorstand und pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bedien­
hinsichtlich der Sitzungen des überwachungs- steten und bei der Systemisierung von Dienst-
ausschusses zu. stellen. 

(4) Auf Begehren des Vorstandes hat der (2) Kommt ein Einverständnis in den im Abs. 1 
Überwachungsausschuß seine Anträge samt deren bez~ichneten Angelegenheiten nicht zustande, so 
Begründung dem Vorstand auch schriftlich aus- ist hierüber in gemeinsamer Sitzung des Vor­
gefertigt zu übergeben. Der überwachungsaus- standes und des überwachungsausschusses, bei 
schuß ist berechtigt, seine Ausführungen binnen der der Obmann den Vorsitz führt (erweiterter 
drei Tagen nach der durch den Vorstand erfolg- Vorstand) Beschluß zu fassen. Für die Gültig­
ten Beschlußfassung zu ergänzen. Handelt es keit eines solchen Beschlusses ist die Mehrheit von 
sich um Beschlüsse des Vorstandes, die zu ihrem zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erfor­
Vollzug der Genehmigung des Bundesministe- derlich. 
riums für soziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde (3) Kommt ein gültiger Beschluß des erwei­
bedürfen, so hat er dem Ansuchen um Erteilung ·terten Vorstandes nach Abs. 2 nicht zustande, 

, dieser Genehmigung die Ausführungen des über- so hat der Obmann den Sachverhalt unter An-
wachungsausschusses beizuschließen. schluß der erforderlichen Unterlagen dem Haupt­

(5) Der Überwachungsausschuß kann mit Zwei­
drittelmehrheit die Einberufung einer außer­
ordentlichen Hauptversammlung beschließen. Der 
Obmann ist" verpflichtet, einen solchen Beschluß 
des Überwachungsausschusses ohne Verzug zu 
vollziehen. 

(6) Beschließt die Hauptversammlung ungeach· 
tet eines Antrages des überwachungsausschusses 
auf Verfolgung von Ansprüchen gegen Mitglieder 
des Vorstandes, von einer Verfolgung abzusehen, 
so hat der Überwachungsausschuß hievon das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung als 
Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu setzen. Dieses 
kann in einem solchen Fall auf Antrag des über­
wachungsausschusses dessen Vorsitzenden beauf­
tragen, die Verfolgung namens der Versicherungs­
aristal t einzuleiten. 

Gern ein sam e Auf gab end e s V 0 r­
standes und des überwachungs­
aus s eh u s ses; Auf gab end e s er w e i-

terten Vorstandes 

§ 125. (1) In nachstehenden Angelegenheiten 
hat der Vorstand im Einverständnis mit dem 
Überwachungsausschuß vorzugehen: 

verband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger mitzuteilen. Der Hauptverband hat das 
Einvernehmen mit dem Versicherungsträger her­
zustellen, um eine gültige Beschlußfassung im 
Bereiche des Versicherungsträgers herbeizuführen. 
Kommt eine solche auch auf diese Weise nicht 
zustande, so kann der Obmann, wenn wichtige 
Interessen des Versicherungsträgers gefährdet 
erscheinen, die Angelegenheit dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung zur Entscheidung 
vorlegen. Ein vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung genehmigter Beschluß des Vorstandes 
ist zu vollziehen, auch wenn der überwachungs­
ausschuß nicht zugestimmt hat oder wenn ein 
gültiger Beschluß des erweiterten Vorstandes 
nicht zustande gekommen ist. 

(4) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung kann in den im Abs. 1 Z. 3 und 4 bezeich­
neten Angelegenheiten eine vorläufige Verfü­
gung treffen, wenn innerhalb einer von ihm 
festgesetzten Frist gültige einverständliche Be­
schlüsse des Vorstandes und des Überwachungs­
ausschusses oder ein gültiger Beschluß des erwei­
terten Vorstandes nicht zustande kommen. § 122 
Abs. 2 vorletzter Satz ist entsprechend anzu­
wenden. 

C' 

1411 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 67

www.parlament.gv.at



34 1411 der Beilagen 

Aufgaben des Pensionsausschusses 
(der Pension'sausschüsse) 

§ 126. (1) Dem Pensionsausschuß (den Pen­
sionsausschüssen) obliegt die Feststellung der Lei­
stungen der Pensionsversicherung der Bauern. 

(2) Der Pensionsaussdiuß (bei Errichtung meh­
rerer Pensionsausschüsse jeder Pensionsaussd1Uß) 
kann mit Zustimmung des Obmannes der Ver­
sicherungsanstalt beschließen, daß genau zu 
bezeichnende Gruppen von Entscheidungsfällen, 
sofern nicht der Obmann im Einzelfall auf der 
Entscheidung des Pensionsausschusses besteht, 
ohne seine Mitwirkung von der Anstalt mit 
Bürobescheid entschieden werden. 

(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen des Pen­
sionsausschusses (der Pensions ausschüsse) ist Ein­
stimmigkeit erforderlich. 

(4) Kommt kein einstimmiger Beschluß des 
Pensions ausschusses zustande, so steht die Ent­
scheidung dem Vorstand der Versicherungsanstalt 
zu, an den der Verhandlungsakt unter Darlegung 
der abweichenden Meinungen und ihrer Gründe 
abzutreten ist. 

(5) Der Pensionsausschuß kann den Antrag auf 
Einleitung eines Heilverfahrens, soweit ein 
solches gesetzlich vorgesehen ist, stellen. über 
den Antrag entscheidet der Vorstand der Ver­
sicherungsanstalt. 

(6) Das Nähere über den Aufgabenbereich und 
über die Beschlußfassung des Pensionsausschusses 
(der Pensionsausschüsse) sowie über die Ausferti­
gung seiner (ihrer) Beschlüsse hat die Satzung der 
Anstalt zu bestimmen. 

Sitzungen 

§ 127. (1) Die Sitzungen der Verwaltungs­
körper sind nicht öffentlich. 

(2) Der ordnungsmäßig einberufene Verwal­
tungskörper, ausgenommen der Pensionsausschuß, 
ist bei Anwesenheit eines Vorsitzenden und von 
mindestens der Hälfte der Versicherungsvertreter 
beschlußfähig; die Beschlußfähigkeit des Pensions· 
ausschusses ist nur bei Anwesenheit aller Mit­
glieder gegeben. Gehört der Vorsitzende dem 
Verwaltungskörper als Versicherungsvertreter an, 
so zählt er hiebei auf die erforderliche Mindest­
zahl von anwesenden Versicherungsvertretern. 

(3) In den Sitzungen der Verwaltungskörper 
hat auch der Vorsitzende Stimmrecht, bei Stim­
mengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag, 
sofern dieses Bundesgesetz nichts anderes be­
stimmt. 

(4) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungs­
körpers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der 
Vorsitzende deren Durchführung vorläufig auf­
zuschieben und die Entscheidung des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung als Aufsichts­
behörde einzuholen. 

ABSCHNITT III 

Vermögensverwaltung 

Jahresvoranschlag 

§ 128. (1) Der Versicherungsträger hat für 
jedes Geschäftsjahr einen Voranschlag aufzu­
stellen. 

(2) G~schäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

R e c h nun g s a b s chi u ß und N a c h­
weisungen 

§ 129. (1) Der Versicherungsträger hat für 
jedes Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der 
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlußbilanz zum Ende des J ab res bestehen muß, 
einen Geschäftsbericht und statistische Nachwei­
sungen zu verfassen und dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung vorzulegen. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann nach Anhörung des Hauptverban­
des der österreichischen Sozialversicherungsträger 
Weisungen für die Rechnungsführung, Rech­
nungslegung sowie für die Erstellung des Jahres­
voranschlages und des Jahresberichtes erlassen. 

(3) Die Pensions versicherungs anstalt der Bauern 
hat die von der Hauptversammlung beschlossene 
Erfolgsrechnung binnen drei Monaten nach der 
Beschlußfassung im "Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung" zu veröffentlichen. , 

Vermögensanlage 

§ 130. (1) Die zur Anlage verfügbaren Mittel 
des Versicherungsträgers sind fruchtbringend an­
zulegen. Sie dürfen unbeschadet der Bestimmun­
gen des § 131 nur angelegt werden: 

1. in mündelsicheren, inländischen Wertpapie­
ren; 

2. in Darlehensforderungen, die auf inländi­
schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; grundbücherlich sichergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließlich oder zum größten 
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken die­
nen, zum Beispiel Fabriken und Mühlen, sowie 
auf unbewegliches Vermögen, das der Exekution 
entzogen ist oder auf dem ein Belastungs- oder 
Veräußerungsverbot lastet, auf Schauspielhäuser, 
Tanzsäle, Lichtspielhäuser und ähnlichen Zwecken 
dienende Baulichkeiten, Bergwerke und Stein­
brüche, Lehm-, Ton- oder Kiesgruben und Torf­
stiche sind ausgeschlossen; Weinberge, Waldungen 
und andere Liegenschaften, deren Ertrag auf 
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit 
beliehen werden, als der Gru~dwert ohne Rück­
sicht auf die Bestockung Mündelsicherheit 
gewährt. Die betreffenden Liegenschaften müssen 
einen der Verzinsung des Darlehens und den 
übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen 
entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem 
Zugehör während der ganzen. Dauer des Dar-
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lehens im vollen Wert des Darlehens samt Neben­
gebührenkaution gegen Elementarschäden ver­
sichert sein; 

3. in inländischen Liegenschaften (Grundstük­
ken, Gebäuden) mit Ausnahme von Liegenschaf­
ten, die ausschließlich oder zum größten Teil 
industriell.en, gewerblichen oder land- und forst­
wirtschaftlichen Zwecken dienen; 

4. in Einlagen bei Kreditunternehmen, die nach 
Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes, dem 
Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den Gesamtver~ 
bindlichkeiten oder zufolge einer bestehenden 
besonderen Haftung ausreichende Sicherheit bie­
ten. 

(2) Der Versicherungsträger hat die zur Anlage 
nach Abs. 1 bestimmten Mittel auf die einzelnen 
Länder entsprechend verteilt anzulegen. 

Gen e h m i gun g s b e d ü r f t i g e V e r­
ä n der u n gen von Ver m ö gen s-· 

beständen 

§ 131. (1) Die Erwerbung, Belastung oder Ver­
äußerung von Liegenschaften, ferner die Errich­
tung oder Erweiterung von Gebäuden ist nur 
mit Genehmigung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen zulässig, wenn 
hiefür ein Betrag aufgewendet werden soll, der 
fü'nf vom Tausend der Gesamteinnahmen des 
Versicherungsträgers im letzten vorangegangenen 
Kalenderjahr übersteigt. Das gleiche gilt für den 
gänzlichen oder teilweisen Wiederaufbau von 
Gebäuden, die durch Kriegs- oder sonstige Ereig~ 
nisse zerstört oder beschädigt worden sind, wenn 
der hiefür aufzuwendende Bettag die angege· 
bene Grenze übersteigt. 

, 
(2) Im übrigen kann eine von den Vorschriften 

des § 130 abweichende Veranlagungsart nur für 
jeden einzelnen Fall besonders vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung im Einvernehme~ 
mit dem Bundesministerium für Finanzen gest at­
tetwerden. 

ABSCHNITT IV 

Aufsicht des Bundes 

Aufsichtsbehörde 

§ 132. (1) Die Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern samt ihren Anstalten und Einrichtungen 
unterliegt der Aufsicht des Bundes. Die Aufsicht 
ist vom Bundesministerium für soziale Verwal­
tung auszuüben. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung kann . bestimmte Bedienstete dieses Bundes­
ministeriums mit der Aufsicht über den Versiche­
rungsträger betrauen. Das Bundesministerium für 
Finanzen kann zu den Sitzungen der Verwal­
tungskörper des Versicherungsträgers einen Ver·· 
treter zur Wahrnehmung der finanziellen Inter-

essen des Bundes entsenden. Deh mit der. Aus­
übung der Aufsicht (mit der Wahrung der finan­
ziellen Interessen des Bundes) betrauten Bedien­
steten können Aufwandsentschädigungen gewährt 
werden, deren Höhe das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen festzusetzen hat. 

(3) Der Vertreter des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde kann 
gegen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers, die 
gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, der Ver­
treter des Bundesministeriums für Finanzen 
gegen Beschlüsse, die die finanziellen Interessen 
des Bundes berühren, Einspruch mit aufschie­
bender Wirkung erheben. Der Vorsitzende hat 
die Durchführung des Beschlusses, gegen den 
Einspruch erhoben worden ist, vorläufig aufzu­
schieben und die Entscheidung des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung als Aufsichts­
behörde, bei einem Einspruch des Vertreters des 
Bundesministeriums für Finanzen die Entschei­
dung des Bundesmiriisteriums für soziale Verwal­
tung, die dieses im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Finanzen zu treffen hat, ein­
zuholen. 

Aufgaben der Aufsicht 

§ 133. (1) Das Bundesministerium für, soziale 
Verwaltung als Aufsichtsbehörde hat die Geba­
rung des Versicherungsträgers dahin zu über­
wachen, daß Gesetz und Satzung beachtet werden. 
Es kann seine Aufsicht auf Fragen der Zweck­
mäßigkeit erstrecken; es soll sich in diesem Falle 
auf wichtige Fragen beschränken und in das 
Eigenleben und die Selbstverantwortung des Ver­
sicherungsträgers nicht unnötig eingreifen. Die 
Aufsichtsbehörde kann in Ausübung des Auf­
sichtsrechtes Beschlüsse der Verwaltungskörper 
aufheben. 

(2) Dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung als Aufsichtsbehörde und dem Bundes­
ministerium für Finanzen sind auf Verlangen alle 
Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, Wert­
papiere, Schriften und sonstige Bestände vorzu­
legen und alle zur Ausübung des Aufsichtsrechtes 
geforderten Mitteilungen zu machen; alle Ver­
lautbarungen sind den Bundesministerien für 
soziale Verwaltung und für Finanzen unverzüg­
lich zur Kenntnis zu bringen. Das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung kann die Satzung 
jederzeit· überprüfen und Änderungen solcher 
Bestimmungen verlangen, die mit dem Gesetz 
in Widerspruch stehen oder dem Zwecke der 
Versicherung zuwiderlaufen. Wird diesem Ver­
langen nicht binnen drei Monaten entsprochen, 
so kann es die erforderlichen Verfügungen von 
Amts wegen treffen. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung als Aufsichtsbehörde kann verlangen, 
daß die Verwaltungskörper mit einer bestimmten 
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Tagesordnung zu Sitzungen einberufen werden. 
Wird dem nicht entsprochen, so kann es die 
Sitzungen selbst anberaumen und die Verhand­
lungen leiten. Es kann zu allen Sitzungen Ver­
treter entsenden, denen beratende Stimme zu­
kommt. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung, der mit der Aufsicht betraute Bedien­
stete der Aufsichtsbehörde und der. Vertreter 
des Bundesministeriums für Finanzen sind von 
jeder Sitzung der Verwaltungskörper ebenso in 
Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder dieser 
Verwaltungskörper; es sind ihnen auch die diesen 
zur Verfügung gestellten Behelfe (Tagesordnung, 
Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu über­
mitteln. 

(4) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung als Aufsichtsbehörde und das Bundesmini­
sterium für Finanzen, letzteres zur Wahrung der 
finanziellen Interessen des Bundes, sind berech­
tigt, den Versicherungsträger amtlichen U nter­
suchungen zu unterziehen, wobei sie sich der 
Mitwirkung geeigneter Sachverständiger bedienen 
können. 

(5) Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung als Aufsichtsbehörde hat unbeschadet der 
Rechte Dritter bei Streit über Rechte und Pflich­
ten der Verwaltungskörper und deren Mitglieder 
sowie über die Auslegung der Satzung zu ent­
.scheiden. 

Vorläufiger Verwalter 

§ 134. (1) Das· Bundesministerium· für soziale 
Verwaltung als Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
die Verwaltungskörper, wenn sie ungeachtet 
zweimaliger schriftlicher Verwarnung gesetzliche 
oder satzungsmäßige Bestimmungen außer acht 
lassen, aufzulösen und die vorläufige Geschäfts­
führung und Vertretung vorübergehend einem 
,vorläufigen Verwalter zu übertragen. Diesem ist 
ein Beirat zur Seite zu stellen, der aus Vertretern 
der Versicherten bestehen soU und dessen Auf­
gaben und Befugnisse vom ·Bundesministerium 
für soziale Verwaltung bestimmt werden; die 
Vorschriften der §§ 113 Abs. 2 bis 7 und 121 
Abs. 2 sind auf die Mitglieder des Beirates ent­
sprechend anzuwenden. Der vorläufige Verwalter 
hat binnen acht Wochen vom Zeitpunkt seiner 
Bestellung an die nötigen Verfügungen wegen 
Neubestellung des Verwaltungskörpers nach den 
Vorschriften des § 114 zu treffen. Ihm obliegt 
die erstmalige Einberufung der Verwaltungs­
körper. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 über die 
Auflösung eines Verwaltungskörpers und die 
übertragung der vorläufigen Geschäftsführung 
und Vertretung auf einen vorläufigen Verwalter 
sind entsprechend anzuwenden, solange und 
soweit ein Verwaltungskörper die ihm obliegen­
den Geschäfte nicht ausführt. 

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters, 
die über den Rahmen laufender Geschäftsführung 
hinausgehen, wie insbesondere derartige Verfü­
gungen über die dauernde Anlage von Vermö­
gensbeständen im Werte von mehr als 200.000 S, 
über den Abschluß von Verträgen, die den Ver­
sicherungsträger für länger als sechs Monate ver­
pflichten, und über den Abschluß, die Anderung 
oder Auflösung von Dienstverträgen mit einer 
Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten oder 
von unkündbaren Dienstverträgen bedürfen der 
Genehmigung durch das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde. 

Kosten der Aufsicht 
§ 135. Die Kosten der vom Bundesministerium 

für soziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde ange­
ordneten Maßnahmen belasten den Versiche­
rungsträger. Zur Deckung der durch die Aufsicht 
erwachsenden sonstigen Kosten hat der Versiche­
rungsträger durch Entrichtung einer Aufsichts­
gebühr beizutragen. Deren Höhe hat das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung nach Anhö­
rung des Versicherungsträgers zu bestimmen. 

ABSCHNITT V 
Satzung 

§ 136. (1) Die Satzung hat auf Grund der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Tätigkeit 
des Versicherungsträgers zu regeln und insbeso~­
dere Bestimmungen über Nachstehendes zu eiIt­
halten: 

1. über die Vertretung des Versicherungsträgers 
nach außen; 

2. über die Form der Kundmachungen und 
rechtsverbindlichen Akte; , 

3. über die Geschäftsführung der Verwaltungs­
körper; 

4. über die Errichtung ständiger Ausschüsse, 
deren Wirkungskreis und Beschlußfassung. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß Außen­
stellen des Büros errichtet werden, soweit eine 
im Verhältnis zu den Versicherten örtlich nahe 
Verwaltung zweckmäßig ist. Die Satzung hat in 
diesem Fall auch den Aufgabenkreis und die 
Sprengel dieser Außenstellen festzusetzen. 

(3) Die Satzung und jede ihrer Anderungen 
bedürfen der Genehmigung durch das Bundes­
ministerium für' soziale Verwaltung und sind 
binnen einem Monat nach der Genehmigung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffent­
lichen. 

ABSCHNITT VI 
Versicherungsunterlagen 

F ü h run g der Ver sie her u n g s­
unterlagen 

§ 137. (1) Die Dsterreichische Bauernkranken­
kasse hat für jeden Versicherten, für den sie 
Beiträge zur Pensionsversicherung einhebt, die 
Versicherungsunterlagen, die zur Feststellung der 
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Leistungen der Pensionsversicherung erforderlich 
sind, genau aufzuzeichnen, diese Aufzeichnungen 
aufzubewahren und auf Verlangen dem Haupt­
verband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger sowie dem Pensionsversicherungsträger 
nach diesem Bundesgesetz bekanntzugeben. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger nach die­
sem Bundesgesetz hat für jeden Versicherten, für 
den er Beiträge zur Pensionsversicherung ein­
hebt, die Versicherungsunterlagen, die zur Fest­
stellung der Leistungen der Pensionsversicherung 
erforderlich sind, genau aufzuzeichnen, diese Auf­
zeichnungen aufzubewahren und auf Verlangen 
diese sowie die ihm nach Abs. 1 übergebenen 
Unterlagen dem Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger bekanntzugeben. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat nach Anhörung des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozial versicherungsträger 
nähere Vorschriften über den Umfang, den Inhalt 
und die Form der von' der österreichischen 
Bauernkrankenkasse und vom Pensionsversiche­
rungsträger nach diesem Bundesgesetz zu füh­
renden Aufzeichnungen zu erlassen. 

Mit wir k u n g von B e hör d e, n, g e set z­
lichen beruflichen Vertretungen 

und K r a n k e n ver sie her u n g s­
trägern 

§ 138. (1) Die Finanzämter, die Behörden der 
Kriegsopferversorgung,die Gemeinden, die 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen der nach 
diesem Bundesgesetz Pflichtversicherten und die 
Träger der Krankenversieherung haben dem 
Pensions versicherungsträger nach diesem Bundes·· 
gesetz auf Verlangen die für die Leistungsansprü­
che der einzelnen Versicherten bedeutenden, von 
diesen Stellen im Rahmen ihres Wirkungsberei­
ches festgestellten Tatsachen bekanntzugeben. Die 
Auskunftspflicht der Finanzämter erstreckt sich 
nicht auf Tatsachen, die aus finanzbehördlichen 
Bescheiden ersichtlich sind. 

(2) Die Auskunftspflicht nach Abs. 1 besteht 
auch gegenüber der österreichischen Bauernkran­
kenkasse. Diese Kasse ist verpflichtet, die ihr von 
den genannten Stellen mitgeteilten Tatsachen in 
ihre Aufzeichnungen gemäß § 137 Abs. 1 einzu­
beziehen. 

ABSCHNITT VII 

FÜNFTER TEIL 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIM­
MUNGEN 

ABSCHNITT I 

Übergangsbestimmungen 

Fortdauer 
Vorschrift 

einer nach 
bestehenden 

versicherung 

früherer 
Pflicht-

§ 140. Personen, die am 30. September 1970 
nach den in diesem Zeitpunkt geltenden' Vor­
schriften pflichtversichert waren, nach den Be­
stimmungen dieses Bund'esgesetzes aber nicht 
mehr pflichtversichert wären, gelten als Pflicht­
versicherte nach diesem Bundesgesetz, solange die 
Erwerbstätigkeit, welche die Pfliehtversicherung 
nach den bisherigen Vorschriften begründet hat, 
weiter ausgeübt wird. Der Versicherte kann 
jedoch bis zum 30. Juni 1971 bei der österrei­
chischen Bauernkrankenkasse den Antrag stellen, 
aus der Pflichtversicherung ausgeschieden zu 
werden; einem solchen Antrag hat die öster­
reichische Bauernkrankenkasse mit Wirkung von 
dem auf den Antrag folgenden Monatsersten 
stattzugeben. 

B e f r e i u n g von der Bau ern - P e n­
sionsversicherung 

§ 141. Personen, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens der Bestimmungen des Ersten Teiles dieses 
Bundesgesetzes über den Umfang der Versiche­
rung gemäß § 171 des Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetzes von der land­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung be­
freit waren, sind für die Dauer der bestehenden 
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
von der Pflichtversicherung in der Bauern-Pen­
sionsversicherung befreit. 

Aus nah mev 0 n der Bau ern - P e n­
sionsversicherung 

§ 142. Personen,die am 30. September 1970 
einen Anspruch auf eine Leistung nach dem 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetz haben, der nach dessen § 41 Abs. 1 
lit. b bzw. nach dem 31. Dezember 1970 nach 
§ 151 Abs. 4 Z. 1 des Bauern-Pensionsversiche­
rungsgesetzes zum Teil ruht, sind für die weitere 

Bedienstete Dauer des Ruhens von der Pflichtversicherung 
§ 139. Die dienst-, besoldungs- und pensions- nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 

rechtlichen Verhältnisse für die Bediensteten des ausgenommen. 
Versicherungsträgers sind durch privatrechtliche 
Verträge zu regeln. Der Versicherungsträger hat 
unter Rücksichtnahme auf seine wirtschaftliche 
Lage die Zahl der Dienstposten für Bedienstete 
auf das unumgängliche Maß einzuschränken und 
darnach für seinen Bereich einen Dienstposten­
plan zu erstellen. 

Fortdauer eIner nach früherer 
Vor s ehr i f t b e s t ehe n den W e i t e r­
ver sie her u n g 0 der SeI b s t ver sie h e-

rung 

§ 143. (1) Personen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Bestimmungen des Ersten Tei-
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les dieses Bundesgesetzes über den Umfang der Bestimmungen des Ersten Teiles dieses Bundes­
Versicherung gemäß § 5 des Landwirtschaftlichen gesetzes über den Umfang der Versicherung der 
Zuschußrentenversicherungsgesetzes weiter ver- ' Pflichtversicherung unterliegen und nicht schon 
sichert oder gemäß § 173 des genannten Gesetzes zu dieser Pflichtversicherung angemeldet sind, 
selbstversichert sind, gelten als Weiterversicherte sind bis 31. Dezember 1970 bei der tlsterreichi­
im Sinne des § 5 dieses Bundesgesetzes. schen Bauernkrankenkasse zu erstatten. Die Be-

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen sind stimmungen der §§ 10 bis 15 des Bauernkranken­
für Zwecke der Bemessung der Beiträge in eine versicherungsgesetzes sind entsprechend anzu~ 
Versicherungsklasse nach § 12 dieses Bundesgeset- wenden. 
zes einzureihen. Der Einreihung ist der Einheits­
wert des Betriebes zugrunde zu legen, den der 
Versicherte vor dem Ausscheiden aus der Pflicht­
versicherung bzw. vor der Verpachtung zuletzt 
geführt hat. Hat sich die letzte Pflichtversiche­
rung auf § 2 Abs. 1 Z. 2 des Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetzes gegründet, 
so ist bei der Einreihung in die Versicherungs­
klasse von dem Einheitswert des Betriebes aus­
zugehen, in dem der Versicherte zuletzt beschäf­
tigt war. 

Berücksichtigung von Versiche­
run g s z e i t end e r I a n d wir t s c h a f t­
lichen Zuschußrentenversiche­
run g bei der W e i t e 'r ver sie her u n g 

§ 144. Bei der Anwendung des § 5 stehen den 
Versicherungszeiten einer Pensionsversicherung 
die in der landwirtschaftlichen Zuschußrentenver­
sicherung erworbenen Versicherungszeiten gleich; 
hiebei gelten in jedem Versicherungsjahr zwölf 
Monate an Beitrags- bzw. Ersatzzeiten als, erwor­
ben. § 152 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 

Höherversicherung 
§ 145. Versicherte, die nach den Vorschriften 

des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetzes einen Beitrag zur Höherversiche­
rung geleistet haben, sind ohne Rücksicht auf 
ihr Lebensalter berechtigt, auch Beiträge zur 
Höherversicherung nach diesem Bundesgesetz zu 
entrichten. Wurden im Jahre 1970 Beiträge Zur 
Höherversicherung nach dem Landwirtschaft­
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetz entrich­
tet, dürfen Beiträge zur Höherversicherung nadl 
diesem Bundesgesetz nur in einem solchen Aus­
maß entrichtet werden, daß die Summe der im 
Jahre 1970 zur Höherversicherung insgesamt ent­
richteten Beiträge den Betrag von 7200 S nicht 
übersteigt. 

U m ben e n nun g der La n d wir t-
s c h a f t I ich e n Z u s c h u ß ren t e n v e r-

sicherungsanstalt 

§ 146. Die Landwirtschaftliche Zuschußrenten­
versicherungsanstalt besteht als Pensionsversiche­
rungsanstalt der Bauern weiter. 

Erstmalige Meldungen 

§ 147. Die erstmaligen Meldungen für Perso­
nen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

M eId u n gen der bis her i gen Z a h­
lungs(Leistungs)empfänger 

§ 148. Die Bestimmungen über die Meldungen 
und die Auskunftspflicht der Zahlungs(Leistungs)­
empfänger sind auch auf die Empfänger von 
Leistungen anzuwenden, die nach den Bestim­
mungen des Landwirtschaftlichen Zuschußrenten­
versicherungsgesetzes festgestellt worden sind 
oder werden. 

E r s t mal i g e V 0 r1 a g e des Ein k 0 m­
mensteuerbescheides 

§ 149. Die Vorlagepflicht nach § 15 ist 1m 
Jahre 1970 in der Zeit vom 1. Oktober bis 
31. Dezember zu erfüllen. 

Beitragsnachentrichtung bei Ge­
währung von strafrechtlicheIl 

Entschädigungen 

§ 150. Soweit Beiträge nach § 57 für die Zeit 
vor dem 1. Oktober 1970 nachzuentrichten sind, 
sind hiebei die jeweils nach den Bestimmungen 
des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversi'che­
rungsgesetzes festgesetzt gewesenen Beiträge für 
die einzelnen Pflichtversicherten zugrunde zu 
legen. 

Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 151. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes über die Leistungen gelten nur für Lei­
stungen, wenn der Stichtag (§ 53 Abs. 2) nach 
dem 31. Dezember 1970 liegt. Auf Leistungenf 
bei denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1971 
liegt, sind, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, die bisherigen Vorschriften' anzu­
wenden. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über die Leistungen gelten auch nicht für Lei­
stungen aus dem Versicherungsfall des Todes, 
wenn der Stichtag (§ 53 Abs. 2) zwar nach dem 
3.1. Dezember 1970 liegt, aber im Zeitpunkt des 
Todes ein Anspruch auf eine Zuschußrente aus 
dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbs­
unfähigkeit oder des Alters aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1971 bestand oder ein solcher Anspruch 
auf Grund eines vor dem 1. Jänner 1911 einge­
leiteten Verfahrens nadlträglich für die Zeit bis 
zum Tod anerkannt wurde. 
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(3) Folgende Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes gelten ab 1. Jänner 1971 entsprechend 
auch für Leistungen, auf die im übrigen nach den 
Abs. 1 und 2 noch die bisherigen Vorschriften 
anzuwenden sind: 

1. von den Bestimmungen des Abschnittes I 
des Zweiten Teiles dieses Bundesgesetzes die §§ 29 
bis 51, 52 Abs. 2, 53 Abs. 1 und 66; 

2. von den Bestimmungen des Abschnittes II 
des Zweiten Teiles die §§ 70 und 79; 

3. die Bestimmungen der Abschnitte III und IV 
des Zweiten Teiles. . 

(4) Bei der Anwendung der im Abs. 3 bezeich­
neten Bestimmungen greifen folgende Besonder­
heiten Platz: 

1. Der Leistungsanspruch ruht für die Dauer 
der Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaft­
lichen Betriebes nur dann zur Gänze, wenn der 
·nach dem Bewertungsgesetz 1955, BGBL Nr. 148, 
in der jeweils geltenden Fassung festgestellte Ein­
heitswert des land(forst)wirtschaftlichen Betrie­
bes den Betrag von 35.000 S erreicht oder über­
steigt, sofern aber der Einheitswert den Betrag 
von 35.000 S nicht erreicht, nur wenn die per­
sönliche Arbeitsleistung des Leistungsberechtigten 
zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft nicht not­
wendig ist. Wenn der festgestellte Einheitswert 
des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes den 
Betrag von 35.000 S nicht erreicht und die per­
sönliche Arbeitsleistung des Leistungsberechtigten 
zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft notwendig 
ist, ruht der Leistungsanspruch mit 30 v. H. 

2. a) Der Hilflosenzuschuß gebührt ab 1. Jän­
ner 1971 in der Höhe des Betrages, der sich aus 
der Vervielfachung des Betrages von 528 S mit 
dem für das Jahr 1971 festgesetzten Anpassungs­
faktor (§ 24) ergibt. Ab 1. Jänner 1972 gebührt 
der Hilflosenzuschuß in der Höhe von 90 v. H., 
ab 1. Jänner 1973 in der Höhe von 95 v. H. des 
für das Jahr 1972 bzw. 1973 festgestellten Min­
destbetrages nach § 48 Abs. 2 dieses Bundes­
gesetzes. Ab 1. Jänner 1974 gebührt der Hilf­
losenzuschuß in der Höhe des jeweils festgestell­
ten Mindestbetrages nach § 48 Abs. 2 dieses 
Bundesgesetzes. 

b) Treffen mehrere Rentenansprüche aus der 
landwirtschaftlichen Zu schuß rentenversicherung 
zusammen, gebührt der Hilflosenzuschuß nur 
einmal. Treffen Rentenansprüche aus der land­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung mit 
Pensionsansprüchen aus der Sozialversicherung 
oder mit einem Rentenanspruch aus der Unfall­
versicherung zusammen, wobei in beiden in Be­
tracht kommenden Versicherungszweigen die 
Voraussetzungen für den Hilflosenzuschuß erfüllt 
sein müssen, gebührt der Hilflosenzuschuß nur zu 
der Leistung, die für sich allein den höheren 
Anspruch auf Hilflosenzuschuß begründet. 

3. Der Kinderzuschußbeträgt 80 S monatlich. 
An die Stelle dieses Betrag~s tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
. § 26 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 24) 
vervielfachte Betrag. . 

4. In den Fällen, in denen der Leistungs­
anspruch gemäß Z. 1 letzter Satz bzw. Abs. 6 
teilweise ruht, ist bei Ermittlung des Gesamt­
einkommens nach § 85 Abs. 2 das teilweise Ruhen 
des Leistungsanspruches außer Betracht zu lassen. 
Die Einkünfte aus dem land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb sind mindestens mit dem Betrag anzu­
nehmen, der für Zwecke der Lohnsteuer als Wert 
für die volle freie Station. jeweils festgesetzt ist. 

5. § 85 Abs. 3 ist in den Fällen der Z. 4 nicht 
anzuwenden. In allen übrigen Fällen ist er mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß 

a) bei der Ermittlung des Gesamteinkommens 
an die Stelle des durchschnittlichen Ein­
heitswertes der Einheitswert im Zeitpunkt 
der übergabe oder Aufgabe des Betriebes 
tritt; kommt hiebei nach dem Zeitpunkt 
der übergabe oder Aufgabe ein Einheits­
wert in Betracht, der noch nicht der zum 
1. Jänner 1956 vorgenommenen Haupt­
feststellung der Einheitswerte (§ 81 des 
Bewertungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 148) 
unterworfen war, ist dieser Einheitswert 
mit dem fünffachen Betra.? anzusetzen; 

b) der dem Einkommen hinzuzurechnende 
Betrag, wenn der nach .lit. a in Betracht 
kommende Einheitswert den Betrag von 
15.000 S übersteigt, für je weitere 1000 S 
des Einheitswertes um je 1 v. H. des in 
Betracht kommenden Richtsatzes zu 
erhöhen ist. 

6. Leistungen bzw. Leistungserhöhungen, die 
erst auf Grund der Anwendung des Abs. 3 
zustande kommen, gebühren ab 1. Jänner 1971, 
wenn der Antrag bis 30. Juni 1971 gestellt wird, 
sonst ab dem auf die AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten. 

(5) Für den im Abs. 4 Z. 1 geregelten Tat­
bestand sind Änderungen des Einheitswertes nur 
zu berücksichtigen, wenn sie durch eine Änderung 
der tatsächlichen Verhältnisse und nicht durch 
eine bloße Änderung der Wertverhältnisse 
bewirkt wurden (§ 20 Abs. 2 erster Satz, § 21 
Abs. 4 erster Satz, § 22 Abs. 2 erster Satz in 
Verbindung mit § 23 des Bewertungsgesetzes 
1955, BGBL Nr. 148). 

(6) Ergibt die Anwendung des Abs. 4 Z. 1 
einen niedrigeren Auszahlungsbetrag als er nach 
den am 31. Dezember 1970 in Geltung gestan­
denen Bestimmungen gebührte, so ruht bei sonst 
unverändertem Sachverhalt der Leistungs­
anspruch nur soweit, daß der bisherige Aus­
zahlungsbetrag gewahrt bleibt. Das Ausmaß des 
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Ruhens erhöht sich im Falle von Erhöhungen der 
Leistung bis auf 30 v. H., sofern hiedurch dieser 
Auszahlungsbetrag nicht unterschritten wird. 

(7) An die Stelle der am 31. Dezember 1970 
für das Ausmaß der Alters(Erwerbsunfähigkeits)­
zuschußrente in Geltung gestandenen Beträge tre­
ten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die untt]r 
Bedachtnahme auf § 26 mit dem jeweiligen An­
passungsfaktor (§ 24) vervielfachten Beträge. 

(8) Für das Ausmaß der Übergangsrenten gel­
ten die bisherigen Vorschriften über das Ausmaß 
der Renten aus der landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherung mit den sich aus diesem Bun­
desgesetz ergebenden Änderungen und Ergän­
zungen. 

Versicherungszeiten nach dem 
L a n d wir t s c h a f tl ich e n Z u s c h u ß-

rentenversicherungsgesetz 
§ 152. (1) Sind nach diesem Bundesgesetz Ver­

sicherungszeiten zu berücksichtigen, die nach den 
Bestimmungen des Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherungs gesetzes erworben worden 
sind, so sind für jedes Versicherungsjahr zwölf 
Monate an Beitragszeiten äls erworben anzu­
nehmen. 

(2) Wurden Beiträge nach Art. II Abs. 4 oder 6 
der 14. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zu­
schußrentenversicherungsgesetz wirksam entrich­
tet, gelten die Monate Jänner bis einschließlich 
September 1970 als Beitragsmonate. 

(3) Bei Anwendung des § 55 Abs. 1 Z. 2 gilt 
auch das Jahr 1957 als Beitragszeit, wenn die 
Beiträge hiefür bis längstens 31. Dezember 1959 
wirksam entrichtet worden sind. 

Berücksichtigung von Beiträgen 
zur Höherversicherung nach dem 
L a n d wir t s c h a f tl ich e n Z u s c h u ß-

rentenversicherungsgesetz 

§ 153. Bei der Anwendung des § 77 sind audl 
Beiträge zur Höherversicherung zu berücksich·· 
tigen, die nach dem Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz entrichtet wor­
den sind. 

Verfahren 
§ 154. (1) Die amI. Jänner 1971 nach den 

Bestimmungen des Dritten Teiles des Landwirt­
schaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetzes 
anhängigen Verfahren sind nach den Bestimmun­
gen des § 111 fortzusetzen. Das gleiche gilt ent­
sprechend für Verfahren, die erst nach dem 
31. Dezember 1970 anhängig gemacht werden 
und die Verwaltungssachen aus der Zeit vor dem 
1. Oktober 1970 bzw. Leistungssachen aus der 
Zeit vor dem 1. Jänner 1971 betreffen. 

(2) Zur Behandlung der Verwaltungssachen, 
welche die Versicherungspflicht,· den Beginn und 
das Ende der Pflichtversicherung, die Formal-

versicherung und die Beiträge für Pflichtver­
sicherte nach dem Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherungs gesetz für Zeiten vor dem 
1. Oktober 1970 betreffen, ist die österreichische 
Bauernkrankenkasse berufen. 

(3) Zu Berichtigungen von Bescheiden sowie zu 
Abänderungen rechtskräftiger Bescheide, die von 
der Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsanstalt in Verwaltungs sachen erlassen· 
wurden, und die die Versicherungspflicht, den 
Beginn und das Ende der Pflichtversicherung 
nach dem Landwirtschaftlichen Zuschußrenten­
versicherungsgesetz und die Beiträge für Pflicht­
versicherte betreffen, ist die Österreichische 
Bauernkrankenkasse berufen. 

Verwa~tungskörper 

§ 155. (1) Die am 31. Dezember 1970 im Amt 
befindlichen VerwaItungskörper der Landwirt­
schaftlichen Zuschußrentenversicherungsanstalt 
haben als Hauptversammlung bzw. als Vorstand 
bzw. als überwachungsausschuß bzw. Pensions­
ausschuß (Pensionsausschüsse) der Pensionsver­
sicherungsanstalt der Bauern die ihnen nach die­
sem Bunde.sgesetz obliegenden Geschäfte mit der 
Maßgabe zu führen, daß der sich aus § 119 
ergebenden Erhöhung der Zahl der Versiche­
rungsvertreter in der Hauptversammlung durch 
Entsendung der notwendigen Anz'ahl der Ver­
sicherungsvertreter gemäß § 114 zu entsprechen 
ist. 

(2) Die übernahme der Geschäfte hat mit 
1. Jänner 1971 mit der Maßgabe zu erfolgen, 
daß die Verwaltungskörper in Vorbereitung der 
ihnen nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes obliegenden Aufgaben schon vor diesem 
Zeitpunkt Beschlüsse fassen können, die jedoch 
frühestens mit den ihnen zugrunde liegenden 
Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 

(3) Die Amtsdauer dieser Verwaltungskörper 
endet mit 31. Dezember 1973. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 bis 3 gelten die 
Bestimmungen des §118 zweiter und dritter 
Satz entsprechend. 

ABSCHNITT II 

Schlußbestimmungen 

Re c h t s u n wir k sam e Ve r·e i n­
barungen 

§ 156. Vereinbarungen, wonach die Anwen­
dung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
zum Nachteil der Versicherten (ihrer Hinter­
bliebenen) im voraus ausgeschlossen oder 
beschränkt wird, sind ohne rechtliche Wirkung. 

Aufhebung bisheriger 
Vorschriften 

§ 157. Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
werden aufgehoben: 
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a) die Bestimmungen des Landwirtschaftlichen 
Zuschußtentenversicherungsgesetzes über 
den Umfang der Versicherung, die Mel­
dungen und Auskunftspflicht und die Bei­
träge der Versicherten mit 1. Oktober 1970; 

b) die übrigen Bestimmungen des Landwirt-
schaftlichen Zuschußrentenversicherungs-
gesetzes mit 1. Jänner 1971. 

Änderung bisheriger Vorschriften 

§ 158. § 13 a des Bundesgesetzes vom 21. Sep­
tember 1951, BGBl. Ne. 229, über Wohnungs­
beihilfen, hat zu lauten: 

"Ausnahmen vom Geltungsbereich 
des Gesetzes 

§ 13 a. Die Bestimmungen dieses Bundesgeset­
zes gelten nicht für die Pensionsversicherung der 
in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Er­
werbstätigen und für die Pensionsversicherung 
der Bauern." 

Wirksamkeitsbeginn 

§ 159. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit 
im folgenden nichts anderes bestimmt wird, am 
1. Jänner 1971 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) mit dem Ablauf des Tages der Kund­

machung dieses Bundesgesetzes die Bestim­
mung des § 97 Abs. 4 gegenüber den 
Ländern für die Ausführungsgesetzgebung; 

b) init dem 1. Oktober 1970 die Bestimmun­
gen über den Umfang der Versicherung, 
die Meldungen und Auskunftspflicht und 
die Beiträge der Versicherten. 

(3) Durchführungsverordnungen zu diesem 
Bundesgesetz können von dem der Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
jedoch frühestens mit den ihnen zugrunde lie-

genden Gesetzesbestimmungen in Kraft. Zur Vor­
bereitung der Durchführung können jedoch schon 
vor diesem Zeitpunkt von dem der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
Maßnahmen getroffen werden. 

(4) Die Ausführungsgesetze der Länder zu der 
grundsatzgesetzlichen Bestimmung des § 97 Abs. 4 
sind binnen sechs Monaten ab Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes zu erlassen. 

Vollziehung des Bundesgesetzes 

§ 160. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist hinsichtlich der Bestimmungen des 
§ 19 über den Beitrag des Bundes der Bundes­
minister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung, hin­
sichtlich der Bestimmungen des § 23 über die 
Gebühren- und Abgabenbefreiung, soweit sie 
eine Befreiung von den Gerichts.- und Justiz­
verwaltungsgebühren vorsehen, der Bundesmini­
ster für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für soziale Verwaltung und dem Bundes­
minister für Finanzen, soweit sie sich auf die 
Befreiung von den Bundesverwaltungsabgaben 
beziehen, die Bundesregierung, hinsichtlich der 
Bestimmung des § 57 dritter Satz sowie hinsicht­
lich der Bestimmung des § 111, soweit sie sich 
auf das Leistungsstreitverfahren erster un4 zwei­
ter Instanz bezieht, der Bundesminister für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung, hinsichtlich aller übrigen 
Bestimmungen der Bundesminister für soziale 
Verwaltung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des § 97 Abs. 4, die 
gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in die Kompetenz der Länder fällt, 
ist die zuständige Landesregierung, mit der Wahr­
nehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 
Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes der Bun­
desminister für soziale Verwaltung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Die bäuerliche Bevölkerung Österreichs ist erst- Zuschußrentenversicherung mit der Weiterent­
mals durch das Landwirtsmaftlime Zuschußren- wicklung der übrigen Systeme der Altersversor­
tenversicherungsgesetz (LZVG.) mit 1. Jänner gung finanziell nicht Smritt halten konnte. Die 
bzw. 1. Juli 1958 in ein System der Sozialen finanziellen Engpässe resultierten aus der star­
Sicherheit für die Fälle des Alters, der Erwerbs- ken Abwanderung, in deren Folge sich das Ver­
unfähigkeit und des Todes einbezogen worden. hältnis zwischen Versichertenzahlen und Renten­
Das Gesetz unterschied sim sehr wesentlich von zahlen rapid verschlechterte. Entfiel im Jahre 
dem zur gleichen Zeit in Kraft getretenen Bundes- 1959 auf vier Versicherte ein Rentner, so hatte 
gesetz über die Pensionsversicherung der in der sich dieses Verhältnis bis 1967 auf zwei zu eins 
gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstäti- vers,chlechtert. Das finanzielle Gleichgewicht F 

gen (GSPVG.). Die Erläuternden Bemerkungen konnte nur durch wiederholte Beitragserhöhun­
zur Regierungsvorlage führen für diese Unter- gen aufrecht erhalten werden. Die Realisierung 
schiede drei Gründe an: der drei wesentlichsten Leistungsverbesserungen, 

1. Die konstanten Berufsverhältnisse m der die das Gesetz seit seinem Inkrafttr'eten erfahren 
Land- und Forstwirtschaft; hat, nämlich die Einführung der Erwerbsunfähig­

keitszuschußrente, eine 100foige Erhöhung der Zu-
2. die Sicherstellung der Wohnung und der schußrenten und die Einführung des Hilflosen-

vollen Verpflegung durm das Ausgedinge; zuschusses, erforderte gewaltige finanzielle An-
3. das Fehlen einer Alte~sversorgung für die strengungen. Die Finanzkraft reichte aber bei-

mitarbeitenden Kinder. spielsweise niCht mehr aus, der Entschließung 
.Die landwirtschaftlime Zuschußrentenversiche- des Nationalrates vom 28. April 1965 nachzu­

rung hat die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. kommen, wonach die Zuschußrenten als Ersatz 
Elf Jahre .nach dem Wirksamwerden des Lei- für die laufende Anpassung in angemessenen Ab­
stungsrechtes, nämlich im Juli 1969, hat die ständen erhöht werden sollten. 
Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs- Da mit einer weiteren Abnahme der Zahl der 
anstalt 85,580 Alterszuschußrenten, 13.247 Er- Pflichtversicherten gerechnet werden muß 
werbsunfähigkeitszuschußrenten und 44.842 Hin- - Grund hiefür ist die immer noch anhaltende 
terbliebenenzuschußrenten, insgesamt also Abwanderung und die überalterung - muß für 
143.759 Leistungen ausgezahlt. Diese Zahlen die Altersversorgung der bäuerlichen Bevölke­
bestätigen im nachhinein, wie notwendig es war, I rung eine neue Finanzierungsform gesucht 
die bis 1958 bestandene Lücke in der Sozial- werden. Aber auch leistungsrechtlichentspricht 
versicherung in bezug auf die Bauern zu schließen. das LZVG., wie bereits 1959 erkannt wurde, nicht 

Das LZVG. begann allerdings schon einige mehr den ?egebenh~iten. War~n es damals die 
Jahre nach seinem Inkrafttret z t·ll "hl'ch Inhaber klemer Betnebe und dIe große Gruppe 
und dann immer rascher un/~ s~;~~e:de:a ~aß der Pä~ter (v~elfach Volksdeutsche), die ~ein 
an sozialpolitischer Wirk. ung z l' r B Id Ausgedmge erhIelten, kommen heute zu dIeser 

u ver Ie en. a G h . B h' d' k' üb 
nach seinem Inkrafttreten zeigte sich eine Kon- ruppe noc Jene . a~ern I~ZU, Ie eme er-
struktionsschwäche. Der Zuschußleistung stand nehdmer fin~en'chw;11 .Ihre dKmder . auschdfer La~d­
nicht immer ein Ausgedinge als B sisl . t g un Forstwlfts a t m an ere WIrts atszweige 
gegenüber, sei es, weil ein solches ~eg;~ ~:s ~b.gewand.ert sind. Au~ die zunehmende Sl?ezia­
geringen Ertrages des Betriebes nicht gewährt IlSlerung m der. Landw~rtschaft steht. der SIcher­
werden konnte sei es weil der Zusch ßrentner stellung der fr elen Station aus der eIgenen Pro­
bevor er sich z~r Ruhe setzte, nur Pä~ter eine; duktion immer stärker entgegen. 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes war. Das Damit sind aber zwei der dem LZVG.-Konzept 
Finanzierungssystem in Verbindung mit den zugrunde gelegten Annahmen heute nicht mehr 
immer stärker werdenden Strukturveränderun- zutreffend: Die in der Land- und Forstwirtschaft 
gen in der Landwirtschaft bewirkte, daß die Erwerbstätigen, und zwar die Bauernkinder und 
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zum Teil auch die Bauern selbst, sind in eine 
Wanderbewegung geraten, die es nicht mehr mög­
lich macht, von konstanten Berufsverhältnissen 
zu sprechen; Wohnung und freie Station sind 
dem Altbauern nidlt mehr im selben Maße 
gesichert. 

Die Sozialversicherung muß, soll sie ihrer Auf­
gabe gerecht werden, diese Veränderungen 
berücksichtigen und versuchen, mit ihrem Instru­
mentarium auch in der sich wandelnden bäuer­
lichen Welt dem Alten, dem Erwerbsunfähigen 
und den Witwen und Waisen, ein größtmögliches 
Maß an sozialer Sicherheit zu geben. 

Der Entwurf sucht dieses Ziel dadurch zu er­
reichen, daß er für die bäuerliche Bevölkerung 
ein vollwertiges Pensionsversicherungssystem ein­
richtet, das, soweit dies ohne Verletzung berech­
tigter bäuerlicher Interessen möglich ist, dem 
System des ASVG. und des GSPVG. folgt. Dies 
gilt insbesondere auch für die Finanzierung der 
neuen Pensionsversicherung. Das Konzept läßt 
sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Nach dem Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz (B-PVG.) sollen alle Personen, die auf ihre 
Rechnung und Gefahr einen land(forst)wirt­
schaftlichen Betrieb führen, ab Vollendung des 

. 15. Lebensjahres, sowie ihre mitarbeitenden An­
gehörigen, diese ab dem vollendeten 18. Lebens­
jahr, pflichtversichert sein. Die Pflichtversicherung 
umfaßt die Versicherungsfälle des Alters, der 
Erwerbsunfähigkeit und des Todes. 

2. Für Zwecke der Beitragsbemessung werden 
die Pflichtversicherten ausgehend vom Einheits­
wert des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes in 
Versicherungsklassen eingestuft, wobei entspr~­
chend der Mindest- und der Höchstbeitrags­
grundlage des GSPVG. der Mindestbeitrag von 
Inhabern von Betrieben bis zu 35.000 S Einheits­
wert und der Höchstbeitrag von Inhabern von 
Betrieben mit einem Einheitswert von über 
400.000 S zu entrichten ist. Der Mindestbeitrag 
beträgt 87"60 S (Versicherungsklasse I), der 
Höchstbeitrag 669·40 S (Versicherungsklasse XX) 
monatlich. Die pflichtversicherten mitarbeitenden 
Angehörigen sind in jene Versicherungsklasse ein­
zureihen, in die der Betriebsführer eingereiht ist. 

3. Die zweite Finanzierungsquelle ist der Bei­
trag des Bundes. Der Bund wird den Erfolg an 
Abgabe nach dem Bundesgesetz vom 14. Juli 
1960, BGBl. N r. 166 (die Abgabe wird in ihrer 
derzeitigen Höhe von 345 v. H. des Grund­
steuermeßbetrages aufrechterhalten) dem Pen­
sionsversicherungsträger zu überweisen und über­
dies noch einen Beitrag in der Höhe des Betrages 
zu leisten haben, um den 101·5 v. H. des Auf­
wandes die Einnahmen - einschließlich des 
Abgabenerfolges - übersteigen (Ausfallhaftung 
nach dem Vorbild des GSPVG.). 

4. Zum Zwecke der Bemessung der Leistungen 
werden den Versicherungs klassen, in die die Ver-

sicherten für die Beitragsleistung eingereiht 
waren, Meßwerte zugeordnet. Aus der Teilung 
der Summe der Meßwerte durch die Zahl der 
in die Bemessungszeit (die letzten zehn Kalender, 
jahre vor dem Stichtag) fallenden Versicherungs­
monate ergibt sich die Bemessungsgrundlage. 

5. Zu den Pensionen soll, wenn die Pension 
und die sonstigen Einkünfte des Pensionsberech­
tigten (sein Gesamteinkommen) den Richtsatz 
nicht erreichen, eine Ausgleichszulage in der Höhe 
des Unterschiedes zwischen dem Ges.amteinkom­
men und dem Richtsatz gebühren. Das Aus­
gleichszulagenrecht ist dem ASVG. und GSPVG. 
nachgebildet. Die einzige Besonder hei t liegt darin, 
daß die in der Land- und Forstwirtschaft üblichen 
Ausgedingsleistungen ohne Rücksicht darauf, ob 
und in welchem Umfang solche Leistungen im 
Einzelfall tatsächlich empfangen werden, bei der 
Ermittlung des Gesamteinkommens durch Hin­
zurechnung eines Pauschalbetrages berücksichtigt 
werden sollen. 

6. Die im Gesetz genannten festen Beträge 
(Beiträge, Bemessungsgrundlagen, Ober- und 
Untergrenze des Hilflosenzuschusses, die Richt­
sätze, und andere mehr) sowie die Pensionen 
unterliegen der gleichen Anpassung wie die ent­
sprechenden Beträge nach dem ASVG. und dem 
GSPVG. Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung wird die sich auf Grund der Vervielfachung 
mit der Richtzahl bzw. mit dem Anpassungs­
faktor ergebenden Beträge alljährlich durch Ver­
ordnung festzustellen haben. Dem Beirat für die 
Renten- und Pensionsanpassung wird alljährlich 
auch eine fünf jährige Vorausberechnung der 
Gebarung der. Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern vorgelegt werden müssen. 

7. Die Organisation der neuen J;'e115ionsver­
sicherung entspricht der der Zuschußrentenver­
sicherung. Die österreichische Bauernkranken­
kasse wird an der Durchführung der Pensions­
versicherung der Bauern im gleichen Umfang 
mitwirken, wie sie dies gegenwärtig im Rahmen 
der Zus.chußrentenversicherung tut. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß 
eine beabsichtigte organisatorische Reform der 
Sozial versicherungsträger sobald als möglich zur 
Erörterung gestellt werden wird. 

8. Die gemeinsamen beitrags- und leistungs­
rechtlichen Bestimmungen, das Verfahren und die 
Aufsicht des Bundes entsprechen den analogen 
Bestimmungen des ASVG. und des GSPVG. 

9. Das B-PVG. soll hinsichtlich der Bestim­
mungen über den Umfang der Versicherung, die 
Meldungen und Auskunftspflicht und die Bei­
träge der Versicherten mit 1. Oktober 1970, im 
übrigen am 1. Jänner 1971, in Kraft treten. 

Die bis zum Wirksamwerden des B-PVG. ange­
fallenen Zu schuß re nten werden unter Beibehal­
tung dieser Bezeichnung von der Pensionsver­
sicherungsanstalt der Bauern ausgezahlt werden. 
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Sie sollen so wie die Pensionen der jährlichen 
Anpassung unterliegen und vierzehnmal im Jahr 
ausgezahlt werden. Wenn das Gesamteinkommen 
eines Zuschußrentners den für ihn in Betracht 
kommenden Richtsatz nicht erreicht, wird auch 
zur Zuschußrente eine Ausgleichszulage gebühren. 
Soweit das B-PVG. und die übergangsvorschrif­
ten zum Entwurf einer 14. Novelle zum LZVG. 
keine Sondervorschriften enthalten, werden für 
die Zuschußrenten die bisherigen Bestimmungen 
weiter gelten. ' 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird folgendes bemerkt: ' 

Zu § 1: 
Hinsichtlich des erfaßten Personenkreises 

erstreckt sich der Geltungsbereich des Bauern­
Pensionsversicherungsgeseq;es auf die im Inland 
in der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
erwerbstätigen Personen und auf die in deren 
Betrieb hauptberuflich beschäftigten Angehörigen 
(§ 2 Abs. 1 Z. 2). Wer als in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätig anzu­
sehen ist, ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Z. 1. Der 
Ort der Ausübung der selbständigen Erwerbs­
tätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft muß 
im Inland gelegen sein (Territorialitätsprinzip). 
Der Umstand, daß eine Person, deren' Betrieb 
im Inland gelegen ist, ihren Wohnsitz im Aus­
land hat, steht der Einbeziehung in die Pflicht­
versicherung nicht entgegen. Auch der Besitz 
einer fremden Staatsbürgerschaft ist für den Gel­
tungsbereich ohne Bedelltung. 

In sachlicher Hinsicht erstreckt sich der Gel­
tungsbereich auf die Versicherungsfälle des Alters, 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit und des 
Todes. 

Damit wird der Geltungsbereich des Bauern­
Pensionsversicherungsgesetzes den gleichen Um­
fang haben, wie ihn der des Landwirtschaftlichen 
Z uschußrenten versicherungsgesetzes, hat. 

Zu § 2: 

Im Hinblick darauf, daß sich der Kreis jener 
Personen, die nach dem Bauern-Krankenver­
sicherungs gesetz pflichtversichert sind,' im wesent­
lichen mit dem Personenkreis deckt, auf den sich 
qie Pensionsversicherung der Bauern erstrecken 
soll, lag es nahe, die Bestimmungen über die 
Pflichtversicherung weitgehend den entsprechen­
den Bestimmungen des B-KVG. nachzubilden. 
Vom Wortlaut des § 2 LZVG. weichen die 
Bestimmungen des § 2 des vorliegenden Entwur­
fes mehrfach ab. In der Z. 1 des § 2 Abs. 1 des 
Entwurfes wird auch auf Personen Bedacht 
genommen, die zwar den land(forst)wirtschaft­
lichen B'etrieb nicht selbst führen, auf deren 
Rechnung und Gefahr er aber geführt wird. Zu 
letzteren gehören beispielsweise minderjährige 
Kinder, die den Betrieb der verstorbenen Eltern 
geerbt haben und auf deren Rechnung und 

Gefahr der Betrieb nunmehr geführt wird. Damit 
soll, wie das bereits im B-KVG. geschehen ist, 
klargestellt werden, daß auch solche Personen 
als sogenannte "Betriebsführer" im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Z. 1 versicherungspflichtig sind. Mit 
Rücksicht darauf, daß das Beitrags- und Lei­
stungsrecht der Pensionsversicherung der Bauern, 
wie in anderen Pensionsversicherungen, auf Ver­
sicherungsmonate abgestellt werden soll, ist in der 
Z. 2 des § 2 Abs. 1 von dem im LZVG. ent­
haltenen Erfordernis einer "regelmäßigen" Be­
schäftigung (innerhalb eines Kalenderjahres min­
destens sechs Monate) abgesehen worden. 

Der Kreis der gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 pflicht­
versicherten Angehörigen wurde gegenüber dem 
LZVG. um die Schwiegertochter erweitert, die 
allerdings wie die Tochter des Betriebsführers 
gemäß § 3 Abs. 1 Z. 7 von der Pflichtversiche­
rung ausgenommen sein wird, wenn ihr Ehegatte 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 pflichtversichert ist. Mit 
dieser Regelung soll einerseits jenen Frauen, die 
als Schwiegertöchter des Betriebsführers im 
Betrieb mitarbeiten, grundsätzlich die Möglich­
keit der Erwerbung eines Pensionsanspruches aus 
eigener Versicherung eingeräumt und anderer­
seits hinsichtlich des Ruhens eines allfälligen 
Witwenpensionsanspruches bei Weiterbeschäfti­
gung im Betrieb nach dem Tode ihres Ehegatten 
die Gleichstellung mit der Tochter des Betriebs­
führers erzielt werden (siehe § 35). 

Der Abs. 2 des § 2 soll sowohl gegenüber dem 
LZVG. als auch gegenüber dem B-KVG. in der 
geltenden Fassung eine wesentliche Änderung 
erfahren. Bei der Durchführung der Bestimmun­
gen des § 2 Abs. 2 des LZVG., die den gleichen . 
Wortlaut haben wie die Bestimmungen des § 2 
Abs. 2 des B-KVG. in der geltenden Fassung, 
haben sich nämlich vielfach Schwierigkeiten erge­
ben. ,Nach den angeführten Bestimmungen 
besteht die Pflichtversicherung für Personen, die 
auf ihre Rechnung und Gefahr einen land(forst)­
wirtschaftlichen Betrieb führen, nur, "wenn der 
für die gesamte bewirtschaftete Fläche für Zwecke 
der Grunds,teuer ermittelte Meßbetrag den 
Betrag von 20 S erreicht oder übersteigt". Han­
delt es sich jedoch um einen land(forst)wirt­
schaftlichen Betrieb, dessen Meßbetrag den Betrag 
von 20 S nicht erreicht oder für den eine 
bewirtschaftete Fläche überhaupt nicht erforder­
lich ist, so besteht die Pflichtversicherung für die 
betreffenden Personen, vorausgesetzt, daß sie aus 
dem Ertrag des Betriebes vorwiegend ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. Der Verwaltungs­
gerichtshof hat in den Entscheidungsgründen 
seines Erkenntnisses vom 28. April 1965, Z1. 2189/ 
64, aus den Worten "für Zwecke der Grundsteuer 
ermittelte Meßbetrag" abgeleitet, daß nicht der 
für die Feststellung der Versicherungspflicht 
zuständige Versicherungsträger biw. die zur Ent­
scheidung über eine solche Feststellung zuständige 
Verwaltungsbehörde berufen ist, von sich aus 
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festzusetzen, welcher Grundsteuermeßbetrag im 
Einzelfall maßgebend sei, sondern daß der Ent­
scheidung einzig und allein die von der zustän­
digen Finanzbehörde getroffene Festsetzung 
zugrunde zu llgen ist. Der von den Finanz­
behörden für Zwecke der Grundsteuer ermittelte 
Grundsteuermeßbetrag ist aber im Falle von 
Zupachtungen oder Verpachtungen nicht ein "für 
die gesamte bewirtschaftete Fläche" ermittelter 
Meßbetrag. Der für die Ermittlung des Steuer­
meßbetrages maßgebliche Einheitswert des Betrie­
bes wird nämlich weder durch die Verpachtung 
noch durch die Zupachtung von Grundstücken 

'berührt, weil diese bei der Bewertung dem Eigen­
tümer zugerechnet werden. Der Verwaltungs-
gerichtshof hat aus diesen Gründen in seinem 
Tätigkeitsbericht über das Jahr 1968 darauf hin­
gewiesen, daß die Vollziehbarkeit der Bestim­
mung des ersten Satzes des § 2 Abs. 2 LZVG. in 
Frage gestellt sei, wenn Teile des auf eigene 
Rechnung und Gefahr geführten land(forst)wirt­
schaftlichen Betriebes verpachtet sind. Die grund­
sätzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts­
hofes, daß in allen Fällen einzig und allein der 
von der Finanzbehörde ermittelte Grundsteuer­
meßbetrag maßgebend ist, steht im Einklang mit 
einer anderen Entscheidung des Verwaltungs­
gerichtshofes, wonach auch bei Miteigentümern 
vom Meßbetrag für die gesamte bewirtschaftete' 
Fläche auszugehen ist und nicht von einem dem 
Miteigentum entsprechenden Teil des Meßbetra­
ges. Die Rechtsprechung, die sich auf diese Ent­
scheidung des Verwaltungsgerichtshofes stützt, 
hat bei den betroffenen Versicherten vielfach 
Unzufriedenheit ausgelöst. Im Bereich der Pen­
sionsversicherung der Bauern sollen die aufge­
zeigten Schwierigkeiten, die sim bei der Durch­
führung des § 2 Abs. 2 LZVG. ergaben, vermie­
den werden. Deshalb wurde im vorliegenden 
Entw~rf der "für die gesamte bewirtschaftete 
Fläche" ermittelte Grundsteuermeßbetrag von 
20 S als Kriterium für das Bestehen der Ver­
sicherungspflicht durch den entsprechenden Ein­
heitswert des Betriebes ersetzt und im letzten 
Satz des Abs. 2 des § 2 auf die Regelung des 
§ 12 Abs. 5 des Entwurfes verwiesen. Im § 12 
Abs. 5 sind für bestimmte Fälle; insbesondere für 
die Fälle der Zu- oder Verpachtung, der Pachtung 
eines ganzen Betriebes und der Führung eines 
Betriebes auf gemeinsame Rechnung und Gefahr 
durch Miteigentümer, Anderungen des Einheits­
wertes vorgesehen, die vom Versicherungsträger 
bzw. von den im Rechtsmittelverfahren zustän­
digen Verwaltungsbehörden auch bei Anwendung 
des § 2 Abs. 2 vorzunehmen sein werden. Die 
im § 12 Abs. 5 vorgesehene Regelung hat die 
ähnlichen Bestimmungen des § 17 Abs. 2 und 3 
des B-KVG. zum Vorbild. Das Abgehen vom 
Grundsteuermeßbetrag als Grundlage für die 
Beurteilung der Versicherungspflicht findet auch 
darin eine Begründung, daß für die Beitragspflicht 

nach dem B-KVG. der Einheitswert maßgebend 
ist und auch die im § 12 Abs. 3 lit. a des vor­
liegenden Entwurfes vorgesehenen Versicherungs­
klassen auf dem Einheitswert beruhen sollen. 
Schließlich darf in diesem Zusammenhang nicht 
übersehen werden, daß der Grundsteuermeß­
betrag ein Begriff des Grundsteuergesetzes ist, 
während der Begriff "Einheitswert" aus dem 
Bewertungsgesetz stammt. Die Verwendung des 
Begriffes "Einheitswert" sowohl als Grundlage 
für die Beurteilung der Versicherungspflicht als 
auch als Grundlage für die Einstufung in eine 
Versicherungsklasse hat somit auch den V.orteil, 
daß die Durchführung der betreffenden Bestim­
mungen des vorliegenden Entwurfes von allfälli~ 
gen künftigen Anderungen des Grundsteuer­
gesetzes ni mt beeinträchtigt wird. 

Gemäß Abs. 1 Z. 1 sind für den Begriff des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes die Bestim­
mungen des Landarbeitsgesetzes vom 2. Juni 
1948, BGBL Nr. 140, maßgebend. Die Begriffs­
bestimmung des Landarbeitsgesetzes ist aber mit 
der entsprechenden Begriffsbestimmung des 
Bewertungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 148, nicht 
identisch. Wenngleich in der Regel übereinstim­
mung herrschen wird, können sich doch Fälle 
ergeben, in denen zwar nach dem Landarbeits­
gesetz und damit nach dem Entwurf des Bauern­
Pensionsversicherungsgesetzes ein land(forst)­
wirtschaftlicher Betrieb vorliegt, nicht jedoch 
nach dem Bewertungsgesetz. Es darf dabei nicht 
übersehen werden, daß nach den Bestimmungen 
des Bewertungsgesetzes Einheitswerte nicht nur 
für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen, 
sondern unter anderem auch für das Grund­
vermögen und für das Betriebsvermögen festzu­
stellen sind, die nach völlig anderen Bewertungs­
methoden ermittelt werden. Für die Beurteilung 
der Versicherungspflicht nach dem vorliegenden 
Entwurf sind aber nur die gemäß §§ 29 bis 50 
des Bewertungsgesetzes festgestellten Einheits­
werte des land- und forstwirtschaftlichen Ver­
mögens heranzuziehen. Das ergibt sich schon aus 
dem ersten Satz des § 2 Abs. 2 des Entwurfes, in 
dem vom "Einheitswert des land(forst)wirt­
smaftlichen Betriebes" die Rede ist und wird 
außerdem durm den zweiten Satz dieser Ge­
setz es bestimmung außer Zweifel gestellt. 
. Im Sinne des Abs. 2 soll in erster Linie unter­
sucht werden, ob der Einheitswert des Betriebes 
12.000 S übersteigt. Nur wenn der Einheitswert 
des Betriebes 12.000 S nimt übersteigt oder 
wenn von den Finanzbehörden für den betreffen­
den land(forst)wirtschaftlimen Betrieb ein Ein­
heitswert des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens gemäß §§ 29 bis 50 des Bewertungs­
gesetzes nicht festgestellt wird, was im Hinblick 
auf die dargelegte Verschiedenheit der Begriffs­
bestimmung des land(forst)wirtschaftlimen Be­
triebes möglim ist, wird zu prüfen sein, ob der 
Lebensunterhalt überwiegend aus dem Ertrag des 
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Betriebes bestritten wird. Da auch landwirt­
schaftliche Betriebe, für die eine bewirtschaftete 
Fläche nicht erforderlich ist, als landwirtschaft­
liche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes 
einen Einheitswert des land- und forstwirtschaft­
lichen Vermögens aufweisen können, ist bei 
solchen Betrieben ebenfalls in erster Linie der 
Einheitswert maßgebend. 

Die Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Z. 2 
hat ein Naheverhältnis zu einer im § 2 Abs. 1 
Z. 1 genannten Person (Betriebsführer) zur Vor­
aussetzung. Dementsprechend schuldet auch der 
Betriebsführer die Beiträge für die gemäß § 2 
'Abs. 1 Z. 2 pflichtversicherten Angehörigen, 
wobei sich die Höhe der Beiträge, die für die 
Angehörigen zu leisten sind, gemäß § 12 Abs. 2 
nach der Versicherungsklasse richtet, in die der 
Betriebsführer eingereiht wurde. Es besteht daher 
die Notwendigkeit, für den Fall des Todes des 
Betriebsführers eine Regelung hinsichtlich der 
Versicherungs- und Beitragspflicht der gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 2 pflichtversicherten Angehörigen zu 
treffen. Diese Regelung enthält der Abs. 4 des 
§ 2. Es, ist vorgesehen, daß die gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 pflichtversicherten Angehörigen für die 
Dauer des Verlassenschaftsverfahrens weiterhin 
als nach dieser Bestimmung pflichtversichert 
gelten. Auch jene Angehörigen (Abs. 1 Z. 2), bei 
denen erst während des Verlassenschaftsverfah­
rens die Voraussetzungen für die Pflichtversiche­
rung eintreten (insbesondere die Vollendung des 
18. Lebensjahres oder die Aufnahme der Beschäf­
tigung im Betrieb nach Ableistung des Präsenz­
dienstes) gelten nach den Bestimmungen des 
Abs. 4 als pflichtversichert .. Für die nach dieser 
Bestimmung als pflichtversichert geltenden Per­
sonen werden zumindest für die Dauer des Ver­
lassenschaftsverfahrens die Beiträge zu entrichten 
sein, die für gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflicht­
versicherte in der Versicherungsklasse des ver­
storbenen Betriebsführers vorgesehen sind (§ 12 
Abs. 8). Beitragsschuldner ist gemäß § 14 Abs. 2 
des Entwurfes die Verlassenschaft. 

Während die Pflichtversicherung nach dem 
LZVG. frühestens mit dem Beginn des Kalender­
jahres beginnt, in dem der Versicherte das 
20. Lebensjahr vollendet, soll die Pflichtversiche­
rung nach dem Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz für Betriebsführer ab Vollendung des 15. 
und für Angehörige wie nach dem B-KVG. ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres bestehen. 

Zu § 3: 

Im Abs. 1Z. 1 des § 3 werden zunächst alle 
Personen ausgenommen, die auf Grund anderer 
bundesgesetzlicher Vorschriften in einer Pensions~ 
versicherung pflichtversichert sind. Es handelt 
sich dabei um Personen, die bereits der Pensions­
versicherung nach dem GSPVG., ASVG. oder 
dem Notarversicherungsgesetz unterliegen. Zweck 
dieser Bestimmung ist die Vermeidung des Ein-

trittes einer mehrfachen Pflichtversicherung und 
damit des Erwerbes sich deckender Versicherungs­
zeiten. 

Die in Z. 2 von der Pflichtversicherung aus­
genommenen Personen sind im allgemeinen so 
wie die in Z. 1 genannten Personen für die 
Versicherungsfälle des Alters, der Erwerbs­
unfähigkeit und des Todes bereits ausreichend 
geschützt, sodaß sie eines weiteren Schutzes in 
der Pensionsversicherung der Bauern nicht mehr 
bedürfen. Die Empfängerin einer Witwenpension 
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
die eine die Pflichtvers,icherung nach § 2 dieses 
Entwurfes begründende Erwerbstätigkeit oder 
Beschäftigung ausübt, ist von der Pflichtversiche­
rung in der Pensionsversicherung der Bauern 
nicht ausgenommen. Diese Regelung entspricht 
der des GSPVG. Auch die im Abs. 1 Z. 2 und 3 
enthaltenen Grenzbeträge von 550 S bzw. 750 S 
entsprechen den Beträgen, die in den analogen 
Bestimmungen des § 3 Abs. 6 und 7 GSPVG. 
angeführt sind. 

Die Ausnahmebestimmungen des Abs. 1 Z. 4 
und 5 entsprechen den Bestimmungen des § 3 
Z. 4 und 7 des B-KVG. Die Ausnahmebestim­
mung der Z. 6 des § 3 Abs. 1 entspricht der 
analogen Regelung im § 3 Z. 8 B-KVG. Die 
Ausnahmebestimmung des § 3 Abs. 2 ist inhalt­
lich gleichlautend mit der entsprechenden Aus­
nahmebestimmung des § 3 Abs. 2 GSPVG. Die 
von der Pflichtvers,icherung ausgenommene Ehe­
gattin verliert nicht den Versicherungsschutz, weil 
im Falle des Todes ihres Ehegatten dessen Ver­
sicherungszeiten in der Pensionsversicherung der 
Bauern auf sie übergehen (§ 71). 

Zu § 4: 
Ursprünglich war beabsichtigt, die Bestimmun­

gen über Beginn und Ende der Pflichtversiche­
rung den entsprechenden Bestimmungen des § 4 
GSPVG. nachzubilden. Im Begutachtungsverfah­
ren ist jedoch eine solche Regelung für den 
Bereich der Bauern-Pensionsversicherung von 
mehreren Stellen abgelehnt worden. Die Präsi­
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
österreichs und' der Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger haben die 
nunmehrige Fassung des § 4 vorgeschlagen. Mit. 
dieser Regelung soll erreicht werden, daß eine 
kurz dauernde sonstige Pflichtversicherung keine 
Unterbrechung der Pflichtversicherung nach dem 
B-PVG. bewirkt, da kurz dauernde anderweitige 
Pflichtversicherungen in der bäuerlichen Bevöl­
kerung nicht selten vorkommen und der Verlust 
jeweils eines ganzen Versicherungsmonates ver­
mieden werden sollte. 

Zu § 5: 

Die Regelung der Weiterversicherung wurde 
im wesentlichen der entsprechenden Regelung des 
§ 17 ASVG. in der Fassung der 23. Novelle nach­
gebildet. 
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Die Bestimmung des § 5 Abs. 8 hat den gleichen 
Wortlaut wie die Bestimmung des § 5 Ahs. 8 des 
GSPVG. Im GSPVG. hatte diese Bestimmung 
ursprünglich den Zweck, die Witwen vor sozial­
versicherungsrechtlichen Nachteilen zu schützen, 
die den Betrieb des verstorbenen Ehegatten 
zunächst wohl länger als drei Jahre fortgeführt 
und ,dadurch den Anspruch auf Witwenpension 
verwirkt haben, jedoch vor Ablauf des fünften 
Jahres des Witwenfortbetriebes aus irgend­
welchen Gründen gezwungen waren, den Betrieb 
aufzugeben und daher die nach der damaligen 
Rechtslage für die Weiterversicherung erforder­
liche Vorversicherungszeit von 60 Kalendermona­
ten innerhalb der letzten 120 Kalendermonate 
nicht erfüllen konnten. Seit dem Inkrafttreten 
der 5. Novelle zum GSPVG., BGBl. Nr. 141 
1962, ist diese Motivierung der Bestimmung des 
§ 5 Abs. 8 GSPVG. nicht mehr zutreffend, weil 
nunmehr als Voraus~etzung für die Versiche­
rungsberechtigung in der Weiterversicherung 
nicht mehr 60 Kalendermonate innerhalb der 
letzten 120 Kalendermonate, sondern nur sechs 
Monate in den letzten zwölf Monaten oder 
zwölf Monate in den letzten 36 Monaten vor 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung 
erforderlich sind. Die Bestimmung des § 5 Abs. 8 
hat dadurch ihre Bedeutung aber nicht zur Gänze 
verloren. Sie kann nämlich allenfalls einer Witwe 
ermöglichen, 120 Beitragsmonate zu erreichen 
und damit das Recht auf jederzeitige Geltend­
machung der Weiterversicherung zu erwerben. Da 
dasselbe für den Bereich der Bauern-Pensions­
versicherung gilt, wurde diese Bestimmung aus 
dem GSPVG. übernommen, obwohl der 
ursprünglich im Vordergrund gestandene Zweck 
der Bestimmung inzwischen verloren gegangen 
ist. 

Zu § 6: 
Die Einrichtung der Höherversicherung wurde 

wie im GSPVG. gestaltet. Wie dort ist im Lei­
stungsrecht des Entwurfes eine Höherversiche­
rungspension vorgesehen. 

Zu § 7: 
Die Regelung der Formalversicherung, die auch 

die anderen Sozialversicherungsgesetze kennen, 
wurde im wesentlichen aus dem GSPVG. über­
nommen. Die Einrichtung der Formalversiche­
rung soll vor allem für jene Fälle vorsorgen, in 
denen zunächst die Beiträge unbeanstandet ent­
gegengenommen werden und sich erst nachträg­
lich herausstellt, daß die Voraussetzungen für 
den Bestand der Pflichtversicherung nicht vor­
liegen. Mangels Bestehens der Möglichkeit einer 
Anerkennung dieser Zeiten als Formalversiche­
rung könnten die Betroffenen nicht in den Genuß 
einer Leis'tung gelangen. 

Zu den §§ 8 bis 10 und 146: 

wirtschaftlichen Z uschußren ten versicherungsan -
stalt übertragen, die mit dem Wirksamkeits­
beginn des Gesetzes in Pensionsversicherungs~ 
anstalt der Bauern umbenannt wird. Es handelt 
sich daher um ein und denselben Rechtsträger, 
der unter geänderter Bezeichnung seine Tätigkeit 
fortsetzt. Hinsichtlich der ihn betreffenden 
Rechte und Verbindlichkeiten tritt daher keine 
Änderung ein. Der Versicherungsträger wird so 
wie bisher dem Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger angehören. 

Zu § 11: 
Im Hinblick darauf, daß sich der Kreis der 

Versicherten nach dem Entwurf des Bauern­
Pensionsversicherungsgesetzes und nach dem 
Bauern -Krankenversicherungsgesetz zum Teil 
deckt und um den Versicherten die Erfüllung 
ihrer Verpflichtung gegenüber den Versicherungs­
trägern zu erleichtern, ist im vorliegenden Ent­
wurf eine weitgehende Mitwirkung der öster­
reichischen Bauernkrankenkasse bei der Durch­
führung der Pensionsversicherung der Bauern 
vorgesehen. Insbesondere soll die österreichische 
Bauernkrankenkasse nach § 14 des Entwurfes die 
Beiträge für die einzelnen Pflichtversicherten in 
der Pensionsversicherung der Bauern einziehen 
und gemäß § 111 die Verwaltungssachen behan­
deln, welche die Versicherungspflicht, den Beginn 
und das Ende der. Pflichtversicherung und die 
Beiträge für Pflichtversicherte in der Pensions­
versicherung der Bauern betreffen. Es erschien 
daher zweckmäßig, die Bestimmungen über die 
Meldungen und die Auskunftspflicht in der Kran­
kenversicherung und in der Pensionsversicherung 
der Bauern dadurch zu vereinheitlichen, daß auf 
die entsprechenden Bestimmungen des B-KVG. 
verwiesen wird. In den Angelegenheiten, in denen 
die österreichische Bauernkrankenkasse an der 
Durchführung der Pensionsversicherung der 
Bauern mitzuwirken hat, besteht die Melde- und 
Auskunftspflicht gegenüber der österreichischen 
Bauernkrankenkasse, während sie im übrigen 
gegenüber der Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern zu erfüllen ist. Insbesondere sind also 
Meldungen in der Pflichtversicherung bei der 
östeireichischen Bauernkrankenkasse zu erstat­
ten, während etwa Meldungen der Weiterver­
sicherten und der Leistungsempfänger an die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Bauern zu richten 
sind. 

Zu § 12: 

Die Beiträge, die in der Pensionsversicherung 
der Bauern für die einzelnen Pflichtversicherten 
zu entrichten sind, sollen nach 20 Versicherungs­
klassen abgestuft werden. Für die Einreihung in 
diese Versicherungsklassen wird der Einheitswert 
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
herangezogen. Es werden Einheitswertklassen 

Die Dur~hführung der Pensionsversicherung gebildet, deren Breite von anfänglich 5000 S Ein­
der Bauern wird der schon bestehenden Land-I heitswert . bis zu 60.000 S Einheitswert ansteigt. 
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Gegenüber der Klasseneinteilung nach dem Bau­
ern-Krankenversicherungs gesetz hat die Differen­
zierung in der Breite der einzelnen Klassen vor 
allem zwei Gründe: Es soll besonders in den 
untersten Versicherungsklassen beim Beitrag auf 
die. Belastbarkeit des Betriebes Rücksicht genom­
men werden, weil der Pensionsversicherungsbei­
trag wesentlich höher ist als der Krankenversiche­
rungsbeitrag. Auch vom Blickpunkt des Leistungs­
rechtes, das für den Versicherten eine lebens­
längliche Pension vorsieht, erscheint die verfei­
nerte Klasseneinteilung zweckmäßiger, weil damit 
vermieden wird, daß relativ große Gruppen von 
Versicherten gleich hohe Bemessungsgrundlagen 
haben. Entsprechend der Mindestbeitragsgrund­
lage und der Höchstbeitragsgrundlage des ASVG. 
bzw. des GSPVG. wird der Mindestbeitrag vom 
Inhaber eines Betriebes bis 35.000 S Einheitswert 
und der Höchstbeitrag vom Inhaber eines Betrie­
bes über 400.000 S Einheitswert eingehoben. 

Bei der Staffelung der Versicherungsklassen 
und der Beiträge wurde von jenen. Einheitswerten 
ausgegangen, die auf Grund des Bewertungs­
gesetzes 1955, BGBL Nr. 148, in der derzeit gel­
tenden Fassung, festgestellt worden sind. Im Falle 
einer zu erheblichen Änderungen der Einheits­
wertfeststellungen führenden Änderung des 
Bewertungsgesetzes müßte daher geprüft werden, 
ob nicht auch die Grenzbeträge der einzelnen 
Versicherungsklassen durch gesetzgeberische Maß­
nahmen geändert werden sollen. 

Die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten 
(Betriebsführer) sind je nach dem' Einheitswert 
ihrer Betriebe in die entsprechenden Versiche­
rungsklassen einzureihen. Die gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 Pflichtversicherten (Angehörige) sind in die 
Versicherungsklasse desjenigen einzureihen, in 
dessen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb sie 
beschäftigt sind. In jeder Versicherungsklasse ist 
jeweils für die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflicht­
versicherten (Betriebsführer) und für die gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten (Angehörige) 
ein bestimmter Monatsbeitrag vorgesehen. Die 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten haben 
sowohl- den in ihrer Versicherungsklasse für sie 
selbst vorgesehenen Beitrag zu leisten als auch 
die in dieser Versicherungsklasse vorgesehenen 
Beiträge für die in ihrem Betrieb beschäftigten 
Pflichtversicherten gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 (Ange­
hörige). Die Beiträge der gemäß § 2 Abs; 1 Z. 2 
Pflichtversicherten (Angehörige) sollen grunds ätz­
lichein Drittel der Beiträge betragen, die in der 
jeweiligen Versicherungsklasse für die gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten (Betriebsführer) 
vorgesehen sind, die Höhe des niedrigsten Bei­
trages für einen gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflicht­
versicherten aber nicht unterschreiten. Demnach 
ist für die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicher­
ten in den ersten zehn Versicherungsklassen der 
Mindestbeitrag zu leisten. Da an die Stelle der 
im Abs. 4 angeführten Beiträge ab 1. Jänner 

eines jeden Jahres die mit der jeweiligen Richt­
zahl vervielfachten Beiträge treten, werden die 
im Abs. 4 angeführten Beträge nur für das 
4. Quartal des Jahres 1970 gelten. 

Die im Abs. 5 vorgesehene Regelung nimmt 
auf jene Fälle Bedacht, in denen der von der 
zuständigen Finanzbehörde festgestellte Einheits­
wert für Zwecke der Einstufung in eine der 
Versicherungsklassen nach Abs. 4 ohne Modifika­
tion unbrauchbar wäre. Insbesondere nimmt die 
zuständige Finanzbehörde bei der Ermittlung des 
Einheitswertes eines land(forst)wirtschaftlichen 
Betriebes weder auf Zupachtungen noch auf Ver­
pachtungen Bedacht, weil diese bei der Bewertung 
dem Eigentümer zugerechnet werden. Für die 
Einstufung in die in Abs. 4 vorgesehenen Ver­
sicherungsklassen soll aber der Einheitswert der 
vom betreffenden Pflichtversicherten (Betriebs­
führer) tatsächlich auf seine Rechnung und Gefahr 
bewirtschafteten Fläche maßgebend sein. Es muß 
daher dem Versicherungsträger die Möglichkeit 
eingeräumt werden, den von der zuständigen 
Finanzbehörde festgestellten Einheitswert in 
bestimmten Fällen für Zwecke der Einstufung 
in Versicherungsklassen abzuändern. Eine ähn­
liche Regelung enthalten für die Fälle der Füh­
rung mehrerer Betriebe und der Zupachtung von 
Grundstücken und der Pachtung ganzer Betriebe 
die Bestimmungen des § 17 Abs. 2 und 3 des 
B-KVG. Anders als im Bauern-Krankenversiche­
rungsgesetz, in der derzeit geltenden Fassung, 
soll im vorliegenden Entwurf im Falle der Füh­
rung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
durch Miteigentümer auf gemeinsame Rechnung 
und Gefahr grundsätzlich eine Teilung des Ein­
heitswertes nach dem Verhältnis der Eigentums­
anteile erfolgen. Eine Teilung des Einheitswertes 
soll lediglich dann nicht stattfinden, wenn Ehe­
gatten ein und denselben Betrieb auf gemein­
same Rechnung und Gefahr führen, weil in 
diesem Fall die Ehegattin gemäß § 3 Abs. 2 von 
der Pflichtversicherung ausgenommen ist. Die 
Regelung des § 17 Abs. 4 B-KVG., wonach bei 
Führung ein und desselben Betriebes mit Kin­
dern, Enkeln, Wahl-, Stief- oder Schwiegerkin­
dern oder Geschwistern auf gemeinsame Rech­
nung und Gefahr jeder dieser Pflichtversicherten 
einen Beitrag im halben Ausmaß des auf den ge­
samten Betrieb entfallenden Beitrages eines 
Pflichtversicherten zu leisten hat, ist für Zwecke 
der Pensionsversicherung nicht geeignet, da der 
Beitrag und damit die künftige Leistung den tat­
sächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen des be­
treffenden Pflichtversicherten entsprechen soll. 
überdies muß wohl darauf Rücksicht genommen 
werden, daß in den sogenannten Bodenteilungs­
gebieten, vor allem im Burgenland, durch Natu­
ralteilung land(forst)wirtschaftlicher Betriebe im 
Zuge der Erbfolge häufig Zwergbetriebe entstan­
den sind, die einen geringen Einheitswert auf­
weisen und jeweils auf Rechnung und Gefahr 
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einer Einzelperson geführt werden, während nach 
Zivilteilung land(forst)wirtschaftlicher Betriebe 
die wirtschaftliche Einheit des nunmehr von Mit­
eigentümern auf gemeillsame Rechnung und 
Gefahr geführten Betriebes erhalten bleibt. Wenn 
man nun ohne Rücksicht darauf, ob ein Betrieb 
im Alleineigentum auf eigene Rechnung und 
Gefahr oder im Miteigenturn auf gemeinsame 
Rechnung und Gefahr geführt wird, bei Ein­
reihung in die Versicherungsklassen nach Abs. 4 
jeweils vom Einheitswert des Betriebes ausginge, 
so hätte der Miteigentümer einen wesentlich 
höheren Beitrag zu leisten und demnach auch 
eine höhere Leistung zu erwarten, als der Allein­
eigentümer einer bewirtschafteten Fläche, deren 
Größe dem Eigentumsanteil des Miteigentümers 
entspricht. Schließlich ist hinsichtlich der Bestim­
mungen des § 12 Abs. 5 auch auf die Erläuternden 
Bemerkungen zu § 2 zu verweisen. 

Wenn für einen land(forst)wirtschaftlichen Be­
trieb von der Finanzbehörde kein Einheitswert 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
festgestellt wird, weil der Betrieb nach dem 
Bewertungs.gesetz nicht als land(forst)wirtschaft­
licher Betrieb angesehen wird, so kann eine Ein­
reihung des Betriebsführers (§ 2 Abs. 1 Z. 1) 
und seiner Angehörigen (§ 2 Abs. 1 Z. 2) in 
die Versicherungsklassen nicht nach Abs. 3 lit. a 
erfolgen, da hiefür die Kenntnis des Einheits­
wertes des Betriebes Voraussetzung ist. Für diese 
Fälle, die gewiß nicht zahlreich sein werden, 
mußte vorsorglich eine eigene Regelung getroffen 
werden. Diese Regelung ist in lit. b des Abs. 3 
und im Abs. 6 enthalten. 

Die Sonderregelung des Abs. 8 für die während 
der Dauer des Verlassenschaftsverfahrens als 
Pflichtversicherte geltenden Personen berücksich­
tigt entsprechend der Bestimmung des § 2 Abs. 4 
sowohl den Fall, daß AngehÖrige im Zeitpunkt 
des Todes des Betriebsführers bereits gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 2 pflichtversichert waren, als auch im 
Wege einer Fiktion den Fall, daß sie erst während 
der . Dauer des Verlassenschaftsverfahrens die 
Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung 
nach § 2 Abs. 1 Z. 2 erfüllen würden. 

Zu § 13: 

Den Bestimmungen des § 13 liegt die Erwä­
gung zugrunde, daß in der Land- und Forst­
wirtschaft Naturkatastrophen und ähnliche außer­
gewöhnliche Zufälle zu einer wesentlichen Redu­
zierung der Einkünfte führen können, ohne daß 
solche Einkommensminderungen in einer dem 
Schaden angemessenen und dem schädigenden 
Ereignis unmittelbar folgenden 1\nderung des 
Einheitswertes zum Ausdruck kommen. Es mußte 
daher für solche außergewöhnlichen Fälle die 
Möglichkeit einer Einreihung in eine niedrigere 
Versicherungsklasse vorgesehen werden. 

Die Einreihung in eine niedrigere Versiche­
rungsklasse und' die damit verbundene Herab-

setzung des Beitrages ist zunächst an die Voraus­
setzung geknüpft, daß sich durch das in Betracht 
kommende schädigende Ereignis die Einkünfte 
des gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten 
(Betriebsführer) vermindert haben. Wird etwa 
der Schaden zur Gänze von einer Versicherung 
getragen, so wird diese Voraussetzung nicht 
erfüllt sein. Auf allfällige Einkommensminderun­
gen der gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten 
(Angehörige) war nicht Bedacht zu nehmen, da 
nur die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten 
die Gefahr der Führung eines land(forst)wirt­
schaftlichen Betriebes. trifft und die pflichtver­
sicherten Angehörigen gemäß § 12 Abs. 2 für 
Zwecke der Bemessung der Beiträge in die Ver­
sicherungsklasse eingereiht werden, in dessen 
hnd(forst)wirtschaftlichem Betrieb sie beschäftigt 
sind, sodaß sich bei der Einreihung des Betriebs­
führers in eine niedrigere Versicherungsklasse 
auch der Beitrag für dessen pflichtversicherte 
Angehörige ermäßigt. überdies ist in diesem 
Zusammenhang zu beachten, daß gemäß .§ 14 
Abs. 2 auch die Beiträge für die gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten (Angehörige) von 
dem gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten 
(Betriebsführer) geschuldet werden. 

Eine weitere Voraussetzung für die Herab­
setzung des Beitrages ist, daß nur solche schädi­
genden Ereignisse als Ursache für eine Minderung 
der Einkünfte in Betracht zu ziehen sind, die 
"außerordentliche Zufälle" darstellen. Der Aus­
druck "außerordentliche Zufälle" ist dem § 1104 
ABGB., in dem die Fälle und Bedingungen einer 
Erlassung des Zinses geregelt werden, entnom­
men. Die Aufzählung der außerprdentlichen Zu­
fälle im Abs. 1 des § 13 ist keine erschöpfende; 
es können daher auch andere ähnliche Ereignisse 
Anlaß für eine Herabsetzung des Beitrages sein. 
Immer aber müssen es "außerordentliche Zufälle", 
das heißt solche sein, welche im normalen Lauf 
der Dinge nicht vorzukommen pflegen. Miß­
wuchs auf einem Ufergrundstück, das zu gewissen 
Zeiten des Jahres regelmäßig unter Wasser 
gesetzt wird, kann etwa nicht als außerordent­
licher Zufall angesehen werden (Klang, Kommen­
tar zum ABGB., § 1104). 

Schließlich ist Voraussetzung für die Herab­
setzung des Beitrages im Einzelfall, daß der 
betreffende .Antrag den von der österreichischen 
Bauernkrankenkasse im Einvernehmen mit der 
Pensionsversicherungsanstalt der Bauern beschlos­
senen allgemeinen Richtlinien entspricht. Den 
Richtlinien bleibt es überlassen, das Verfahren zu 
regeln, allenfalls eine Antragsfrist vorzusehen, 
nähere Bestimmungen über die Berücksichtigung 
der im Abs. 2 erster Satz angeführten Umstände 
und Zuwendungen zu schaffen, das zeitliche 
Ausmaß der Einreihung in eine niedrigere Ver., 
sicherungsklasse näher zu regeln und dergleichen 
mehr. Die Einreihung darf nur in eine Versiche­
rungsklasse erfolgen, die nicht niedriger ist, als 
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die Versicherungsklasse, die nach einer Minde­
rung des Einheitswertes des betreffenden Betrie­
bes'um 30 v. H. für den Antragsteller auf Grund 
der Bestimmungen des § 12 in Betracht käme. 
Das zeitliche Ausmaß der Einreihung in eine 
niedrigere Versicherungsklasse ist auf längstens 
ein Jahr beschränkt. Da die Einreihung in eine 
niedrigere Versicherungsklasse einen Antrag des 
Versicherten voraussetzt, wäre eine von Amts 
wegen vorgenommene Einreihung in eine nie­
drigere Versicherungsklasse unzulässig. 

Nicht jede durch einen außerordentlichen 
Zufall im Sinne des Abs. 1 verursachte Minderung 
der Einkünfte soll zu einer Herabsetzung des 
Beitrages führen. Wenn es etwa dem Geschädig­
ten auf Grund seiner Familien-, Einkommens­
und Vermögensverhältnisse zumutbar ist, die 
Einkommensminderung zu tragen und dennoch 
den vollen Beitrag zur Pensionsversicherung der 
Bauern zu leisten, so wird trotz Erfüllung der 
Voraussetzungen des Abs. 1 die Herabsetzung 
des Beitrages im Hinblick auf die Bestimmung 
des Abs. 2 zu verweigern sein. Wenn die ~urch 
ein Ereignis im Sinne des Abs. 1 verursachte 
Minderung der Einkünfte durch Zuwendungen 
nach dem Katastrophenfondsgesetz ganz oder 
teilweise als abgegolten angesehen werden kann, 
wird dies gleichfalls entsprechend zu berücksich­
tigen sein. Schließlich ist zu beachten, daß im 
§ 21 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes eine Neufest­
stellung des Einheitswertes vorgesehen ist, wenn 
der gemäß § 25 des Bewertungsgesetzes abgerun­
dete Wert, der sich für den Beginn eines Kalen­
derjahres ergibt, bei den wirtschaftlichen Ein­
heiten und Untereinheiten des Grundbesitzes ent­
weder um mehr als ein Zehntel, mindestens aber 
um 2000 S oder um mehr als 100.000 S von 
dem Einheitswert des letzten Feststellungszeit­
punktes abweicht (Wertfortschreibung). Nach 
Abs. 4 des § 21 des Bewertungsgesetzes sind allen 
Fortschreibungen und somit auch der Wertfort­
schreibung die Verhältnisse bei Beginn des Kalen­
derjahres zugrunde zu legen, das auf die Ande­
rung folgt (Fortschreibungszeitpunkt), Die von 
der zuständigen Finanzbehörde vorgenommene 
Wertfortschreibung ist, wenn sie aus· einer im 
Abs. 1 des § 13 des vorliegenden Entwurfes ange­
führten Ursache erfolgt, nach Abs. 2 entsprechend 
zu berücksichtigen. Das heißt insbesondere, daß 
eine Schädigung nach Abs. 1, die bereits durch 
eine Neufeststellung des Einheitswertes zur Ein­
reihung in eine ~iedrigere Versicherungsklasse 
gemäß § 12 führt, nur für die Zeit vor dem 
Wirksamwerden der Neufeststellung des Ein­
heitswertes eine Herabsetzung des Beitrages 
gemäß § 13 bewirken soll. Eine zweimalige 
Berücksichtigung derselben Schädigung,' einmal 
durch eine auf Grund der Neufeststellung des 
Einheitswertes gemäß § 12 vorgenommene Ein­
reihung. in eine niedrigere Versicherungsklasse 
und ein zweites Mal durch eine Herabsetzung 

des Beitrages gemäß § 13 soll grundsätzlich nicht 
möglich sein. 

Die Einreihung in die niedrigere Versicherurtgs­
klasse soll mit dem Beginn des der Antragstellung 
folgenden Vors.chreibezeitraumes wirksam 
werden. 

Bei Beantragung der Einreihung in eine niedri­
gere Versicherungsklasse wird der Antragsteller 
zu bedenken haben, daß sich eine solche Herab­
setzung auf die Höhe der Bemessungsgrundlage 
und damit auf die Höhe der Leistungen aus­
wirken kann. 

Zu § 14: 

Im § 14 Abs. 1 wird zunächst bestimmt, daß 
die Beiträge der gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflicht­
versicherten und die .Beiträge für die gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten von der öster­
reichischen Bauernkrankenkasse einzuziehen sind. 
Daraus ergibt sich, daß die Beiträge zur Weiter­
versicherung und zur Höherversicherung an die 
Pensionsvhsicherungsanstalt der Bauern zu ent­
richten sein werden. 

Vorschreibezeitraum und Fälligkeit der Bei­
träge für die Pflichtversicherten entsprechen der 
analogen Regelung des B-KVG. Im Hinblick 
darauf, daß die österreich ische Bauernkranken­
kasse die Beiträge für die einzelnen Pflichtver­
sicherten in der Pensionsversicherung der Bau­
ern einzuheben hat, erscheint es schon aus Grün­
den der Verwaltungsvereinfachung zweckmäßig, 
die Vorschriften über das Beitragswesen in der 
Bauernkrankenversicherung und in der Pensions- . 
versicherung der Bauern einheitlich zu gestalten. 
Es war daher naheliegend, weitgehend auf die 
diesbezüglichen Vorschriften des B-KVG. zu ver­
weisen. Dadurch wird auch die Wiederholung 
gleichlautender Vorschriften in verschiedenen 
Gesetzen vermieden. 

Da die Beiträge für die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 
Pflichtversicherten (Angehörige) der gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherte (Betriebsführer) 
schuldet, in dessen Betrieb die gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 Pflichtversicherten beschäftigt sind, mußte 
für den Fall des Todes des Betriebsführers für 
die Dauer des Verlassenschaftsverfahrens die Ver­
lassenschaft als Schuldner der Beiträge für die 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Pflichtversicherten 
bestimmt werden (siehe auch die Erläuternden 
Bemerkungen zu § 2 Abs. 4). 

Zu den §§ 15 und 16: 
Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1, für 

deren Betrieb von den Finanzbehörden kein Ein­
heitswert festgestellt wird, sind gemäß § 12 
Abs. 3 lit. b auf Grund ihrer Einkünfte in Ver­
sicherungsklassen einzureihen. Nur von diesen 
Pflichtversicherten wird zur Ermittlung ihrer 
Einkünfte die Vorlage des Einkommensteuer­
bescheides zu verlangen sein. Für die in Betracht 
kommenden Pflichtversicherten . wird eine dem 
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§ 20 GSPVG. entsprechende Bestimmung als § 15 
in den vorliegenden Entwurf aufgenommen. 

Die Bestimmungen des § 16 entsprechen im 
wesentlichen den analogen Bestimmungen des 
§ 18 Abs. 2 und 3 GSPVG. In erster Linie wird 
es sich bei den im Abs. 1 des § 16 angeführten 
"sonstigen Bescheiden der Finanzbehörde" um 
Einheitswertbescheide handeln. Zur Vorlage des 
Einheitswertbescheides ist der Pflichtversicherte 
gemäß § 11 des Entwurfes im Zusammenhang mit 
§ 14 des B-KVG. verpflichtet. 

Zu den §§ 17 und 18: 
Der Weiterversicherte verbleibt grundsätzlich 

in der Versicherungsklasse, in der er vor dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung zuletzt 
eingereiht war. Als Beitrag hat er das Doppelte 
des Beitrages zu entrichten, der in seiner Ver­
sicherungsklasse für ihn jeweils in Betracht 
kommt, wofür auch die Erwägung maßgebend 
ist, daß die Weiterversicherten keine Abgabe 
nach dem Bundesgesetz vom 14. Juli 1960, BGBL 
Nr. 166, zu entrichten haben. 

Abgesehen davon, daß auf die Besonderheit 
der in diesem Entwurf vorgesehenen Versiche­
rungsklassen Bedacht zu nehmen war, folgt die 
Regelung über die Beiträge in der Weiterver­
sicherung der analogen Regelung im § 26 GSPVG. 

Da sich die Bestimmungen des § 14 des Ent­
wurfes nur auf Beiträge zur Pflichtversicherung 
beziehen, wird im Abs. 5 des § 17 auf die Bestim­
mungen des B-KVG. verwiesen, die auf Beiträge 
zur Weiterversicherung entsprechend anzuwen­
den sind. Insbesondere wird damit die Fälligkeit 
und Rückforderung von Beiträgen zur Weitei"­
versicherung geregelt. 

Die Bestimmungen des § 18 über die Beiträge 
zur Höherversicherung folgen im wesentlichen 
de;:t Bestimmungen des § 26 Abs. 4 GSPVG. 
Insbesondere sind die Beiträge von 30 S, bzw. 
7200 S, diesen Bestimmungen entnommen (siehe 
auch die Erläuternden Bemerkungen zu § 14). 

Zu § 19: 
Die Mittel für die Pensionsversicherung der 

Bauern werden durch Beiträge der Versicherten 
und durch einen Beitrag des Bundes aufgebracht, 
wobei einen Teil der Bundesmittel das Aufkom­
men an den nach dem Bundesgesetz vom 14. Juli 
1960, BGBl. Nr. 166, in der geltenden Fassung 
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ent­
richteten Abgaben bildet. 

Grundsätzlich ist vorgesehen, daß der Bund 
einen Beitrag in der Höhe des Betrages leistet, 
um den 101'5 v. H. des für das einzelne 
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes - aus­
genommen die Aufwendungen für die Ausgleichs­
zulagen - die Einnahmen - ausgenommen den 
Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichs­
zulagen - übersteigen. Dabei soll aber das Auf­
kommen an Abgaben auf Grund des Bundes­
gesetzes vom 14. Juli 1960, BGBL Nr. 166, das 

der Bund der Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern zu überweisen hat, berücksichtigt werden. 

Näheres über den Bundesbeitrag ist den ange­
schlossenen Finanziellen Erläuterungen zu ent­
nehmen. 

Zu den §§ 20 bis 23: 
Die Bestimmungen über die Verwendung der 

Mittel, den Unterstützungsfonds und die Befrei­
ung von Abgaben entsprechen den einschlägigen 
Bestimmungen der §§ 81, 84, 109 und 110 des 
ASVG. und der §§ 28 und 30 bis 32 des GSPVG. 

Zu den §§ 24 bis 28: 
Die mit dem Pensionsanpassungsgesetz, BGBl. 

Nr. 96/1965, in der Pensionsversicherung nach 
dem ASVG. und dem GSPVG. eingeführte lau­
fende Anpassung an die Entwicklung der Löhne 
und Gehälter der im aktiven Erwerbsleben Ste­
henden erstreckte sich nicht auf die landwirt­
schaftliche Zuschußrentenversicherung. Anläßlich 
der Beschlußfassung über das Pensionsanpassungs­
gesetz hat der Nationalrat am 28. April 1965 
zwar eine Entschließung gefaßt, wonach auch die 
landwirtschaftlichen Zu schuß renten in angemesse­
nen Abständen erhöht werden sollten; es ist 
aber in der Folge dazu nicht gekommen. Das 
Versäumte soll nunmehr nachgeholt und die Auf­
wertung der Renten in zwei Etappen zum 1. Jän­
ner 1970 und zum 1. Juli 1970 in der 14. Novelle 
zum LZVG. vorgenommen werden. Da die Insti­
tution der Pensionsanpassung einen integrieren­
den Bestandteil der österreichischen Pensionsver­
sicherung darstellt, ergibt sich, daß im Zuge der 
Umwandlung der landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherung in eine vollwertige Pensions­
versicherung die Pensionsanpassung auch auf 
diese neue Pensionsversicherung ausgedehnt 
werden muß. Hiebei lag es nahe, den 
gleichen Weg zu wählen, der bereits in 
der Pensionsversicherung nach dem GSPVG. 
eingeschlagen wurde. Demnach sollen die 
nach den Bestimmungen des Abschnittes VI a 
des Ersten Teiles des ASVG. (Renten- und Pen­
sionsanpassung) für jedes Kalenderjahr ermittel- ' 
ten Größen, und zwar Richtzahl, Anpassungs­
faktor und Aufwertungsfaktoren, auch für die 
Pensionsanpassung nach dem B-PVG. gelten. 
Damit wird garantiert, daß sich die Pensionen 
und die in Betracht kommenden festen Beträge 
nach dem B-PVG. in der gleichen Weise weiter­
entwickeln werden, wie die entsprechenden Lei­
stungen nach dem ASVG. uI}d dem GSPVG. Die 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu erlassende Kundmachung über die Ermittlung 
der Richtzahl wird ab 1971 daher auch für das 
B-PVG. gelten. Der Anpassungsfaktor, der durch 
Verordnung mit Zustimmung der Bundesregie­
rung und des Hauptausschusses des National­
rates zu erlassen ist, wird vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung durch Verordnung sodann 
nicht nur wie bisher für das GSPVG., sondern 
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auch für das B-PVG. für verbindlich zu erklären dende Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) ausübt, 
sein. Schließlich wird die alljährlich zu erlassende und zwaröhne Rücksicht auf die Größe des 
Verordnung über die Feststellung der veränder- bewirtschafteten Betriebes (§ 35), während nach 
lichen Werte und festen Beträge diese Feststel- dem LZVG. bei der Bewirtschaftung von Klein­
lungen auch für den Bereich des B-PVG. zu betrieben nur ein teilweises Ruhen mit 10 v. H. 
treffen haben. Zur Vermeidung von Zweifeln der Rente eintritt (§ 41 LZVG.). Diese Rege­
wird darauf hingewiesen, daß die im Entwurf lung des LZVG. hatte ihren Grund in der ver­
an verschiedenen Stellen genannten festen Be- hältnismäßig geringen Höhe der Zuschußrente. 
träge, die der Anpassung unterworfen sind, ab Da die Leistungen aus der Bauern-Pensionsver-
1. Jänner 1971 nicht mit dem im Gesetz genann- sicherung hingegen vollwertige Pensionsversiche­
ten Wert, sondern bereits mit der Vervielfachung rungsleistungen sein werden, scheint diese An­
mit Richtzahl bzw. Anpassungsfaktor in Gel- gleichung an die Rechtslage nach dem GSPVG. 
tung stehen werden. Diese Werte werden in der vertretbar. 
voraussichtlich in der Mitte des Jahres 1970 zu Die im § 34 Abs. 1 des Entwurfes mit 2162 S 
erwartenden Verordnung über die Feststellung bzw. 3844 S festgesetzten Grenzbeträge sowie 
der veränderlichen Werte und festen Beträge für der im § 34 Abs. 3 mit 601 S festgesetzte Betrag 
1971 bereits enthalten sein. 

Der Anpassung werden nicht nur die nach dem 
Dauerrecht festgestellten Pensionen, sondern auch 
die bis zum Wirksamkeitsbeginn des Gesetzes 
bereits angefallenen und noch anfallenden Zu­
schuß renten unterliegen, wobei der Anpassung 
das durch die 14. Novelle zum LZVG. im Laufe 
des Jahres 1970 erhöhte Ausmaß dieser Renten 
zugrunde gelegt wird. Die diesbezügliche Rege­
lung enthält § 151 Abs. 7. 

Zu den §§ 29 und 30: 

Die Bestimmungen über das Entstehen der 
Leistungsansprüche und den Anfall der Leistun­
gen werden mit fast unverändertem Wortlaut 
aus den §§ 33 und 34 des GSPVG. übernommen. 

Zu den §§ 31 und 32: 

Diese Bestimmungen entsprechen den einschlä­
gigen Regelungen in den § 87 und 88 ASVG. 
und den §§ 35 und 36 GSPVG. 

Zu den §§ 33 bis 37: 
Die Bestimmungen über das Ruhen von Pen­

sionsansprüchen werden im wesentlichen den 
gleichartigen Bestimmungeen der §§ 37, 42, 43, 
44 und 45 GSPVG. nachgebildet, wobei aber 
die in der 23. Novelle zum ASVG. vorgenom­
menen Knderungen der einschlägigen Bestimmun­
gen der §§ 89 Abs. 4 und 96 ASVG. Berück­
sichtigung fanden. 

Von der in der landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherung geltenden Ruhensregelung 
weicht die Regelung des Entwurfes insofern ab, 
als nach dem LZVG. der Rentenanspruch beim 
Zusammentreffen mit einer selbständigen Er­
werbstätigkeit, welche die Pflichtversicherung in 
einer Pensionsversicherung begründet, zur Gänze 
ruht, während nach dem Entwurf - in über­
einstimmung mit der entsprechenden Regelung 
des GSPVG. - in einem solchen Fall der Pen­
sionsanspruch höchstens im Ausmaß des Grund­
betrages ruht (§ 34). Hingegen ruht der Pensions­
anspruch nach dem Entwurf zur Gänze, wenn 
der Pensionsberechtigte eine die Pflichtversiche­
rung in der Bauern-Pensionsversicherung begrün-

entsprechen den Beträgen, die in der nach dem 
ASVG; und GSPVG. geregelten Pensionsversiche­
rung im Zuge der Anpassung der festen Beträge 
im Jahre 1970 in Geltung stehen werden (vgl. 
Art. II Z. 4 bis 6 bzw. Art. V Z. 2 bis 4 der 
Verordnung vom 3. Juli 1969, BGBl. Nr. 247). 
Diese Beträge sind ab 1. Jänner 1971 mit der 
Richtzahl zu vervielfachen und werden somit 
die gleiche Entwicklung nehmen wie die ent­
sprechenden Beträge im ASVG. und GSPVG. 

Zu den §§ 38 bis 51: 

Diese Bestimmungen entsprechen ihrem Inhalt 
und im wesentlichen auch ihrem Wortlaut nach 
den Bestimmungen der §§ 46 bis 57 GSPVG. 
und 97 bis 108 ASVG. Die durch die 23. Novelle 
zum ASVG. vorgenommenen Knderungen der 
Bestimmungen der §§ 105 a Abs. 3 und 107 
Abs. 1 ASVG. wurden bei der Fassung der §§ 48 
und 50 des Entwurfes entsprechend berücksich-
tigt. 

Die im § 48 Abs. 2 des Entwurfes mit 606 S 
bzw. 1212 S festgesetzten Mindest- bzw. Höchst­
beträge des Hilflosenzuschusses entsprechen den 
Beträgen, die in der nach dem ASVG. und 
GSPVG. geregelten Pensionsversicherung im 
Zuge der Anpassung der festen Beträge im Jahre 
1970 in Geltung stehen werden (vgl. Art. II 
Z. 7 und 8 sowie Art. V Z. 5 und 6 der Ver­
ordnung vom 3. Juli 1969, BGBl. Nr. 247). 
Diese Beträge sind ab 1. Jänner 1971 mit, dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen ·und werden 
somit die gleiche Entwicklung nehmen wie die 
entsprechenden Beträge im ASVG. und GSPVG. 

Zu den §§ 52 und 53: 

Die Bestimmungen über die Leistungen der 
Pensionsversicherung und den Eintritt des Ver­
sicherungsfalles bzw. Stichtages haben im wesent­
lichen den gleichen Wortlaut wie die entsprechen­
den Bestimmungen der §§ 58 und 59 des GSPVG. 
Die Bauern-Pensiorisversicherung weist somit den 
gleichen Leistungskatalog auf wie die übrigen 
Pensionsversicherungen. 
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Zu den §§ 54 bis 60: 

Die Bestimmungen über die Versimerungs­
zeiten, Beitragszeiten, Ersatzzeiten, unwirksame 
Beiträge, V crsimerungsmonat und Wartezeit ent­
sprechen im wesentlichen den einsmlägigen Be­
stimmungen der §§ 60 bis 65 des GSPVG. Her­
vorzuheben sind die Bestimmungen des § 55 
Abs. 1 Z. 2 und 4, wonach die Beitragszeiten 
nam dem LZVG. als Beitragszeiten des B-PVG. 
gelten. Im Hinblick auf die vierteljährlim im 
namhinein erfolgende Beitragsvorschreibung 
wurde die Bestimmung des § 58 über unwirksame 
Beiträge nicht wie die entspremende Bestimmung 
des § 63 GSPVG. in der geltenden Fassung auf 
den Kalendermonat, sondern auf den Vor­
smreibezeitraum abgestellt. 

Hinsimtlim der Zeiten, die die Rahmenfrist 
für die Wartezeit verlängern (§ 60 Abs. 5) wurde 
eine Anderung gegenüber der bisher geltenden 
entspremenden Regelung des § 63 Abs. 5 LZVG. 
insofern vorgenommen, . als die Zeiten nach der 
Übergabe oder Aufgabe des Betriebes bis zur 
Vollendung des 65., bei Frauen des 60. ,Lebens­
jahres' nur dann die Rahmenfrist verlängern, 
wenn sie nam der Vollendung des 55., bei Frauen 
des 50. Lebensjahres liegen (§ 60 Abs. 5' Z. 3 
des Entwurfes). Eine solche Besmränkung, die 
sim in ähnlimer Form aum im § 234 Abs. 1 
Z. 7 ASVG. findet, ersmeint im Hinblick darauf 
geremtfertigt, daß es sim in der Bauern-Pen­
sionsversimerung nunmehr um homwertige Lei­
stungen handelt. 

Die Bestimmungen des § 57 des Entwurfes 
regeln wie die Bestimmung~n des § 201 a GSPVG. 
und des § 506 a ASVG. die Erwerbung von 
Versimerungszeiten bei Gewährung von Haft­
entsmädigung. Der § 57 des Entwurfes wurde 
jedom nimt den Bestimmungen des § 201 a 
GSPVG. und des § 506 a ASVG. namgebildet, 
sondern neu gefaßt. Es besteht die Absicht, die 
neugefaßte Bestimmung über die Erwerbung von 
Versimerungszeiten bei Gewährung von Haft­
entsmädigung nom vor dem Inkrafttreten des 
§ 57 des Entwurfes (1. Jänner 1971) aum in das 
ASVG. und GSPVG. aufzunehmen. Die Neu­
fassung wurde im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Justiz ausgearbeitet. Nam 
§ 506 a ASVG. und § 201 a ,GSPVG. in der 
derzeit, geltenden Fassung gehen mit der Zuer­
kennung einer Haftentsmädigung die auf die 
damit entstandenen Versimerungszeiten entfal­
lenden Beiträge im Wege der Legalzession auf 
den Versimerungsträger über. Das Bundesmini­
sterium für Justiz ist daher derzeit gezwungen, 
mitunter den ganzen Betrag der Haftentsmädi­
gung den Versimerungsträgern zu überweisen; 
dadurm verbleibt dem Entsmädigungswerber oft 
nichts von der Haftentschädigung. Zur Vermei­
dung dieser Auswirkung wurde die Konstruk­
tion insofern geändert, als die bisherige Legal­
zession beseitigt wurde und der Anspruch auf 

Bezahlung der auf die Haftzeit entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge additiv zum Entsmä­
digungsanspruch hinzutritt. Dem Versicherungs­
träger wird hinsichtlim dieser Beiträge ein unmit­
telbarer Anspruch gegen den Bund eingeräumt. 

Die Neufassung war zum Teil auch im Hin­
blick auf die Bestimmungen des mit 1. Oktober 
1969 in Kraft getretenen Strafrechtlichen Ent­
smädigungsgesetzes, BGBL Nr. 270/1969, erfor­
derlich. Das Strafrechtlime Entsmädigungsgesetz 
tritt an die Stelle des Gesetzes vom 18. August 
1918, RGBL Nr. 318, über die Entschädigung 
für Untersuchungshaft und des Bundesgesetzes 
vom 2. August 1932, BGBL Nr. 242, über die 
Entschädigung ungerechtfertigt verurteilter Per­
sonen. Nach § 12 Abs. 2 StEG. werden das Gesetz 
RGBL Nr. 318/1918 und das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 242/1934 auch noch nach diesem Zeitpunkt 
- aber praktisch nur während einer verhältnis­
mäßig kurzen Übergangszeit - anwendbar sein. 
Da § 57 B-PVG. sich sowohl auf Anhaltungs­
zeiten vor dem 1. Oktober 1969 als auch auf 
solche nach diesem Zeitpunkt beziehen soll, war 
diese Ges,etzesstelle so zu formulieren, daß sie 
einen Zuspruch des Entschädigungsanspruches 
sowohl nam den Gesetzen vom 18. August 1918 
und vom 2. August 1932 als auch nam dem 
Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz deckt. Einer 
Anregung des Bundesministeriums für Justiz 
folgend, wurde der Ausdruck "Entschädigungs­
anspruch für strafrechtliche Anhaltung oder Ver­
urteilung" gewählt. Wenn auch diese Formu­
lierung weitgehend mit dem Gesetzestitel des 
Strafrechtlichen Entschädigungsgesetzes überein­
stimmt, so ist damit doch nicht nur an die An­
wendung dieses Gesetzes gedacht. Mit dem Aus­
druck "Entschädigungsanspruch für strafrechtliche 
Anhaltung oder Verurteilung" soll vielmehr ein 
Zuspruch des Entschädigungsanspruches sowohl 
nach dem Strafremtlichen Entsmädigungsgesetz, 
BGBL Nr. 270H969, als auch nach dem Gesetz 
vom 18. August 1918, RGBl. Nr. 318, und dem 
Bundesgesetz vom 2. August 1932, RGBL 
Nr. 242, gedeckt werden. 

Zu den §§ 61 bis 65: 

Wie schon eingangs der Erläuternden Bemer­
kungen ausgeführt wurde, weicht der Entwurf, 
was die Bildung der Bemessungsgrundlage 
anlangt, vom ASVG. und GSPVG. ab. Entspre­
chend dem Versicherungsprinzip werden auch 
nam dem Entwurf die Beiträge des Versicherten 
und die Höhe der ihm gebührenden Pension 
aufeinander abgestimmt, um den allen Pensions­
versicherungssystemen innewohnenden Grundsatz 
zu verwirklimen, daß die Leistung den Pensio­
nisten in die Lage versetzen soll, seinen während 
der Aktivität erreichten Lebensstandard beizu­
behalten. 

Für die Bildung der Bemessungsgrundlage ist 
der Lebensstandard des Versicherten in der Be-
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messungszeit maßgebend. Die Bestimmungen 
über die Ermittlung der Bemessungszeit (§ 61 
Abs. 2 und 3) entsprechen den analogen Bestim­
mungen des GSPVG. mit der Besonderheit, daß 
bei den Zeiten der Pflichtversicherung unter­

, schieden wird, ob sie nach § 2 Abs. 1 Z. 1 oder 
Z. 2 erworben worden sind. Die gleiche Wertig-
keitsregelung gilt auch für freiwillige Versiche­
rungszeiten. Dadurch wird erreicht, daß bei der 
Ermittlung der Bemessungszeit Versicherungszei­
ten als Betriebsführer anderen Versicherungs­
zeiten vorzuziehen sind. Die für Versicherungs­
zeiten nach dem B-PVG. geltende Regelung ist 
nach § 61 Abs. 4 auch auf Versicherungszeiten 
anzuwenden, die nach dem LZVG. erworben 
worden sind. 

Da das B-PVG. den Begriff der Beitragsgrund­
lage nicht kennt, wird für die Bildung der 
Bemessungsgrundlage die Höhe des Lebensstan­
dards in einem Meßwert (§ 62) ausgedrückt. Der 
durchschnittliche Meßwert in der Bemessungs­
zeit ergibt die Bemessungsgrundlage, wie sie im 
§ 61 Abs. 1 definiert ist. Im § 62 Abs. 1 wird 
jedem in einer Versicherungsklasse nach dem 
B-PVG. erworbenen Versicherungsmonat ein 
bestimmter Meßwert zugeordnet. Die einzelnen 
Meßwerte wurden entsprechend den Bestimmun­
gen des GSPVG. über die Bildung der Bemes­
sungsgrundlage als Funktion des Beitrages errech­
net. Es enthalten daher die angeführten Meß­
werte einerseits bei einer Bemessungszeit von 
120 Monaten die Division der Summe von 
120 Beitragsgrundlagen im Sinne des GSPVG. 
durch 140 und andererseits entsprechen' sie dem 
"Lohnniveau" des Jahres 1968. Damit wird für 
die Bemessungsgrundlage praktisch derselbe Ein­
heitswert herangezogen, wie er für Zwecke der 
Bemessung der Beiträge berücksichtigt wird. 

Die vorgesehene Regelung ist auch auf die 
wenigen Fälle anzuwenden, in denen die Ein­
reihung nach § 12 Abs. 3 lit. b nach einem 
fiktiven Beitrag vorzunehmen ist. In den Fällen 
des § 13 ist nach der vorgesehenen Regelung 
naturgemäß vom Meßwert der niedrigeren Ver­
sicherungsklasse auszugehen. 

§ 62 Abs. 3 gibt an, welche Meßwerte für 
Beitragszeiten nach dem LZVG. und für Ersatz­
zeiten zu berücksichtigen sind. 

Die Bestimmungen über die Bemessungsgrund­
lage für die erhöhte Alterspension, die Bemes­
sungsgrundlage aus einem früheren Versiche­
rungsfall und die Bemessungsgrundlage bei Nicht­
erfüllung der Wartezeit entsprechen, abgesehen 
von den Zitierungen, wörtlich den Bestimmun­
gen der §§ 66 a, 67 und 68 GSPVG. 

Zu § 66: 

Die Legaldefinition des Begriffes "Kinder" ent­
spricht der Regelung des § 252 ASVG. Aus dem 
§ 123 Abs. 3 ASVG. wurde die Definition des 
Begriffes "Stiefkinder" übernommen. 

Zu § 67: 
Die Schaffung der Bauern-Pensionsversicherung 

macht nicht nur eine entsprechende Anpassung 
der Bestimmungen über die Sonderregelüng bei 
V orliegen von Versicherungszeiten in mehreren 
Pensions(Renten)versicherungen, die nach den 
Bestimmungen verschiedener Bundesgesetze gere­
gelt sind, notwendig, sie gibt auch die Möglich­
keit für eine schon lang angestrebte Reform der 
Wanderversicherung. Weiters wird das Vorhaben, 
das NVG. 1938 durch ein neues NVG. abzu­
lösen, vorweggenommen und die Notarversiche­
rung bei der geänderten Fassung des § 67 ausge­
klammert; hier soll künftighin eine den §§ 308 
und 311 ASVG. nachgebildete Regelung Platz 
greifen. 

Neben der rein textlichen Anpassung - die 
Herausnahme der Notarversicherung bzw. die 
Ablöse der landwirtschaftlichen Zuschußrenten­
versicherung durch das vorliegende Gesetz -­
wurde vor allem, beruhend auf Anregungen der 
Praxis, ein vereinfachtes Verfahren angestrebt. 

In der überschrift des § 67 fand der bisher 
nur inoffiziell verwendete Ausdruck "Wander­
versicherung" eine gesetzliche Verankerung. 

Beibehalten wird der Ausschluß der Sonder­
regelung, wenn der Versicherungsfall in der ande­
ren Versicherung nicht vorgesehen ist, die beson­
deren Voraussetzungen für den Leistungsanspruch 
nicht erfüllt sind oder ein Pensionsanspruch aus 
dem gleichen Versicherungsfall bereits besteht_ 
Es wird daher auch weiterhin nicht möglich sein, 
die nach diesem Bundesgesetz oder dem Gewerb­
lichen Sel bständigen-Pensionsversicherungsgesetz 
erworbenen Versicherungszeiten für eine vorzei­
tige Alterspension nach dem Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz zu berücksichtigen. Auch 
kann es - aus dem gleichen Versicherungsfall -­
zu keiner Neufeststellung der Leistung kommen, 
wenn später die Leistungsvoraussetzungen in bis­
her nicht zu berücksichtigenden Versicherungen 
erfüllt werden. Ebenso wird es - wie bisher -­
nicht möglich sein, nach dem Vorbild der zwi­
schenstaatlichen Wanderversicherung Versiche­
rungszeiten einer Pensionsversicherung, deren be­
sondere Voraussetzungen nicht erfüllt werden, bei 
Prüfung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzun­
gen mit heranzuziehen. Ausschlaggebend für die 
Beibehaltung dieser Einschränkung ist, daß die 
grundsätzliche Konstruktion der bisherigen Rege­
lung nicht aufgegeben werden sollte. Durch die 
Nichtübernahme der Regelung des letzten Halb­
satzes im § 65 Abs. 2 LZVG. wird sichergestellt, 
daß es dem Erwerbsunfähigkeits- oder Invalidi­
täts(Berufsunfähigkeits)pensionisten möglich sein 
soll, bei Erreichung des Anfallsalters für die 
Alterspension eine Neufeststellung (auch unter 
Berücksichtigung der Sonderregelung) zu verlan­
gen. 

Die (überwiegend aus Gründen der Wertigkeit 
geltende) Rangordnung für sich deckende Zeiten 

1411 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)54 von 67

www.parlament.gv.at



1411 der Beilagen 55 

- Allgemeines Sozial versicherungs gesetz, Ge­
werbliches Selbständigen-Pensionsversicherungs­
gesetz, Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (bis­
her Landwirtschaftliches Zuschußrentenversiche­
rungsgesetz) -wird beibehalten. 

Abweichend von den in der Vergangenheit oft 
zufälligen Bestimmungen des zuständigen Ver­
sicherungsträgers wird nunmehr die. leistungs­
und bescheidzuständige Versicherung durch eine 
dem § 245 ASVG. nachgebildete Regelung ermit­
telt. Dabei werden die letzten 15 Jahre vor 
dem Stichtag als entscheidendes Kriterium heran­
gezogen, allerdings ist nur auf solche Zeiten 
Bedacht zu nehmen, die für die Bemessung der 
Leistung heranzuziehen sind. 

Zur Vereinfachung des Verfahrens wird vor­
gesehen, daß das allfällige Hinzutreten von Zu­
schüssen (Kinderzuschuß, Hilflosenzuschuß), Zu­
lagen (Ausgleichszulage) und Zuschlägen nur mehr 
vom leistungszuständigen Versicherungsträger 
unter Zugrundelegung der Gesamtleistung fest­
zustellen ist. Für die Bemessung des Kinder­
zuschusses soll die jeweils höchste Bemessungs­
grundlage aus allen Leistungsteilen maßgeblich 
sein. Auch das Ruhen der Leistung soll allein 
der die Gesamtleistung erbringende Versiche­
rungsträger festzustellen haben, wobei 40 v. H. 
der Gesamtleistung als Grundbetrag gelten. Da 
der leistungszuständige Versicherungsträger nach 
"den für ihn geltenden Vorschriften" zu ent­
scheiden hat, wird es - bei Zuständigkeit der 
Pensionsversicherungsanstalt der Bauern - bei 
Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit, 
die die Pflichtversicherung nach dem B-PVG. 
begründet, zu einem gänzlichen Ruhen der 
Gesamtleistung kommen. 

Sinngemäß gilt dies auch für die Wohnungs­
beihilfe, das heißt bei Leistungszuständigkeit 
eines ASVG.-Versicherungsträgers wird - bei 
Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen - die 
Wohnungsbeihilfe ~oll gewährt, bei Zuständig­
keit der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern 
oder der Pensionsversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft der Zuschlag von 30 S· nur 
bei Erfüllung der hiefür geforderten Voraus­
setzungen. 

Versicherungszeiten unter zwölf Monaten füh­
ren auch weiterhin zu keiner Teilleistung; sie 
werden jedoch künftig vom leistungszuständigen 
Versicherungsträger bei der Berechnung des' Stei­
gerungsbetrages berücksichtigt. 

Klargestellt wird auch die Leistungszuständig­
keit für Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge 
und Rehabilitation sowie für die Krankenver­
sicherung der Pensionisten. 

Nicht mehr aufrecht erhalten wird die einge­
schränkte Berücksichtigung der Ersatzzeiten nach 
dem GSPVG. und LZVG. Diese Regelung hatte 
durch den Zeitablauf an Bedeutung verloren. 

Der durch die 21. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz (17. Novelle zum 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche­
rungsgesetz) geschaffene Unterschiedszuschlag 
wird auch in die Vorlage (wie auch in das Land­
wirtschaftliche Zuschußrentenversicherungsgesetz) 
aufgenommen, wobei dafür Vorsorge getroffen 
wird, daß die Zuschlagsregelung auch auf eine 
allein gebührende Teilleistung Anwendung zu 
finden hat. 

Zu den §§ 68 bis 75: 
Die Bestimmungen über die Alterspension, die 

Erwerbsunfähigkeitspension und die Hinterblie­
benenpensionen sind im wesentlichen den ein­
schlägigen Bestimmungen des GSPVG. nachgebil­
det. 

Die Altersgrenze für den Anfall der Alterspen­
sion ist im Entwurf so wie im § 253 ASVG., § 66 
LZVG. und § 72 GSPVG. für Männer mit der 
Vollendung des 65. Lebensjahres, für Frauen mit 
der Vollendung des 60. Lebensjahres festgesetzt. 
Weitere Voraussetzung für den Pensionsanspruch 
ist das Nichtbestehen der Pflichtversicherung am 
Stichtag. Bei den gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflicht­
versicherten (Betriebsführern) wird somit die 
Aufgabe des Betriebes, sei es durch Verkauf, 
Schenkung oder Verpachtung vorausgesetzt. Die 
damit verbundene Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
soll anders als im § 66 LZVG. ohne Ausnahme, 
also auch für Erwerbstätige (Beschäftigte) in klei­
neren Betrieben gelten. Dies erscheint in gleicher 
Weise wie bei der Ruhensregelung des § 35 des­
halb vertretbar, weil es sich bei den Leistungen 
der Bauern-Pensionsversicherung um vollwertige 
Pensionsversicherungsleistungen handelt (vgl. die 
Erläuternden Bemerkungen zu § 35 des Entwur­
fes). 

Auch der Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits­
pension setzt die Aufgabe der selbständigen Er­
werbstätigkeit (Beschäftigung) voraus. 

Die Bestimmung des § 70 über den Begriff der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit weicht von der 
entsprechenden Bestimmung des § 68 LZVG. 
ab und folgt der im Entwurf einer 18. Novelle 
zum GSPVG. vorgesehenen Fassung des § 74 
GSPVG. Es sollen damit die Härten der bisheri­
gen Regelung vermieden werden. Auf die dies­
bezüglichen Ausführungen in den Erläuternden 
Bemerkungen zur 18. Novelle zum GSPVG. wird 
verwIesen. 

Die im §71 vorgesehene Hinzurechnung der 
vom Ehegatten während des Bestandes der Ehe 
bis zu seinem Ableben erworbenen Versicherungs­
zeiten zu den Versicherungszeiten, welche die 
Witwe auf Grund der Fortführung des Betriebes 
erwirbt, soll grundsätzlich nur in solchen Fällen 
Platz greifen, in denen die Witwe den Betrieb 
mindestens drei Jahre fortgeführt hat. Gegen­
über den entsprechenden Bestimmungen des § 69 
LZVG. wurde in Angleichung an eine gleichartige 
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Anderung 1m Entwurf einer 18. Novelle zum Zu § 77: 
GSPVG. der Ausdruck "länger als drei Jahre" Der besondere Steigerungsbetrag für Beiträge 
durch den Ausdruck "mindestens drei Jahre" zur Höherversicherung soll wie im GSPVG. und 
ersetzt. Wie im GSPVG. und LZVG. entfällt ASVG. 1 v. H. der Beiträge zur Höherversiche­
das Erfordernis der dreijährigen Fortführung, rung betragen. Die Einrichtung der Höherver­
wenn die Witwe im Zeitpunkt des Todes des sicherungspension wurde aus dem GSPVG. über­
Ehegatten gemäß § 3 Abs. 2 von der pflicht- nommen. 
versicherung ausgenommen war. Eine Hinzurech-
nung der Versicherungszeiten des verstorbenen Zu § 78: 
Ehegatten ist ausgeschlossen, wenn die Witwen- Die Bestimmungen des § 78 entsprechen den 
pension in Anspruch genommen wird. gleichartigen Bestimmungen des § 82 GSPVG. 

Als d'l'ese Regelung ml't dem GSPVG. geschaffen An Hinterbliebenenpensionen sind im Ent-
wurde, lagen ihr folgende Erwägungen zugrunde: wurf die gleichen Pensionsarten vorgesehen, wie b 

in den nach dem ASVG. und GSPVG. geregelten Es kommt häufig vor, daß selbständig Erwer s­
tätige die Ausübung der Erwerbstätigkeit auch. Pensionsversicherungen, nämlich die Witwenpen- f d 
mit der Erreichung des Anfallsalt,ers ür Je sion, die Witwerpension und die Waisenpension. 
Alterspension noch nicht aufgeben und die Er-

Nach dem Tode des versicherten Ehegatten hat werbstätigkeit weiterhin ausüben. Da der An­
grundsätzlich sowohl die Witwe eines nach § 2 spruch auf Alterspension an die Voraussetzung 
Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten (Betriebsführer) der Aufgabe der die Pflichtversicherung begrün­
als auch die Witwe eines nach § 2 Abs. 1 Z. 2 denden Erwerbst~tigkeit geknüpft ist, wird der 
Pflichtversicherten (A!lgehörige) Anspruch auf Versicherungsträger in einem solchen Fall den 
Witwenpension. Die Witwe eines nach § 2 Abs. 1 Vorteil des Aufschubes des Pensionsanfalles für 
Z. 1 Pflichtversicherten (Betriebsführer) hat den sich verzeichnen können. In den Erläuternden 
Anspruch aber nur dann, wenn sie den Betrieb Bemerkungen zum § 82 GSPVG. (343 der Bei­
nicht fortführt oder wenn sie die Fortführung lagen zu den stenographischen Protokollen des 
des Betriebes aufgegeben hat; hat sie den Betrieb Nationalrates, VIII. GP.) wurde in diesem Zusam­
drei Jahre oder länger als drei Jahre fortgeführt, menhang noch folgendes ausgeführt: "Um aber 
so gebührt die Witwenpension nur, wenn. im 'dem Versicherten ein gewisses Aquivalent für den 
Zeitpunkt der Aufgabe der Erwerbstätigkeit ein Rentenaufschub und auch einen gewissen Anreiz 
Anspruch auf Pension aus eigener Pensionsver.. hiefür zu bieten, soll die Leistung der erhöhten 
sicherung nicht besteht (§ 73 des Entwurfes). Altersrente bei Aufschub der Geltendmachung 
Diese Regelung steht im Zusammenhang mit § 71 des Anspruches 'im § 82 eingeführt werden". 
des Entwurfes. Hat die Witwe den Betrieb drei Das Motiv der Regelung des § 82 GSPVG., 
Jahre oder länger als drei Jahre fortgeführt. so einen Anreiz dafür zu bieten, die Geltend­
kommt die in dieser Bestimmung getroffene machung des Pensionsanspruches aufzuschieben, 
Regelung über die Hinzurechnung der vom ver- steht wohl mit der Grundtendenz des vorlie­
storbenen Versicherten erworbenen Versiche- genden Entwurfes im Widerspruch. Die Einfüh­
rungszeiten zu den von der Witwe selbst für die rung einer vollwertigen Pensionsversicherung für i 

Dauer des Witwenfortbetriebes erworbenen Ver- die in der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
sicherungszeiten zur Anwendung. In diesem Zu- Erwerbstätigen hat nämlich nicht zuletzt den 
sammenhang ist auch auf die Regelung des § 5 Zweck, dem Landwirt die zeitgerechte Aufgabe 
Abs. 8 des Entwurfes zu verweisen, wonach, bei der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, weil damit 
Witwen, die den Betrieb des verstorbenen Ehe- die sozialpolitischen Voraussetzungen für eine 
gatten mindestens drei Jahre fortgeführt haben, der Wirtschaftsentwicklung entsprechende Struk­
zur Erfüllung der für die Berechtigung zur jeder- turpolitik geschaffen werden. Dennoch mußte 
zeitigen Weiterversicherung erforderlichen Vor- darauf Rücksicht genommen werden, daß es man­
versicherungszeit von 120 Beitragsmonaten die ehen Bauern mangels eines geeigneten Nachfolgers 
Pflichtversicherungszeiten, die der verstorbene nicht möglich ist, den Betrieb zu übergeben und 
Ehegatte während des Bestandes der Ehe erwor- sie deshalb bis ins hohe Lebensalter ihre Erwerbs­
ben hat, den aus der Pensionsversicherung der tätigkeit fortsetzen. Für diese Landwirte wäre 
Witwe erworbenen Versicherungszeitenhinzuzu- es eine Härte, wenn sie die im Bereich der 
rechnen sind. gewerblichen Wirtschaft bestehende Einrichtung 

Zu § 76: 

Die Regelung des Entwurfes hinsichtlich des 
Ausmaßes der Alters(Erwerbs)unfähigkeitspen­
sion ist inhaltlich gleichlautend mit der ent­
sprechenden Regelung des § 80 GSPVG. Die 
Abs. 1 bis 4 des § 76 stimmen auch mit den 
Abs. 1 bis 4 des § 261 ASVG. überein. 

der Erhöhung der Alterspension bei Aufschub 
der Geltendmachung des Anspruches nicht auch 
für sich in Anspruch nehmen könnten. 

Zu § 79: 

Die Bestimmungen über die Kinderzuschüsse 
stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen 
des § 83 GSPVG. und des § 262 ASVG. überein. 
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Zu den §§ 80 und 81: 

Die Regelung des Ausmaßes der Witwen(Wit­
wer)pension gleicht der entsprechenden Regelung 
im § 85 GSPVG. 

Die im Entwurf einer 24. Novelle zum ASVG. 
vorgesehene Erhöhung der Witwenpension über 
das derzeitige· Ausmaß hinaus, soll auch im 
Bereich der Pensionsversicherung der Bauern zu 
einer entsprechenden Regelung führen. 

men und die bei Feststellung des Gesamtein­
kommens außer Betracht bleibenden Bezüge. Der 
im § 85 Abs. 2 lit. i (Lehrlingsentschädigungen) 
angeführte Betrag von 416 S entspricht dem 
Betrag, der mit Verordnung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung vom 3. Juli 1969, 
BGBL Nr. 247, bezüglich der entsprechenden 
Bestimmung des § 292 Abs. 2 lit. h ASVG. für 
das Kalenderjahr 1970 festgestellt wurde. 

Eine Besonderheit, auf die bei der Regelung 
Zu § 82: des Ausgleichszulagenrechtes im Bereich der Pen-

Die Einrichtung der Abfertigung der Witwen- sionsversicherung der Bauern Bedacht genommen 
pension wurde unverändert aus § 265 ASVG. werden mußte, stellt die Einrichtung des Aus-
bzw. § 86 GSPVG. übernommen. . gedinges dar. In der Land- und Forstwirtschaft 
Zu den §§ 83 und 84: ist noch immer die Gepflogenheit weit verbreitet, 

daß der Obergeber eines Betriebes vom Betriebs­
Die im § 83 enthaltene Bemessungsregel stimmt 

nachfolger ein Ausgedinge erhält, das ihm für 
mit den entsprechenden Regelungen im § 266 

seinen Lebensabend Wohnung und Verpflegung 
ASVG. und im § 87 GSPVG. überein. Auch die 
Begrenzung der Summe der Hint~rbliebenen- sichert. Die üblichen Ausgedingsleistungen sollen 

im Ausgleichszulagenrecht ohne Rücksicht darauf, 
pensionen ist im Entwurf in gleicher Weise vor-

ob und in welchem Umfang solche Leistungen im 
gesehen, wie in den einschlägigen Bestimmungen 
des ~ 267 ASVG. und des § 88 GSPVG. Einzelfall tatsächlich empfangen werden, bei der 

Ermittlung des Gesamteinkommens durch Hin-
Zu den §§ 85 bis 93: zurechnung eines Pauschalbetrages berücksichtigt 

Der beabsichtigten Einführung einer vollwer­
tjgen Pensionsversicherung für die selbständig 
Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft 
entspricht es, daß die Einrichtung der Ausgleichs­
zulage, wie sie im ASVG. und GSPVG. besteht, 
grundsätzlich auch in das Bauern-Pensionsver-· 
sicherungsgesetz übernommen werden soll. Abge­
sehen von der Bestimmung des § 85 Abs. 3 über 
die Bewertung des Einkommens aus einem land­
(forst)wirtschaftlichen Betrieb wurden die ein­
schlägigen Bestimmungen mit geringfügigen text­
lichen Anpassungen an die besonderen Verhält­
nisse der selbständig Erwerbstätigen in der Land­
und Forstwirtschaft aus dem ASVG. und dem 
GSPVG. übernommen. Es wurde dabei nicht 
übersehen, daß die aus dem Ausgleichszulagen­
recht des ASVG. und GSPVG. übernommenen 
Bestimmungen reformbedürftig sind. Das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung hat schon im 
Juni 1968 Untersuchungen und Vorarbeiten für 
eine umfassende Reform des Ausgleichszulagen­
rechtes eingeleitet, die vor Versendung dieses 
Entwurfes aber nicht zum Abschluß gebracht 
werden konnten. Um die Einheitlichkeit des 
Ausgleichszulagenrechtes zu wahren, erschien es 
angezeigt, die einschlägigen Bestimmungen des 
ASVG. bzw. GSPVG. zu übernehmen. Eine künf­
tige Änderung des Ausgleichszulagenrechtes des 
ASVG. und des GSPVG. müßte aber auch im 

-Bereich des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes 
zu einer entsprechenden Änderung der diesbezüg­
lichen Vorschriften führen. 

Zu den aus dem ASVG. und GSPVG. über­
nommenen Bestimmungen gehören insbesondere 
die Bestimmungen über die Höhe des Richtsatzes 
und die Bestimmungen über das Gesamteinkom~ 

werden. Dieser Pauschalbetrag soll mindestens 
25 v. H. des für den Leistungsempfänger in 
Betracht kommenden Richtsatzes betragen und je 
nach der Höhe des Einheitswertes des betreffen­
den Betriebes entsprechend erhöht werden. Wenn 
der durchschnittliche Einheitswert des Betriebes 
den Betrag von 15.000 S übersteigt, ist für je 
weitere 1000 S des Einheitswertes der dem Ein­
kommen hinzuzurechnende Betrag (25 v. H. des 
Richtsatzes) um je 1 v. H. des in Betracht 
kommenden Richtsatzes zu erhöhen. 

Da sich die Höhe der Ausgedingsleistungen im 
allgemeinen nach der Ertragsfähigkeit des über­
gebenen Betriebes richtet, erscheint es gerecht­
fertigt, auch bei der Bewertung von Ausgedings­
leistungen den Einheitswert als Maßstab heran­
zuziehen, zumal der Verfassungs gerichtshof in 
seinem Erkenntnis vom 27. Feber 1969, Zl. B 171/ 
68, zu der analogen Regelung des § 13 Abs. 5 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes ausgeführt 
hat, daß die Annahme, wonach sich "die Höhe 
der Ausgedingsleistungen im allgemeinen nach 
der Größe der Ertragsfähigkeit des übergebenen 
Betriebes richtet", nicht den Erfahrungen des 
täglichen Lebens widerspricht und es daher mcht 
unsachlich ist, bei der Pauschalierung von Aus­
gedingsleistungen den Einheitswert als Maßstab 
heranzuziehen. 

Bei der Abfassung der Bestimmung des § 85 
Abs. 3 war auch darauf Bedacht zu nehmen, daß 
eine Umgehung dieser Bestimmung nach Mög­
lichkeit ausgeschlossen wird. Insbesondere mußte 
dafür gesorgt werden, daß die Hinzurechnung 
des Pauschalbetrages zum Einkommen des Pen~ 
sionsberechtigten auch dann erfolgt, wenn der 
Betrieb nach Aufgabe der selbständigen Erwerbs-
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tätigkeit nicht "übergeben", sondern lediglich 
verpachtet oder gegen einen bestimmten Betrag 
verkauft wird. Die Anrechnung eines Pauschal­
betrages auf das Gesamteinkommen soll aber 
grundsätzlich entfallen, wenn der Pensionsberech­
tigte vor der Übergabe oder Aufgabe des land­
(forst)wirtschaftlichen Betriebes nicht dessen 
Eigentümer war. Insbesondere soll die Bestim­
mung des § 85 Abs. 3 in der Regel nicht auf 
Pächter eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
anzuwenden sein, da üblicherweise nach Aufgabe 
eines gepachteten Betriebes mit dem Empfang 

,von Ausgedingsleistungen nicht zu rechnen ist. 
Nur wenn der Pensionsberechtigte den Betrieb 
vor der Übergabe oder Aufgabe vom Ehegatten 
oder von einem der Angehörigen gepachtet hatte, 
die im § 2 Abs. 1 Z. 2 angeführt sind, soll die 
Bestimmung des § 85 Abs. 3 auch bei der Ermitt­
lung des Gesamteinkommens des ehemaligen 
Pächters Anwendung finden. Damit soll ausge­
schlossen werden, daß ein gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 
Versicherter den Betrieb nach der Übergabe in 
das Eigentum des Ehegatten oder eines Deszen­
deten noch einige Zeit pachtet und erst dann die 
die Pflichtversicherung begründ,ende Erwerbs­
tätigkeit aufgibt, um so die Anrechnung des 
Pauschalbetrages zu vermeiden. 

Der "durchschnittliche Einheitswert", von dem 
bei Anwendung des § 85 Abs. 3 auszugehen sein 
wird, ist eine nur dem B-PVG. eigentümliche 
Größe; seine Ermittlung wird sich nach den 
Regeln des § 86 vollziehen, wobei für jede der 
nach § 55 in Betracht kommenden Beitragszeiten 
im Abs. 2 eine Aussage darüber getroffen wird, 
von welchem Einheitswert bei der Ermittlung 
des durchschnittlichen Einheitswertes auszugehen 
ist. 

Zu § 94: 

Die nähere Verteilung der Lasten aus dem 
Aufwand der Ausgleichszulagen bleibt einer Rege­
lung im Rahmen des Finanzausgleiches vorbe­
halten. 

Zu den §§ 100 bis 110: 
Von den Bestimmungen des Fünften Teiles des 

ASVG. über die Beziehungen der Versicherungs­
träger zueinander und zu den Fürsorgeträgern 
sowie über Schadenersatz und Haftung sind nur 
die in den §§ 320, 320 b, 321, 323, 324, 327, 329, 
330, 332, 336 und 337 ASVG. enthaltenen Rege­
hingen für die Pensionsversicherung der Bauern 
von Bedeutung. Die angeführten Bestimmungen 
des ASVG., die den einschlägigen Bestimmungen 
der §§ 102 bis 111 GSPVG. entsprechen, wurden 
mit den notwendigen Anpassungen in den Ent­
wurf aufgenommen. 

Zu § l1i: 
Wie im Beamten-Kranken- und Unfallversiche­

rungsgesetz (§ 129) und im Gewerblichen Selb­
ständigen -Krankenversicherungsgesetz (§ 111) soll 
auch im Bauern-Pensionsversicherungsgesetz das 
Verfahren zur Vermeidung der Übernahme weit­
hin gleichlautender Vorschriften und damit zur 
Entlastung des Gesetzestextes durch Verweisung 
geregelt werden. Damit werden sowohl für dlS 
Verfahren in Leistungssachen als auch für das 
Verfahren in Verwaltungssachen die Bestimmun­
gen des Siebenten Teiles des ASVG. gelten, soweit 
sie für die Pensionsversicherung in Betracht 
kommen. Insbesondere werden die Bestimmun­
gen über die Unfallsanzeige (§ 363), über Erhe­
bung von Arbeitsunfällen (§§ 364 und 365) sowie 
die Bestimmungen über Wirkung der Bescheide 
der Krankenversicherungsträger (§ 411) im Be­
reich der Pensionsversicherung der Bauern nicht 
anwendbar sein. 

Khnlich wie im Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetz und im Gewerblichen Sdb­
ständigen-Kranken versicherungsgesetz wurde 
auch im vorliegenden Entwurf die Geltung der 
Bestimmungen des Siebenten Teiles des ASVG. 
mit der Maßgabe angeordnet, daß bei den 
Schiedsgerichten eine eigene Abteilung für die 
Angelegenheiten der Pensionsversicherung der 
Bauern zu bilden ist. 

Darüber hinaus mußte verfügt werden, daß 
Zu den §§ 95 bis 99: beide Beisitzer dem Kreis der Versicherten ange-

Die Aufnahme von Bestimmungen über die hören, weil es sich b~i den nach diesem Entwurf 
Gesundheitsfürsorge in das Bauern-Pensionsver- Versicherten ausschließlich um selbständig Er­
sicherungsgesetz ist im Hinblick auf die Leistungs- werbstätige handelt und daher Dienstgeber nicht 
'art der Erwerbsunfähigkeitspension unerläßlich. in Betracht kommen. 
Entsprechende Vorschriften waren auch bereits Die Regelung des ASVG. über die Vertretung 
im LZVG. vorgesehen. Die Bestimmungen ent- vor dem Schiedsgericht (§ 386) weicht von der 
sprechen den einschlägigen Regelungen der §§ 300 denselben Gegenstand betreffenden Regelung des 
bis 307 ASVG. und der §§ 98 bis 102 GSPVG. LZVG. (§ 115) und des Bauern-Krankenver­
Die den Grundsatzbestimmungen des § 301 Abs.4 sicherungsgesetzes (§ 118) in mehreren Punkten 
ASVG. und des § 99 Abs. 4 GSPVG. entspre- ab. Nach dem LZVG. und dem B-KVG. sind 
chende Bestimmung des § 96 Abs. 4 des Ent- nämlich zur Vertretung vor den Schiedsgerichten 
wurfes muß ebenfalls zur Grundsatzbestimmung I auch Schwiegerkinder der Partei oder ihres Ehe­
erklärt werden. Für die Erlassung der erforder-J gatten zuzulassen; die Berufsvereinigung, deren 
lichen Ausführungsgesetze wird im § 159 des I' Funktionäre und Angestellte zur Vertretung 
Entwurfes eine Frist von sechs Monaten ab Kund- zuzulassen sind, muß - abweichend vom 
machung dieses Bundesgesetzes bestimmt. ASVG. - nicht kollektivvertragsfähig sem; 
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schließlich gibt es im Hinblick auf den ver­
sicherten Personenkreis nach dem LZVG. und 
dem B-KVG. keine Vertretung durch den 
Dienstgeber oder durch Funktionäre und Ange­
stellte einer Gewerkschaft. Da diese Unterschiede 
auch für den Bereich des Leistungsstreitverfah­
rens nach dem B-PVG. von Bedeutung sind, 
mußte die Regelung des B-KVG. übernommen 
werden. 

Im Hinblick darauf, daß gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 grundsätzlich auch die Schwiegerkinder der 
Versicherungspflicht unterliegen, sollen sie auch 
beim Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten das Verfahren zur Fest­
stellung eines Leistungsanspruches fortsetzen 
können. In der Z. 4 ist daher die übernommene 
Bestimmung des § 408 ASVG. entsprechend 
modifiziert worden. 

Schließlich soll dieösterreichische Bauernkran­
kenkasse im gleichen Umfang zur Mitwirkung 
an der Durchführung des Bauern-Pensionsver­
sicherungsgesetzes herangezogen werden, wie sie 
bisher auf Grund der Bestimmung des § 177 
Abs. 3 B-KVG. an der Durchführung des LZVG. 
beteiligt ist. 

Zu den §§ 112 bis 139, 146 und 155: 

Die Bestimmungen des Entwurfes über den 
Aufbau der Verwaltung sind im allgemeinen den 
entsprechenden Regelungen des Achten Teiles des 
ASVG. nachgebildet worden und weichen VOll 

den einschlägigen Bestimmungen des LZVG. nur 
unwesentlich ab. In den übergangsbestimmun­
gen (§§ 146 und 155) ist vorgesehen, daß die 
Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs­
anstalt als Pensionsversicherungsanstalt der Bau­
ern weiterbesteht und die am 31. Dezember 1970 
im Amt befindlichen Verwaltungskörper der 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsanstalt als entsprechende Verwaltungskör­
per der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern 
die ihnen nach dem Bauern-Pensionsversiche­
rungsgesetz obliegenden Geschäfte zu führen 
haben. Die bestehenden Verwaltungskörper wer­
den sohin bis zum Ablauf ihrer Funktionsperiode, 
das ist bis zum 31. Dezember 1973, als Verwal­
tungskörper der Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern im Amt bleiben. Im § 8 Abs. 3 des Ent­
wurfes wurde wie im § 8 Abs. 3 LZVG. 
bestimmt, daß die Führung der Bürogeschäfte 
der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche­
rungsanstalt übertragen werden kann. Hinsicht­
lich der Verwaltung werden daher durch das 
Wirksamwerden des B-PVG. keine Veränderun­
gen eintreten. 

Auf die vorgesehene Mitwirkung der öster­
reichischen Bauernkrankenkasse an der "Durch­
führung des Bauern-Pensionsversicherungsgeset­
zes war insbesondere im Zusammenhang mit 

den Bestimmungen über "Führung der Versiche­
rungsunterlagen" (§ 137) und "Mitwirkung von 
Behörden, gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
und Krankenversicherungsträgern" (§ 138) Be­
dacht zu nehmen. Da die österreichische Bauern­
krankenkasse die Beiträge für Pflichtversicherte 
einhebt, während die Einhebung der Beiträge 
für die Weiterversicherten der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Bauern obliegt, müssen gemäß 
§ 137 beide Versicherungsträger Versicherungs­
unterlagen führen, und zwar jeweils für jene 
Versicherten, für die sie die Beiträge einheben. 

Bei der Abfassung der Bestimmung des § 138 
Abs. 1 wurden die im Begutachtungsverfahren 
vom Bundesministerium für Finanzen erhobenen 
Einwände berücksichtigt. Das Bundesministerium 
für Finanzen hat insbesondere darauf hingewie­
sen, daß die .zunehmende Belastung der Finanz­
ämter durch Auskunfts- und Mitwirkungsver­
pflichtungen zur Durchführung ressortfremder 
Gesetze ein solches Ausmaß angenommen habe, 
daß hiedurch die Finanzverwaltung in der Wahr­
nehmung ihrer eigentlichen Aufgaben behindert 
würde. Oft werde die Mitwirkung der Finanz­
verwaltung auch unnötigerweise in Anspruch·· 
genommen, weil vielfach Auskünfte über solche 
Daten verlangt würden, die ohnehin aus Beschei­
den unmittelbar entnommen werden könnten. 
Die Auskunftsverpflichtung soll sich auch nur 
auf solche Umstände erstrecken, die der Abgaben­
behörde im Rahmen ihres Wirkungsbereiches 
bekannt geworden sind. Schließlich wurde auch 
der Anregung des Bundesministeriums für Fi­
nanzen entsprochen, eine Befassung jenes Teiles 
der Finanzverwaltung zu vermeiden, von dem 
kaum Auskünfte erwartet werden können, der 
aber auch mit solchen Agenden nicht belastet 
werden soll (Finanzlandesdirektionen, Bundes­
ministerium für Finanzen). Neben den Finanz­
ämtern sind die Behörden der Kriegsopferversor­
gung, die Gemeinden, die gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen und die Krankenversicherungsträ­
ger zur Auskunftserteilung verpflichtet. 

Zu den §§ 140 bis 145 und 147 bis 154: 

Da die Bestimmungen des B-PVG. über die 
Pflichtversicherung von den entsprechenden Be­
stimmungen des LZVG. abweichen, mußte im 
§ 140 auf jene Fälle Bedacht genommen werden, 
in denen zwar nach dem LZVG. Versicherungs­
pflicht bestanden hat, nach dem B-PVG. aber 
keine Versicherungspflicht bestehen wird. Ins­
besondere auf Grund des § 2 Abs. 2 in Verbin­
dung mit § 12 Abs. 5 lit. b sind solche Fälle zu 
erwarten. Die betreffenden Personen sollen 
grundsätzlich als Pflichtversicherte nach dem 
B-PVG. gelten. Damit werden auf sie die Bestim­
mungen des B-PVG. anzuwenden sein. Je nach­
dem, ob es sich dabei um Betriebsführer (§ 2 
Abs. 1 Z. 1) oder Angehörige (§ 2 Abs. 1 Z. 2) 
handelt, werden sie in den in Betracht kommen-
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den Versicherungsklassen die entsprechenden Bei­
träge zu leisten haben. Es wird ihnen aber bis 
zum 30. Juni 1971 die Möglichkeit eingeräumt, 
aus der Pflichtversicherung auszuscheiden. 

Nach § 171 LZVG. waren Personen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des LZVG. gemäß 
§ 17 ASVG. in der Pensionsversicherung weiter­
versichert waren oder gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 
des bezogenen Gesetzes als in der Pensionsver­
sicherung weiterversichert galten, von der pflicht­
versicherung in der landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherung für die Dauer der bestehen­
den Weiterversicherung auf Antrag zu befreien. 
Im Zeitpunkt der Gesetzwerdung des vorlie­
genden Entwurfes werden auf Grund der zitier­
ten Bestimmung des LZVG. zahlreiche Perso­
nen, die der Pflichtversicherung in der Bauern­
Pensionsversicherung unterworfen sein werden, 
in einer nach dem ASVG. geregelten Pensions­
versicherung weiterversichert sein oder gemäß 
§ 515 Abs.·1 Z. 2 ASVG. als weiterversichert 
gelten. Diese Personen sollen gemäß § 141 des 
Entwurfes für die Dauer der bestehenden Weiter­
versicherung nach dem ASVG., die sie einmal 
selbst freiwillig gewählt haben, von der Pflicht­
versicherung in der Bauern-Pensionsversicherung 
befreit sein. 

Gemäß § 4 Abs. 2 LZVG. endet die Pflid1t­
versicherung in der landwirtschaftlimen Zu­
schußrentenversimerung spätestens mit dem 
Stichtag (§ 57 Abs. 2 LZVG.). Das B-PVG. ent­
hält keine analoge Bestimmung. Daher wären 
Personen, die eine Leistung nam dem LZVG. 
beziehen, ihre die Versicherungspflicht begrün­
dende Erwerbstätigkeit aber nicht aufgegeben 
haben (§ 41 Abs. 1 lit. b LZVG.) nach dem 
B-PVG. pflichtversichert. Um den für den ange­
führten Personenkreis bestehenden Rechtszustand 
aufremtzuerhalten, wurde die Ausnahmebestim­
mung des § 142 geschaffen. 

Die auf Grund der Bestimmungen des § 5 
LZVG. eingegangenen Weiterversicherungen und 
die Selbstversicherung gemäß § 173 LZVG. sollen 
nam Gesetzwerdung des vorliegenden Entwurfes 
als Weiterversimerungen im Sinne des § 5 des 

. B-PVG. fortbestehen. 
Bei Prüfung der Vorversicherungszeiten als 

Voraussetzung für eine Weiterversimerung gemäß 
§ 5 des Entwurfes sollen Versicherungs zeiten nach 
dem LZVG. wie Versicherungszeiten einer Pen­
sionsversicherung angesehen werden. Da die Ver­
sicherungszeiten nam dem LZVG. auf Kalender­
jahre abgestellt sind, wurde im § 144 des Ent­
wurfes bestimmt, daß in jedem Versicherungs­
jahr zwölf Monate an Beitrags- bzw. Ersatzzeiten 
als erworben gelten. 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Entwurfes ist die erst­
malige Aufnahme einer Höherversicherung nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, bei Frauen des 
55. Lebensjahres, ni mt zulässig. Personen, die 

schon nach den Vorschriften des LZVG. einen 
Beitrag zur Höherversicherung geleistet haben, 
sollen aber aum dann zur Höherversicherung in 
der Bauern-Pensionsversicherung berechtigt sein, 
wenn sie mittlerweile das 60. Lebensjahr, bzw. 
das 55. Lebensjahr, vollendet haben (§ 145 des 
Entwurfes). 

Soweit mit der Durchführung der Pensions­
versicherung der Bauern nimt die tlsterreichi­
sche Bauernkrankenkasse betraut ist, (siehe die 
Bestimmungen der §§ 14, 15 und 111) soll die 
Landwirtschaftliche Zuschußrentenversimerungs­
anstalt als "Pensionsversimerungsanstalt der 
Bauern" (§ 8) die Durchführung der im Ent­
wurf geregelten Pensionsversimerung überneh­
men. Bei der künftigen "Pensionsversicherungs­
anstalt der Bauern" handelt es sich sohin um 
eine smon bestehende Versicherungsanstalt, die 
einen neuen Namen erhält (§ 146 des Entwurfes). 
Damit wird das Entstehen von Rechtsproblemen 
vermieden, die siffi im Zusammenhang mit einer 
Rechtsnachfolge ergeben könnten (siehe auch die 
Erläuternden Bemerkungen zu den §§ 8 bis 10 
und 112 bis 139). 

Durch die Bestimmungen des § 147 sollen 
Personen erfaßt werden, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Bestimmungen dieses Ent­
wurfes über die Pflichtversicherung - vorge­
sehen ist hiefür gemäß § 159 der 1. Oktober 
1970 - nach dem LZVG. nicht pflimtversichert 
waren, aber der Versicherungspflicht in der Pen­
sionsversicherung der Bauern unterliegen. Es 
wird sim hiebei vor allem um 18- bis 20jährige 
Angehörige handeln, da die Versimerungspflicht 
gemäß § 4 Abs. 2 LZVG. frühestens mit dem 
Beginn des Kalenderjahres beginnt, in dem der 
Versicherte das 20. Lebensjahr vollendet, wäh­
rend nach § 2 Abs. 3 des Entwurfes die Ver­
simenmgspflicht ab Vollendung des 18. Lebens­
jahres besteht. 

Auf Leistungen, bei denen der Stichtag vor ' 
dem 1. Jänner 1971 liegt, sind gemäß § 151 
Abs. 1 des Entwurfes grundsätzlim die bisherigen 
Vorschriften anzuwenden. J edom wird im § 148 
vorgesehen, daß die Bestimmungen über die Mel­
dungen und die Auskunftspflicht der Zahlungs­
(Leistungs)empfänger auch auf die Empfänger von 
Leistungen anzuwenden sind, die nach den Be­
stimmungen des LZVG. festgestellt worden sind 
oder werden. 

Die Pflimt zur Vorlage des Einkommensteuer­
bescheides trifft nur jene Pflimtversicherten 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1, für deren Betrieb von 
den Finanzbehörden kein Einheitswert festgestellt 
wird (siehe Erläuternde Bemerkungen zu § 15). 
Da die Bestimmungen über die Beiträge mit 
1. Oktober 1970 in Kraft treten sollen, wird im 
§ 149 bestimmt, daß der Einkommensteuer­
besmeid erstmals in der Zeit vom 1. Oktober 
bis 31. Dezember 1970 vorzulegen ist. 
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Die Bestimmungen des § 151 regeln den über­
gang vom Leistungsrecht des LZVG. zu jenem 
des B-PVG. Hier wird von dem Grundsatz aus­
gegangen, daß das Leistungsrecht des B-PVG., 
wie es im zweiten Teil des Entwurfes dargestellt 
ist, zunächst nur für Leistungen aus neu eintre­
tenden Versicherungsfällen gilt. Maßgebend soll 
hiefür sein, ob der Stichtag, das ist der dem 
Eintritt des Versicherungsfalles bzw. der späteren 
Antragstellung folgende Monatserste (§ 53 
Abs. 2), vor dem 1. Jänner 1971 oder nach dem 
31. Dezember 1970 liegt. Hinterbliebenenleistun·· 
gen nach einem Zuschußrentner werden auch, 
wenn der Stichtag nach dem 31. Dezember 1970 
liegt, soweit im § 151 Abs. 3 bis 7 nicht ausdrück­
lich anderes bestimmt wird, noch nach dem Lei­
stungsrecht des LZVG., wie es sich unter Berück­
si'chtigung der 14. Novelle zum LZVG. darstellt, 
zu behandeln sein. 

Eine Ausnahme von der oben genannten 
Hauptregel enthält der § 151 Abs. 2 für Hinter­
'bliebenenrenten nach einern Zuschußrentner. Bei 
solchen Hinterbliebenenrenten gilt der Tod des 
Versicherten als eigener Versicherungsfall. Der 
durch diesen Versicherungsfall herbeigeführte 
Stichtag für die Hinterbliebenenrenten kann zwar 
bereits unter der Wirksamkeit des B-PVG. ein­
getreten sein, doch war der Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit oder des Al­
ters bereits vor dem Wirksamkeitsbeginn des 
B-PVG. eingetreten. Da das Ausmaß der Hinter­
bliebenenleistung vorn Ausmaß der dem verstor­
benen Versicherten gebührenden Leistung 
abhängt, muß in solchen Fällen auf die noch 
nach dem LZVG. bemessene Alterszuschußrente 
zurückgegriffen werden. Es soll hiedurch ver­
mieden werden, daß eine Alterspension des ver­
storbenen Versicherten ledigliCh zum Zwecke der 
Bemessung der Hinterbliebenenpension nach den 
völlig anders gearteten Bemessungsregeln des 
B-PVG. ermittelt werden muß. 

Im Abs. 3 des § 151 werden die Bestimmungen 
des Leistungsrechtes des B-PVG. erschöpfend auf­
gezählt, die auch. auf die LZVG.-Leistungen im 
weiteren Verlauf ihrer Gewährung angewendet 
werden sollen. Es sind dies in der Hauptsache 
die allgemeinen Bestimmungen über Leistungs­
ansprüche, insbesondere die Vorschriften des 
B-PVG. über das Ruhen der Leistungsansprüche, 
über die Verwirkung, Übertragung, Verpfän­
dung und Pfändung, die Entziehung und das 
Erlöschen von Leistungsansprüchen, deren Aus­
zahlung sowie die Regelungen über die Sonder­
zahlungen und den Hilflosenzuschuß. Darüber 
hinaus werden insbesondere die Vorschriften des 
neuen Rechtes über die Gewährung von Aus­
gleichszulagen auch für die LZVG.-Leistungen 
gelten. Leitgedanke bei dieser übergarigsregelung 
war, überall dort, wo das neue Leistungsrecht 
auch in alten Versicherungsfällen aus der Zeit 
vor dem Wirksamkeitsbeginn des B-PVG. ange-

wendet werden kann, ohne daß die Bemessungs­
grundlage der Leistung berührt wird, auf die 
weitere Anwendung des alten Leistungsrechtes 
zu verzichten. 

Einige Bestimmungen des neuen Leistungsrech­
tes können auf die noch nach LZVG.-Recht fest­
gestellten Leistungen allerdings nur mit gewissen 
Modifikationen angewendet werden (§ 151 
Abs. 4). So erschien es nicht angezeigt, die 
Ruhensbestimmung des § 35 B-PVG., die bei 
Ausübung einer die Pflichtversicherung nach dem 
B-PVG. begründenden Erwerbstätigkeit in jedem 
Falle das gänzliche Ruhen der Pension anordnet 
und die im Hinblick darauf, daß es sich bei der 
Bauern-Pensionsversicherung nunmehr um eine 
vollwertige Pensionsversicherung handelt, ge­
rechtfertigt ist, uneingeschränkt auch für die 
geringeren LZVG.-Leistungen wirken zu lassen. 
Diese Ruhensbestimmung wird daher für die 
LZVG.-Leistungen auf das bisherige Ausmaß 
zurückgeführt, wobei lediglich die Abgrenzung 
der Betriebsgröße nicht - wie bisher - nach 
dem Grundsteuermeßbetrag, sondern unmittel­
bar nach dem Einheitswert vorgenommen werden 
soll. Außerdem soll im Hinblick auf die vorge­
sehene Aufstockung und laufende Anpassung der 
Zuschußrenten in Zukunft allmählich auch eine 
Erhöhung des bei Weiterbewirtschaftung von 
kleinen Betrieben ruhend zu stellenden Renten­
teiles vorn 10 v. H. auf 30 v. H. erfolgen. Es 
wurde daher für solche Fälle im § 151 Abs. 4 
Z. 1 grundsätzlich das Ruhen des Leistungs­
anspruches mit 30 v. H. vorgesehen und im 
Abs. 6 dafür gesorgt, daß der bisherige Aus­
zahlungsbetrag gewahrt bleibt. 

Einer Modifikation bedurfte auch die Rege­
lung des B-PVG. über den Hilflosenzuschuß, da 
die dort vorgesehene Bemessung des Hilflosen­
zuschusses mit dem halben Ausmaß der Pension 
bei den Zuschußrenten durchwegs zu Beträgen 
führen würde, die unter dem im Dauerrecht 
mit 606 S festgesetzten Mindestausmaß gelegen 
wären. Der Hilflosenzuschuß wird daher nicht 
in der Höhe der halben Zuschußrente, sondern 
jeweils mit einern' festen Betrag festgesetzt. Als 
solcher gilt zunächst für das Jahr 1971 der Betrag 
von 528 S, vervielfacht mit dem für das Jahr 
1971 festgesetzten Anpassungsfaktor. Der Betrag 
von 528 S ergibt sich aus dem anläßlich der 
Einführung des Hilflosenzuschusses in der land­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung ab 
1. Oktober 1967 mit 440 S festgesetzten Betrag 
des Hilflosenzuschusses, vervielfacht mit den 
Anpassungsfaktoren für die Jahre 1968, 1969 
und 1970. Ab 1. Jänner 1972 soll das Ausmaß 
des Hilflosenzuschusses für die Zuschußrenten 
schrittweise an den Mindestbetrag des Hilflosen­
zuschusses im Dauerrecht herangeführt werden. 
Er wird daher ab 1. Jänner 1972 90 v. H. und 
ab 1. Jänner 1973 95 v. H. dieses Mindestbetra­
ges erreichen und ab 1. Jänner 1974 in der 
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Höhe dieses Mindestbetrages gebühren (§ 151 
Abs.4 Z. 2). 

Auch die Bemessungsregel des Dauerrechtes für 
den Kinderzuschuß, die diesen in einem Hundert­
satz der Bemessungsgrundlage festsetzt, läßt sich 
auf LZVG.-Leistungen infolge des Fehlcns einer 
Bemessungsgrundlage nicht anwenden. Er wird 
daher im § 151 Abs. 4 Z. 3 ebenfalls in der 
Höhe des Mindestbetrages des Dauerrechtes (80 S) 
festgesetzt. Dieser Betrag unterliegt der alljähr­
lichen Anpassung durch Vervielfachung mit dem 
jährlichen Anpassungsfaktor (§ 151 Abs. 4 Z. 3). 

Auch Bezieher von Leistungen nach dem 
LZVG., die ihren kleinen Betrieb mit weniger 
als 35.000 S Einheitswert weiterbewirtschaften, 
sollen in den Genuß einer Ausgleichszulage gelan­
gen können. Allerdings wäre es in diesem Fall 
nicht gerechtfertigt, jenen Rententeil, der ruhend 
gestellt wurde, bei der Feststellung des Gesamt­
einkommens unberücksichtigt zu lassen. Gemäß 
§ 151 Abs. 4 Z. 4 soll daher der volle Leistungs­
anspruch als Einkommen dem Gesamteinkommen 
zugerechnet werden (§ 151 Abs. 4 Z. 4). 

Im übrigen mußte für die Ermittlung der 
Ausgleichszulage zu den Zuschußrenten eine 
Modifikation hinsichtlich der Pauschalanrechnung 
von Ausgedingsleis:tungen auf das Gesamtein­
kommen getroffen werden, weil. auf den durch­
schnittlichen Einheitswert, wie er der Regelung 
des § 85 Abs. 3 im Dauerrecht zugrunde liegt, 
bei den Zuschußrenten nicht gegriffen werden 
kann. An die Stelle des durchschnittlichen Ein­
heitswertes soll der Einheitswert im Zeitpunkt 
der übergabe oder Aufgabe des Betriebes treten. 
Da diese übergabe oder Aufgabe bei den Zu­
schuß renten weit zurückliegen kann und damit 
Einheitswerte in Betracht kommen können, die 
noch aus der Zeit vor der Hauptfeststellung 
der Einheitswerte zum 1. Jänner 1956 stammen, 
mußte für eine Angleichung dieser Werte an die 
gegenwärtigen Verhältnisse durch Verfünffachung 
dieser Beträge gesorgt werden. In den Fällen, 
in denen der Zuschußrentner unter teilweiser 
RuhendsteIlung der Rente seinen Betrieb weiter 
bewirtschaftet, wird die Pauschalanrechnung von 
Ausgedingsleistungen ausdrücklich ausgeschlossen, 
weil in solchen Fällen ein Ausgedinge begrifflich 
nicht in Betracht kommt (§ 151 Abs. 4 Z. 5). 
In solchen Fällen wird das tatsächliche Einkom­
men aus dem weiterbewirtschafteten Betrieb, 
mindestens aber der für Zwecke der Lohnsteuer 
für die Bewertung der vollen freien Station fest­
gesetzte Betrag herangezogen werden müssen. 

Die weitergewährten LZVG.-Leistungen, die, 
wie in den Erläuternden Bemerkungen zur 
14. Novelle zum LZVG. ausgeführt wird, zur 
Abgeltung der bisher im ASVG. und GSPVG. 
vorgenommenen Anpassungsschritte im Jahre 
1970 in zwei Etappen erhöht werden, sollen mit 
ihrem am 1. Juli 1970 erreichten Ausmaß ab 
1. Jänner 1971 der alljährlichen Anpassung mit 

dem jeweiligen Anpassungsfaktor unterworfen 
werden (§ 151 Abs. 7). 

Gemäß § 55 Abs. 1 Z. 2· gelten die nach dem 
LZVG. erworbenen Beitragszeiten als Beitrags­
zeiten im Sinne der Bauern-Pensionsversicherung. 
Da die Versicherungszeiten in dieser Pe.nsions­
versicherung nach Versicherungsmonaten gezählt 
werden, während in der landwirtschaftlichen Zu­
schußrentenversicherung die Versicherungszeiten 
jeweils in Versicherungsjahren erworben wurden, 
ist es notwendig, die nach dem LZVG. erwor­
benen Versicherungsjahre in Versicherungsmonate 
des B-PVG. umzurechnen. Eine diesbezügliche 
Regelung enthält § 152 Abs. 1. Im Abs. 2 des 
§ 152 wird auf die besonderen Verhältnisse des 
Jahres 1970 Bedacht genommen, weil in diesem 
Jahr nach der 14. Novelle zum LZVG. nur die 
Zeit vom Jänner bis September, somit kein 
volles Jahr, als Beitragszeit der Zuschußrenten­
versicherung erworben werden kann. Dement­
sprechend zählen in diesem Jahr auch nur die 
Monate Jänner bis September als Beitragsmonate. 
Abs. 3 des § 152 knüpft an die Regelung des 
§ 181 Abs. 2 LZVG. an, wonach das Jahr 1957 
als Beitragszeit der Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherung gilt, wenn die Beiträge hiefür 
bis längstens 31. Dezember 1959 entrichtet wur­
den. Das Jahr 1957 soll unter der Voraussetzung 
der seinerzeitigen Beitragsentrichtung auch' in 
der Bauern-Pensionsversicherung als Beitragszeit 
gelten. 

§ 153 stellt die notwendige Ergänzung zu § 77 
dar und stellt sicher, daß auch die zur Höher­
versicherung nach dem LZVG. entrichteten Bei­
träge bei der Bemessung des besonderen Steige­
rungsbetrages bzw. der Höherversicherungspen­
sion Berücksichtigung finden. 

In verfahrens rechtlicher Hinsicht muß die 
Weiterführung von Verfahren geregelt werden, 
die am 1. Jänner 1971 nach den Bestimmungen 
des LZVG. anhängig sind. Ebenso ist aber auch 
für den Fall vorzusorgen, daß erst nach dem 
31. Dezember 1970 Verfahren anhängig gemacht 
werden, die Verwaltungs- bzw. Leistungssachen 
für die Zeit vor dem Wirksamkeitsbeginn des 
B-PVG. betreffen (§ 154 Abs. 1). 

Die Mitwirkung der tlsterreichischen Bauern­
krankenkasse an der Durchführung der Bauern­
Pensionsversicherung wird im wesentlichen im 
B-PVG. geregelt. Demgemäß konnten die Be­
stimmungen des Abschnittes VII des Sechsten 
Teiles des B-KVG., der die entsprechenden Rege­
lungen über die Mitwirkung der tlsterreichischen 
Bauernkrankenkasse an der Durchführung der 
landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung 
enthielt, diesbezüglich eliminiert werden. Ledig­
lich die Regelung des bisherigen § 177 Abs. 3 
B-KVG. in. der Fassung der 2. Novelle, BGBl. 
Nr. 19/1969, über die Zuständigkeit der tlster­
reichischen Bauernkrankenkasse in Verwaltungs­
sachen bedarf noch einer weiteren Wirksamkeit 
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über das Außerkrafttreten des LZVG. hinaus, sieht der Entwurf die Weiterführung der nach 
weil Verfahren in Verwaltungssachen nach dem dem LZVG. pflichtversicherten Betriebsführer 
LZVG. im Zeitpunkt des Außerkrafttretens vor. Hingegen beginnt die Pflichtversicherung 
dieses Gesetzes und auch noch später anhängig für Kinder (Versicherte nach § 2 Abs. 1 Z. 2) bei 
sein werden. Die Regelung wird daher in den gleichem Umfang wie nach dem LZVG. bereits 
§ 154 übernommen. Weiters war es notwendig, mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach den 
die Zuständigkeit der asterreichischen Bauern- für das LZVG. zur Verfügung stehenden Unter­
krankenkasse für jene Verwaltungssachen zu nor- lagen kann, die Zahl der Pflichtversicherten wie 
mieren, die Sachverhalte aus der Zeit vor dem folgt geschätzt werden: 
Außerkrafttreten des LZVG. betreffen, bezüglich 
derer aber Verfahren erst nach dem 30. Sep­
tember 1970 anhängig werden (§ 154 Abs. 2 
und 3). 

Zu den §§ 157 bis 159: 
Mit den gleichen Zeitpunkten, mit denen die 

einzelnen Bestimmungen des B-PVG. wirksam 
werden, sollen die entsprechenden Regelungen 
des LZVG. außer Kraft treten. Es sind dies der 
1. Oktober 1970 für die Bestimmungen über 
den Umfang der Versicherung, die Meldungen 
und Auskunftspflicht und die Beiträge der Ver­
sicherten und der 1. Jänner 1971 für die übrigen 
Bestimmungen; jedoch kann das Außerkrafttreten 
des LZVG. nur soweit erfolgen, als nicht durch 
besondere Ausnahmeregelungen einzelne Bestim­
mungen dieses Gesetzes für die nach dem B-PVG. 
weitergewährten LZVG.-Leistungen aufrecht er­
halten werden. Eine solche Ausnahmeregelung 
ist insbesondere im §151 vorgesehen. 

Das Wohnungsbeihilfengesetz erfuhr seiner­
zeit durch § 203 GSPVG. eine Ergänzung dahin­
gehend, daß seine Bestimmungen nicht für den 
Bereich der Pensionsversicherung der gewerb­
lichen Wirtschaft und der Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherung gelten sollten. Da 
nunmehr die Landwirtschaftliche Zuschußrenten­
versicherung durch die Bauern-Pensionsversiche­
rung ersetzt wird, ist es erforderlich, die Ande­
rung der Terminologie im § 13 ades Wohnungs­
beihilfengesetzes zum Ausdruck zu bringen 
(§ 158). 

FINANZIELLE ERLÄUTERUNGEN 
Die dem Entwurf beigegebenen finanziellen 

Erläuterungen gliedern sich in zwei Teile, in 
einen statistischen Teil und einen finanziellen 
Teil. Soweit im statistischen Teil Beträge angege­
ben sind, stellen sie in übereinstimmung mit 
dem Gesetzestext jeweils die für das Jahr 1970 
errechneten Werte dar, die für das erste Jahr der 
Geltungsdauer des vorliegenden Entwurfes mit 
der Richtzahl bzw. dem Anpassungsfaktor 1971 
zu vervielfachen sind. 

A. Statistischer Teil 
1. Zahl der Pflichtversicherten 
und ihr e Ver t eil u n gau f die e i n­

zeinen Vers ich e run g ski a s se n 
Hinsichtlich der Zahl der pflichtversicherten 

Betriebsführer (Versicherte nach § 2 Abs. 1 Z. 1) 

Pflimtversimerte 
Betriebsführer Kinder Zusammen 

1970 ......... 225.000 49.500 274.500 
1971 . ........ 222.500 48.000 270.500 
1972 ......... 220.000 47.000 267.000 
1973 ......... 217.500 46.000 263.500 
1974 ......... 215.000 45.000 260.000 
1975 ......... 212.500 44.000 256.500 

An Hand der Einreihung in die Versicherungs­
klassen, wie sie für die nach dem B-KVG. in 
der Krankenversicherung Pflichtversicherten vor­
gesehen ist, kann für das Jahr 1971 die Einrei­
hung in Versicherungsklassen nach dem B-PVG. 
wie folgt erwartet werden: 

Einreihung der pflichtvenicherten in die Ver­
sicherungsklassen im Jahre 1971 

Vers-. Einheitswert Betriebsführer Kinder klasse in 1000 S 
I ... bis 35 73.300 8.700 

II ... über 35 bis 40 13.400 1.600 
m ... über 40 bis 45 14.000 1.700 
IV ... über 45 bis 50 14.200 1.700 
V ... über 50 bis 55 6.700 1.300 

VI. .. über 55 bis 60 6.900 1.500 
VII ... über 60 bis 70 13.000 3.700 

VIII ... über 70 bis 80 10.400 3.000 
IX ... über 80 bis 90 9.000 2.600 
X ... über 90 bis 100 8.600 2.500 

XI. .. über 100 his 120 11.500 3.550 
XII ... über 120 bis 140 9.700 3.100 

XIII ... über 140 bis 160 7.000 2.600 
XIV ... über 160 bis 180 5.000 2.100 
XV ... über 180 bis 200 4.100 1.800 

XVI. .. über 200 his 240 5.100 1.900 
XVII ... über 240 bis 280 3.600 1.400 

XVIII ... über 280 bis 340 3.000 1.300 
XIX ... ü her 340 his 400 1.500 700 
XX ... über 400 2.500 1.250 

Summe 222.500 48.000 

Auf Grund dieser Verteilung auf die einzelnen 
Versicherungsklassen kann für Betriebsführer ein 
durchschnittlicher Jahresbeitrag von 2355 S, für 
Kinder ein solcher von 1348 S errechnet werden. 
Wie schon einleitend erwähnt, sind beide Beträge 
mit der Richtzahl 1971 zu vervielfachen. 

2. Z a h I der P e n s ion e nun d Ren t e n 
Aus der technischen Weiterentwicklung der 

voraussichtlich Ende 1970 vorhandenen Zuschuß­
renten und 'aus den ab 1971 zu erwartenden 
Pensionen - sie wurden aus der bekannten 
Altersschichtung der nach dem LZVG. Pflicht-
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versicherten und aus den Erfahrungen nach dem 
LZVG. und GSPVG. errechnet - kann die Zahl 
der Leistungen wie folgt geschätzt werden: 

Zahl der Leistungen am Ende des Jahres 
davon mit 

Pensionen Renten Zusammen Hilflosen-
zuschuß 

1970 146.800 146.800 24.000 
1971 8.350 139.750 148.100 24.800 
1972 16.200 132.800 149.000 25.150 
1973 23.500 125.900 149.400 25.350 
1974 30.200 119.300 149.500 25.400 
1975 36.150 113.250 149.400 25.400 

3. H ö h e der P e n s ion e nun d Ren t e n 

Hinsichtlich der Durchschnittswerte der ein­
zelnen Leistungsarten lassen sich auf Basis 1970 
nachstehende Beträge errechnen, in denen die 
Hilflosenzuschüsse nicht enthalten sind: 

Alterspensionen ............... . 
Erwerbsunfähigkeitspensionen ... . 
Witwenpensionen (inkl. lO%igen 

Zuschlag) ................... . 
Waisenpensionen .............. . 

für das 2. Halbjahr 1970: 
Alterszuschußrenten 

einfach .............. , 307 S 
erhöht . . . . . . . . . . . . . .. 637 S 

1.034 SI) 
914 SI) 

564 SI) 
188 S 

Die vorstehende übersicht zeigt, daß die Zahl 
der Leistungen schon in den nächsten Jahren 
ihren Höhepunkt erreichen wird. Naturgemäß 
wird die Zahl der Renten, abnehmen und durch 
Pensi~nen in zunehmendem Maße ersetzt werden. 
Auch die Zahl der Hilflosenzuschüsse wird ver­
mutlich in den nächsten Jahren den Höhepunkt 
erreichen. 

zusammen ................... 450 S 

Für Ende 1970 und 1971 kann nachstehende 
Verteilung der Zahl der Leistungen auf die ein­
zelnen Arten erw;trtet werden: 

Verteilung der Zahl der Leistungen nach Arten 
Ende 1970 Ende 1971 
(Renten) Pensionen (Renten) Zusammen 

Alter ......... 84.600 4.650 78.650 83.300 
Erwerbs-

unfähigkeit 15.400 2.000 14.750 16.750 
Witwen ...... 38.000 650 38.200 38.850 
Waisen ....... 8.800 1.050 8.150 9.200 

Erwer bsunfähigkeits-
zuschußrenten 
einfach. . . . . . . . . . . . . .. 299 S 
erhöht ............ , .. 636 S 
zusammen ................... 467 S 

Witwenzuschußrenten ........... 317 S 

Waisenzuschußrenten ............ 123 S 

Übergangsaltersrenten 
einfach. . . . . . . . . . . . . .. 292 S 
erhöht . . . . . . . . . . . . . .. 578 S 
zusammen ................... 361 S 

Übergangswitwenrenten . . . . . . . . .. 302 S 

Zu~ammen .... 146.800 8.350 139.750 148.100 Übergangswaisenrenten . . . . . . . . . . 127 S 

In den einzelnen Versicherungsklassen können je nach Art der Leistung folgende Durchschnitts-
pensionen erwartet werden: 

Vers.- Einheitswert 
Alterspension ') EU-Pension ') Witwenpension Waisenpension klasse in 1000 S mit Zuschlag I) 

I ........ '. bis 35 462 S 408 S 252 S 84 S 
II ......... über 35 bis 40 505 S 446 S 275 S 92 S 

111. ........ über 40 bis 45 572 S 506 S 312 S 104 S 
IV ......... über 45 bis 50 638 S 564 S 348,S 116S 
V ......... über 50 bis 55 705 S 624 S 385 S 128 S 

VI .... : .... über 55 bis 60 773 S 683 S 421 S 140 S 
VII ......... über 60 bis 70 874 S 773 S 477 S 159 S 

VIII ......... über 70 bis 80 1.009 S 892 S 550 S 183 S 
IX ......... über 80 bis 90 1.143 S 1.011 S 623 S 208 S 
X ......... über 90 bis 100 1.277 S 1.129 S 697 S 232 S 

Xl ......... über 100 bis 120 1.480 S 1.309 S 807 S 269 S 
XII ......... über 120 bis 140 1.748 S 1.546 S 954 S 318 S 

XIII ......... über 140 bis 160 2.017 S 1.784 S 1.100 S 367 S 
XlV ......... über 160 bis 180 2.286 S 2.021 S 1.247 S 416 S 
XV ......... über 180 bis 200 2.554 S 2.259 S 1.393 S 464 S 

XVI ......... über 200 bis 240 2.817 S 2.491 S 1.537 S 512 S 
XVII ......... über 240 bis 280 3.055 S 2.701 S 1.666 S 555 S 

XVIII ......... über 280 bis 340 3.265 S 2.887 S 1.781 S 594 S 
XIX ......... über 340 bis 400 3.450 S 3.051 S 1.882 S 627 S 
XX ......... über 400 3.525 S 3.117 S 1.923S 641 S 

Alle Klassen ..................... 1.034 S 914 S 564 S 188 S 

1) Der Zuschlag von 30 S für Ausgleichszulagenempfanger ist nicht enthalten. 
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4. Aus gl e ich s z u 1 ag engedinge bewirkt, daß - ideell im Jahre 1970 -
Das im Entwurf vorgesehene Ausgleichszula- den Empfängern von Pensionen, die Anspruch 

genrecht unterscheidet sich gegenüber der Pen- auf Ausgleichszulage haben, je nach der Höhe 
sionsversicherung nach dem ASVG. und GSPVG. des Einheitswertes des übergebenen Betriebes 
durch das auf das Gesamteinkommen anzurech- nachstehender Barbezug gesichert wird: 
nende Ausgedinge. Dieses anzurechnende Aus-

Monatlicher Barbezug (Pension plus Ausgleichs zulage) für Ausgleichszulagenempfänger 

Einheitswert des über-
Alleinstehender Verheirateter 

gebenen Betriebes ohne Kind 

15.000 S 1.029·80 S 1.418·30 S 

20.000 S 963·10 S 1.325·70 S 

25.000 S 896·50 S 1.233·20 S 

30.000 S 829·80 S 1.140·60 S 

35.000 S 763·20 S 1.048·10 S 

40.000 S 696·50 S 955·50 S 

45.000 S 629·90 S 863·00 S 

50.000 S 563·20 S 770·40 S 

55.000 S 496·60 S 677·90 S 

60.000 S 429·90 S 585·30 S 

65.000 S 363·30 S 

70.000 S 296·60 S 

') zuzüglich Kinderzwchuß von 80 S und Familien beihilfe von 200 S. 
') zuzüglich Familienbeihilfe von 200 S. 

Verheirateter einfame Waisen bis 
mit 1 Kind ') zum 24. Lebensjahr 2) 

1.526·30 S 374·30 S 

1.426·50 S 349·30 S 

1.326·80 S 324·40 S 

1.227·00 S 299·40 S 

1.127·30 S 274·50 S 

1.027·50 S 249·50 S 

927·80 S 224·60 S 

828·00 S 199·60 S 

728·30 S 174·70 S 

628·50 S 149·70 S 

124·80 S 

99·80 S 

Für Rentenempfänger mit Ausnahme von Wai­
sen vermindern sich die oben angeführten Beträge 
um 30 S. 

Das anzurechnende Ausgedinge ist so festge­
setzt, daß bei Direktpensionisten in der Ver­
sicherungsklasse VI noch bei einem Einheitswert 
von 60.000 S ein Anspruch auf Ausgleichszulage 
entstehen kann, wenn keine weiteren Einkünfte 
vorliegen. Für Bezieher von Hinterbliebenen-

pensionen kann teilweise noch in der Versiche­
rungsklasse VII ein Anspruch auf Ausgleichszulage 
entstehen. Für die Empfänger von Zuschußrenten 
werden die angegebenen Grenzbeträge etwas 
höher liegen. 

Direktpensionen ....... 
Witwenpensionen ...... 
Waisenpensionen ....... 

Alle Pensionen ........ 

Direktrenten .......... 
Witwenrenten ......... 
Waisenrenten ......... 
Alle Renten .......... 

Hinsichtlich der Ausgleichszulagenbezieher, 
der Ausgleichszulagenhäufigkeit und der durch­
schnittlichen Ausgleichszulage wurden für Ende 
1971 nachstehende Annahmen getroffen: 

Ausgleichszulagen Ende 1971 

Ausgleichszulagen- Häufigkeit einer Durchschnittsbetrag der 
bezieher Ausgleichszulage Ausgleich,zulage ') 

1.650 25 % 401 S 

275 43 % 436 S 

525 50 % 156 S 

2.450 29·5% 352 S 

38.200 41 % 365 S 

17.150 45 % 384 S 

4.050 50 % 135S 

59.400 42·5% 355 S 

') Der tatsächliche Durchschnittsbetrag ist noch mit dem Anpassungsfaktor 1971 Zu vervielfachen. 
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B. Finanzieller Teil 

1. Sc h ätz u n g der Ge bar u n g für 1971 
bis 1975 

Ausgehend von den im ersten Teil ausführlich 
dargelegten Annahmen und Schätzungen wurde 

die voraussichtliche Gebarung der Pensionsver­
sicherungsanstalt der Bauern für die ersten fünf 
Jahre der Wirksamkeit des vorliegenden Ent­
wurfes errechnet. Die Berechnung führte zu fol­
gendem Ergebnis: 

Gebarung der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern (ohne Ausgleichszulagen) 

1971 1972 1973 1974 1975 

Millionen Schilling 

Ausgaben: 

Aufwand für Pensionen. ..... ... ... ... 84·5 ; 192·0 304·0 419·0 534·0 
3·5 8·0 17·0 31·0 hiezu Hilflosenzuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . 1·0 

~----------------------------------
Pensionsaufwand 85·5 195·5 312·0 436·0 565·0 

Aufwand für Renten ................. 816·0 822·5 827·0 832·0 837·5 
218·0 242·0 264·0 268·0 hiezu Hilflosenzuschüsse .................. ____ 1 ... 9 ... 7_·0 ____________________________________ _ 

Rentenaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.013·0 1.040·5 1.069·0 1.096·0 1.105·5 
129·0 142·0 155·0 168·5 Übrige Ausgaben. : ....................... ____ 11...,:6...,:.5=---________ --,-_____ _ 

Gesamtausgaben. . . 1.215·0 1.365·0 1.523·0 1.687·0 1.839·0 

Einnahmen: 

Beiträge für Betriebsführer . . . . . . . . . . . . . 559·7 587·7 615·8 645·9 676·7 
Beiträge für Kinder .................. 69·1 71·9 74·6 77·4 80·2 -----------------------------------

Zusammen... 628·8 659·6 690·4 723·3 756·9 

Übrige Einnahmen .. : ............... _. ____ 4_·_0 __________________________ _ 4·4 4·8 5·2 5·6 

Gesamteinnahmen . . . -632·8 664·0 695·2 728·5 762·5 

Nicht gedeckter Aufwand ............... 582·2 701·0 827·8 958·5 1.076·5 
Bundesbeitrag nach § 19 Abs. 1 1) ••••••• 185·0 184·0 183·0 182·0 181·0 

537·5 667·6 801·8 923·1 Bundesbeitrag nach § 19 Abs. 2 ............. __ 4_15_·_4 ______________ -----

Zusammen . . . 600·4 721·5 850·6 983·8 1.104·1 

Mehrertrag .................... -....... . 18·2 20·5 22·8 25·3 27·6 

1) Aufkommen an Abgabe von land-. und forstwirtschaftlichen Betrieben. 

Der Berechnung wurden in übereinstimmung 
mit der Hauptvariante des Gutachtens 1970 des 
Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung 
nachstehende Richtzahlen bzw. Anpassungsfak­
toren zugrunde gelegt: 

Richtzahl bzw. Anpa~sungsfaktor für 

1971 

1972 

-1973 

1974 

1975 

1,068 

1,062 

1,060 

1,061 

1,060 

Die Entwicklung der Gebarung läßt den Schluß 
zu, daß der Aufwand für Zuschußrenten nach 
dem Jahre 1975 nur mehr geringfügig steigen 
und hernach kleiner werden wird. Der Pensions­
aufwand wird nach dem Ende des Vorhersage­
zeitraumes auch weiterhin jährlich kräftig anstei­
gen. Die Beiträge in der Pflichtversicherung weisen 
geringere Steigerungsraten als der Aufwand auf, 
weil die Auswirkungen der Valorisierung der 
Beiträge zum Teil durch den Rückgang der Zahl 
der Versicherten kompensiert werden. 

Die wichtigsten Gebarungspositionen - Pen­
sions(Renten) aufwand, Beiträge und Bundesbei­
trag - werden sich vermutlich wie folgt ent­
wickeln: 
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Pensions(Renten)- Beiträge Bundes-
aufwand beitrag 

Millionen SdUlling 

1971. ........... 1.098·5 628·8 600·4 
1972 ............ 1.236·0 659·6 721-5 
1973 ............. 1.381·0 690·4 850·6 
1974 ............ 1.532·0 723·3 983·8 
1975 ............ 1.670·5 756·9 1.104·1 

Prozent 

Relative 
Steigerung von 

1971 bis 1975 .. 52·1 20·4 83·9 

Die starke Steigerungsrate des Bundesbeitrages 
ergibt sich zwangsläufig, da der Bundesbeitrag 
nach § 19 Abs. 2 in Form einer Ausfallhaftung 
vorgesehen ist. Nach § 19 Abs. 3 muß der Ver­
sicherungsträger von den Mehrerträgen der ersten 
fünf Jahre (114'4 Millionen Schilling) bis zum 
Ende des Vorhersagezeitraumes insgesamt 
57"2 Millionen Schilling der gebundenen Rücklage 
zuführen. 

Im Hinblick auf die Bestimmungen des Ab­
schnittes VII des Ersten Teiles des Entwurfes im 
Zusammenhang mit § lOS e Abs. 11 ASVG. ent­
hält die folgende übersicht das Verhältnis der 
Zahl der in der neuen Pensionsversicherung 
Pflichtversicherten zur Zahl der Leistungen (Pen­
sionen und Renten): 

Auf 1000 Pflichtversicherte entfallen 

Pensionen Renten Leistungen 

Ende 1970 535 535 

Ende 1971 ....... 31 517 548 

Ende 1972 ....... 61 497 558 

Ende 1973 ....... 89 478 567 

Ende 1974 ....... 116 459 575 

Ende 1975 .. , .... 141 441 582 

Verglichen mit dem Gutachten 1970 des Bei­
rates für die Renten- und Pensions anpassung ist 
für diePensionsversicherung der Bauern gegen­
über dem ASVG. eine ungünstigere, gegenüber 
dem GSPVG. eine günstigere Belastungsquote zu 
erwarten. 

2. B e darf a n ö ff e n tl ich e n M i tt ein 
für 1971 bis 1975 

Nach dem Entwurf sind öffentliche Mittel für 
den im § 19 vorgesehenen Bundesbeitrag und für 
die im § 94 vorgesehene Tragung des Aufwandes 
für die Ausgleichszulagen notwendig. Auf Grund 
der genannten Bestimmungen kann für die ersten 
fünf Jahre der vollen Wirksamkeit des Entwurfes 
mit einem Bedarf an öffentlichen Mitteln in 
nachstehendem Ausmaß gerechnet werden: 

Bedarf an öffentlichen Mitteln 

Bundesbeitrag Aufwand für Ausgleidlszulagen Gesamter 

nam § 19 Pensi~nen R:ten zusammen Bedarf 
Millionen Scbilling 

1971 600'4 6'5 324'0 330'5 930'9 
1972 721"5 22'5 327"5 350'0 1071'5 
1973 850'6 39'0 330'0 369'0 1219'6 
1974 983'8 56'0 332'0· 388'0 1371'S 
1975 110n 73'5 333"5 407"0 1511'1 

Der jährliche Mehrbedarf wird gerundet zwi­
schen 140 und 150 Millionen Schilling liegen, 
hievon entfallen etwa 20 Millionen Schilling auf 
die Steigerung der Ausgleichszulagen. 

Im Vergleich zur 14. Novelle zum LZVG., in 
der für 1970 ein Bundesbeitrag von 725'5 Mil­
lionen Schilling vorgesehen ist, ergibt sich nach 
diesem Entwurf für 1971 ein um rund 125 Mil­
lionen Schilling geringerer Bundesbeitrag, jedoch 
entsteht ein zusätzlicher Bedarf an öffentlichen 
Mitteln durch die Refundierung der Ausgleichs­
zulagen (330'5 Millionen Schilling). Für das Jahr 
1971 beträgt demnach der Mehrbedarf an öffent­
lichen Mitteln 205'4 Millionen Schilling. 
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